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l Uebersicht über die Verhandlungen 
Resume des deliberations 

100/80.046 s Verredmangmeaergesetz 

Botschaft und Gesettesentwurf vom 25. Juni 1980 
(BBI II. 927) betreffend Änderung des Bundes
gesetzes über die Verrechnungssteuer (Besteuerung 
der Zinsen von Treuhandguthaben). 

Zusatzbericht des Bundesrates vom 3. September 
1980 (BBl III; 402) betreffend Änderung des Bun
desgesetzes über die Verrechnungs.,teuer. 

Bericht der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 
15. Oktober 1980 (BBl IlI, 1115) betreffend eine 
auf inländische Gläubiger beschränkte Verrech
nungssteuer von 35 Pro7.ent auf Zinsen von' Treu
bapdguthaben. und Auslandanleihen in Schweizer
franken. 

Bericht der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 
15. Oktober 1980 (BBl IlI, 1127) betreffend die 
Bankenbesteuerung auf ausländischen· Fmanzplät-
zen. 
N Ca,,tfenir.cBarciii.--BlocheF. Beenare; de Gapitam, 

Carobbio, ~ Co~. Duboule; Feigenw:inter. 
Geissbillilet.·· ffo~·-Hübacner,··-rasgr,-MoreI. 
Oester, Röthlin, Rubi, Riiegg. Schmid, Sdn'ile. Stem
egger, Stich,. Stucky. l.Jdrtenbagen, Weber Leo, 
Zbinden CE7) 

S Ajfoltu, Aubert, Belscr, Btirgi. Dillier, Egli. Guntem; 
Matossi. Meyfan, Miville, Muheim. Monz, Schönen
berger, Stefani.. Stucki (lS) 

1981 18. Mirz. Beschluss des Stintierates: Nichtein-
treten. . 

1981 18. Juni: Der Nadonalrat beschliesst, auf die Vor
lage einzutreten. 

1L 

100/80.046 e Loi sur l'impöt anticipe 

Message et projet de loi du 25 juin 1980 (FF II, 
945) concemant une modification de la loi federale 
sur l'impöt anticipe (Imposition des intcnts des 
avoirs fiduciaires). 

Rapport complementaire du Conseil federal du 
3 septembre 1980 (FF m. 398) concernant une mo
dification de la loi federale sur l'impöt anticipe. 

Rapport de !'Administration federale des contri
butions du 15 octobre 1980 (FF IlI, 1113) concer
nant un impöt anticipe de 35 pour cent - limite aux 
creanciers suisses - sur les interets d'avoir fiduciai
res-et- d'empnmts- etrangem libelles-en- francs suis-

__ ses.;_ -· -

Rapport de l' Administration federale. des contribu.: 
tions du 15 octobre 1980.(FF m, 1126) concemant 
l'imposition des banques sur les places financieres 
etrangeres. 

• N Cantieni_, ßa.ro!u~ Blocher,_ Bonnard, de Capi~, 
Carobb10, Christinat. Cott1, Duboule; Feigenwinter 
Geissbühler, Hofmann, Hubacher, Jaggi, Morel' 
Oester, Röthlin, Rubi, Rüegg, Schmid, Schille, Stein: 
egger, Stich, Stucky, Uchtenhagen, Weber Leo, Zbin
den _ (27) 

E Ajfolter, ·Aubert, Belser, Bürgi. Dillier, Egli, Gun
tem, Matossi, Meylan, Miville, Muheim, Munz, 
Schönenberger, .Stefani, Stucki (lS) 

1981 18 mars. Declsfon du Conseil des Etats: Ne pas 
entrer en matiere. 

1981 18 jnin: Le Conseil nadonal decide d'entrer en 
matiere. 
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Verrechnungssteuergesetz 
Lol sur l'lmp6t antlclpe 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 25. Juni 1980 (88111 927) 
Zusatzberichte .vom 3. September 1980 (BBI III 402) 
Bericht der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 15. Oktober 1980 
(BBI ill 1115 und 1127) 

Message et projet de loi du 25 juin 1980 (FF 11945) 
Rapport compiementalre du 3 septembre 1980 (FF III 398) 
Rapport de i'Administratfon federafe des contributions du 15 octobre 
1980 (FF lll 1113 et 1126) 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Nichteintreten 

Minderheit 
(Meylan, Aubert, Baiser, Guntem, Miville) 
Eintreten 

Proposition de la commission 
Majorite 
Ne pas antrer en matiere 

Mlnorite 
(Meylan, Aubert, Baiser, Guntem, MMlle) 
Entrer en matiere 

Affolter, Berichterstatter: Es ist Ihnen bekannt und ist auch 
genügend kommentiert worden, dass Ihre vorberatende 
Kommission dem Rat mit einem Stimmenverhältnis von 9 zu 
5 beantragt, auf die bundesrätliche Vorlage betreffend 
Änderung des Bundesgesetzes über die Verrechnungs
steuer - konkret: auf die Besteuerung der Zinsen vom Treu
handguthaben - nicht einzutreten. Eine im Laufe der Bera
tllngen von der Kommission angeregte, von der Steuerver
waltung textlich ausformulierte Variante, nämlich die Zinsen 
von Auslandanlelhen in Schweizerfranken mit einer 35pro
zentigen Verrechnungssteuer zu erfassen, wurde von der 
Kommission mit 11 zu 3 Stimmen verworfen. Heute steht 
somit nur die ursprüngliche bundesrätliche Vorlage auf 
Unterstellung der Zinsen von Treuhandguthaben unter die 
Verrechnungssteuer zur Diskussion. Nachdem die Minder
heit die vom Bundesrat abgelehnte und dann auch von der 
Kommi~sion · verworfene · Variante Auslandanleihen nicht 
wieder aufnimmt, werde Ich mich dazu auch nur summa
risch zu äussem haben. 
Ich komme nicht darum herum, einleitend etwas zum politi
schen Umfeld zu sagen, in das die Vorlage hineingestellt 
worden ist. Der Stellenwert und auch das politische 
Gewicht, das die Sozialdemokratie dem Problem der 
Besteuerung der Banken im allgemeinen und der Bank
kundensteuer im besonderen programmatisch und ideolo
gisch beimisst, musste von Anfang an zu einer etwas emo
tionsgeladenen Atmosphäre führen und hat eine merkliche 
Sensibilisierung ergeben, die die Beratungen jedenfalls 
nicht erleichtert hat. Ich rede nicht von den im Vorfeld der 
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Beratung geäusserten offenen und verdeckten Vorwürfen 
der Verschleppungstaktik, wie zu lesen war «unter faden
scheinigsten Termingründen ... Dies gehört zum politischen 
«Wheeling» und «Dealing», das wir nicht allzu ernst nehmen 
müssen. Dass die Optik diesbezüglich sehr rasch ändern 
kann, dürfte der Herr Departementsvorsteher bestätigen, 
der sich im heutigen Zeitpunkt doch unzweideutig dafür 
ausgesprochen hat, dass der Verlängerung der Bundesfi
nanzordnung der Vorr!if1g beizumessen ist, und der nicht 
unglücklich sein dürfte, wenn die vorgeschlagenen Sonder
steuern eher auf kleinem Feuer gekocht werden. 
In der Sache selbst wurde - ausserhaib der Kommission 
natürlich - wacker der Zweihänder geschwungen und dabei 
teilweise Dinge in die Welt gesetzt, die ja nur aus der 
erwähnten Sensibilisierung erklärlich sind (hüben und drü
ben übrigens). Wenn beispielsweise Bundesrat Ritschard . 
unterschoben wurde, die Bankkundensteuer sei für ihn nur 
eine sozialdemokratische Pflichtübung, dann ist dies der 
gleiche Unsinn wie die Abqualifizierung der Gegner einer 
solchen Steuer, die - ich zitiere wieder - «als Feinde des 
Bundesstaates mit Masken, Winkelzügen und finanzpoliti
schen Hasensprüngen als willfährige Handlanger der Ban
kenwelt» arbeiten würden. 
Zum ersten sei der historischen Wahrheit zuliebe doch 
erwähnt, dass die Heranziehung der Banken zu zusätzli
chen steuerlichen Leistungen nicht ein verstaubtes Relikt 
aus der sozialdemokratischen Programmkiste darstellt, 
sondern dass der Bundesrat zur Prüfung solcher Möglich
keiten aufgrund einer in beiden Räten angenommenen 
Motion aus dem Jahre 1978 verpflichtet wurde. Er ist die
sem auf Ende 1979 terminierten Auftrag mit nur halbjähriger 
Verspätung nachgekommen. Ob man dieser Motion wegen 
der Nur-Überprüfung der Möglichkeiten bloss Postulatscha
rakter zuerkennen will, spielt keine· Rolle. Der Auftrag wurde 
erteilt. Zudem figuriert das Steuerprojekt im Sanierungs
konzept des Legislaturfinanzplans 1981/1983: dem Eidge
nössischen Finanzdepartement und dem Bundesrat ist des.
halb wohl kaum zu verargen: wenn nun versucht wird, eine 
solche Vorlage durchzuziehen. 
Zum zweiten aber darf mit ebensolcher Entschiedenheit die 
Unterschiebung zurückgewiesen· werden, das Nein der 
ständerätlichen Kommissionsmehrheit sei nicht sachlich 
bedingt, sondern politisch motiviert oder von Interessen
rücksichten dominiert. Es wäre vermessen, zu behaupten, 
dass in der Kommission nicht auch die Stimme und das 
Gewicht wirtschaftlicher Bindungen und Verbindungen zur 
Bankenwelt zum Ausdruck kamen. Es war aber ein ganz 
besonderes Anliegen Ihres Kommiss,ionspräsidenten, der 
keinem Bankenverwaltungsrat angehört, dafür zu sorgen, 
dass die uns unterbreitete Vorlage nach allen Richtungen 
und unter allen Aspekten einer objektiven, vorurteilfreien 
und vor allem gründlichen Würdigung unterzogen wurde. 
Zumindest dies sollte gelungen sein; Für mich und den 
allergrössten Teil der Kommissionskollegen bedeuten die 
Banken mitnichten eine «heilige Kuh», bei der das Messer 
nicht angesetzt werden dürfte. 
Dass in der Kommission der mit der 1978er Motion erteilte 
Auftrag ernstgenommen wurde, zeigt sich schon darin, 
dass eine der vom Bundesrat verworfenen Varianten -
Erfassung der Zinsen von Auslandanleihen durch die Ver
rechnungssteuer - von der Kommission wieder aufgenom
men und auf ihren Wunsch selbst in einem ausformulierten 
Text überprüft wurde. Wenn sich nicht das Eidgenössische 
Finanzdepartement und auch der Gesamtbundesrat nach
her so stramm hinter die kompromisslos ablehnende Stel
lungnahme der Nationalbank gestellt hätten, wage ich zu 
behaupten, dass sich in der Kommission sogar eine befür
wortende Mehrheit für diese Variante hätte ergeben kön
nen. 
Es muss vorweg auch noch eine andere Feststellung 
gemacht werden. Die bereits erwähnte Motion aus dem 
Jahre 1978 spricht von einer Überprüfung der Möglichkei
ten, die Banken und Finanzgesellschaften zu zusätzlichen 
steuerlichen Leistungen heranzuziehen. Auch der Forde
rungskatalog der Sozialdemokraten spricht von der 
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Besteuerung der Banken und hat dabei vor allem die 
Gewinne der Banken im Visier. Was uns mit dieser Verrech
nungssteuerverlage vorgeschlagen wird, ist selbstverständ
lich keine Bankensteuer, sondern eine klassische Bank
kundensteuer, auch wenn hauptsächlich Ausländer zur 
Kasse gebeten werden sollen. 
Wollte man den Bankensektor zusätzlich besteuern, bleibt 
nur die Mehrbelastung über die direkte Bundessteuer, zum 
Beispiel der Übergang zum Zweistufentarif, oder dann 
Banksonderabgaben nach österreichischem Muster, für die 
jedoch die• verfassungsmässige Grundlage zurzeit fehlt. 
Anders gesagt, wer mit dieser Vorlage aus politischen oder 
andern Gründen zusätzliche Bankenbesteuerung anvisiert, 
schlägt den Sack und meint den Esel. Man trifft die Bank
kunden und nur indirekt, zufolge Abwanderung mit entspre
chenden Kommissionsmindererträgen, die Banken selbst. 
Doch nun zur Sache selbst. Anlässlich einer Pressekonfe
renz sagte ich, als ich das Abstimmungsresultat der Kom
mission bekanntgab, viele Hunde seien des Hasen Tod. Ich 
meinte damit, dass eine ganze Reihe von Argumenten, 
Beweggründen und Überlegungen zum Nichteintretensent
scheid der Kommission geführt hatten, wobei nicht für alle 
Mitglieder die gleiche Gewichtung ausschlaggebend war. 
Aber schon in der ersten von insgesamt drei Kommissions
sitzungen schälte sich als Hauptproblem die Frage nach der 
Verfassungmässigkeit der vorgeschlagenen Steuer und im 
engen Zusammenhang damit auch ihre Einordnung in das 
schweizerische Quellensteuersystem heraus, Bedenken. 
die eigentlich schon im Vorfeld der Beratungen aufgetaucht 
waren und hinter die ich, nach meiner persönlichen Mei
nung, eigentlich die andern sonstigen Einwände als eher 
zweitrangig einstufen möchte. 
Es dürfte von keiner Seite bestritten sein, dass die Prüfung 
der Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzesvorlagen 
eine wesentliche Aufgabe der Bundesversammlung dar
stellt und eine um so grössere Bedeutung erhält, als ja in 
der Schweiz ein Verfassungsgerichtshof fehlt. Diese Auf
gabe fällt den vorberatenden Kommissionen des Parlamen
tes zu, insbesondere derjenigen des Erstrates. Nachdem 
sich der Bundesrat in seiner Botschaft vom Juni 1980 in die
ser Beziehung die Sache sehr leicht, ich möchte sagen allzu 
leicht, gemacht hatte und in mageren fünf Zeilen sich über 
die Verfassungsmässigkeit ausgesprochen hatte, verlangte 
unsere Kommission schon vor der ersten Sitzung vom Bun
desrat einen Zusatzbericht, der auch am 3. September 1980 
erstattet wurde. Dieser Bericht vermochte in der Folge die 
Zweifel und Bedenken in- einem Grossteil der Kommission 
auch nicht auszuräumen. In der ersten Sitzung wurde 
beschlossen, wissenschaftliche Experten zuzuziehen und 
mit diesen und Vertretern der Nationalbank und der Schwei
zerischen Bankiervereinigung in einer zweiten Sitzung 
Hearings durchzuführen. Es würde zu weit führen, die 
Resultate der interessanten, auch für spätere Gesetzge
bungsarbeiten richtungsweisenden Analysen hier wiederzu
geben. 
Zusammenfassend könnte gesagt werden, dass zumindest 
der eine Experte beim Abstellen auf die grammatikalische 
Auslegung die Verfassungsmässigkeit der vorgeschlagenen 
Steuer zu bejahen vermochte. Beide Experten stossen sich 
jedoch an dem, was man als Antinomie bezeichnete, mit 
der die Verrechnungssteuer behaftet sei, nämlich einerseits 
den von Anfang an eindeutig primären Zweck der Steuerde
fraudationsbekämpfung zu erfüllen und anderseits Absich
ten der Einnahmenerzielung zu dienen. Professor Böckli, 
Basel, der eine Experte, kommt zum eindeutigen Schluss, 
dass Artikel 41bis Absatz 1 Buchstabe b der Bundesverfas
sung keine ausreichende verfassungmässige Grundlage für 
die Erhebung der vorgeschlagenen Steuer abgebe. Es 
handle sich nach Ausgestaltung und Funktion nicht um eine 
auf Verrechnung angelegte. Steuer, sondern es sei eine 
materiell auf definitiven Steuerantrag des Bundes angelegte 
Sonderkapitalertragssteuer. Der andere Experte, Herr Pro
fessor Cagianut, setzt von der teleologischen Interpretatio
nen her hinsichtlich Verfassungsmässigkeit ebenfalls Frage
zeichen und kommt dann im übrigen zum Schluss, die 
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Besteuerung von Zinsen aus Treuhandanlagen sei - weil 
der Rechtsnatur nach Darlehenszinsen - eine Art Überdeh
nung der Quellenbesteuerung, die sich nicht in das schwei
zerische Steuersystem einfügen lasse. 
Eine Würdigung all dessen, was von den Experten und von 
den Juristen der Kommission selbst über diese zentrale 
Frage der Vertassungsmässigkeit und dar Steuersystematik 
eingebracht worden ist. muss zum Ergebnis führen, dass 
die ,verfassungsrechtliche und steuersystamatlsche Basis 
nun einfach zu schmal ist. um zu dieser Steuer ja zu sagen. 
Was in unserer Kommission stattfand, war alles andere als 
eine bloss akademische Diskussion; Verlassungsmässig
keit Ist eine zu ernste Sache, als dass sie als Wortklauberei 
abgestempelt warden dürfte. Es geht nicht an, die eindeutig 
als Mittel zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung konzl
pierte Verrechnungssteuerkompetenz quasi auf kaltem 
Wege zu einem Instrument zur Finanzbeschaffung für den 
Bund, also zu einer Kapitalertragssteuer, umzufunktionie
ren. Wir können nicht zwei.Dingen zugleich nachrennen. Wir 
können nicht eine auf Defraudationsbekämpfung angelegte 
Verrechnungssteuer einführen und dann unverfroren darauf 
spekulieren, dass es möglichst wenig steuerehr1tche Laute
gibt, denen man die Steuer zurückerstatten muss. An einer 
Pressekonferenz. hat. mich ein Pressevertreter: gefragt. ob 
es richtig·. sei, dass eine Verrechnungssteuer dieser Art 
ihren Zweck dann am besten erfülle; wenn· dem Bund kein 
Ertrag bliebe. Ich musste diese Frage mit Ja beantworten. 
Und um diese Wahrheiten kommt man, wie immer man die 
Dinge wend~n und drehen will, nicht herum. Wir können 
nicht ohne Gefahr der Rechtsverwilderung einstmals klare 
Begriffe zerdehnen und einstmals klare Abgrenzungen ver
wischen. 
Und damit kommen- wir zu einem weiteren gewichtigen 
Bedenken gegenüber diesem Steuerprojekt, nämlich der 
Befürchtung, dass ein g1,1ter Teil der Treuhandgeschäfte bei 
Erfassung durch eine Sprozentlge Verrechnungssteuer ins 
Ausland abwandern würde. Es ist nicht etwa nur die Sorge 
der Banken selbst. denen ja im höheren Landesinteresse 
solche ertragsmässige Einbussen vielleicht noch zugemu
tet werden könnten. In der Kommission kam jedoch ebenso 
sehr die Skepsis seitens dar Kantone über die Sekundärwir
kungen einer solchen Abwanderung zum Ausdruck, näm
lich Steuerausfälle für Kantone und Gemeinden. aber auch 
für den Bund, vor allem zufolge Schmälerung der Kommis
sionserträgnisse. Ihre Sorgen scheinen nicht unbegründet. 
Seim heutigen Bestand dar Treuhandanlagen von 130 MIi
iiarden Fnmken wäre zu erwarten, dass aus den Kommis
sionsnettoerträgAissen etwa 130 Millionen direkte Steuerlei
stung für Bund und Kantone abfallen. Bei einer angenom- . 
menen Abwanderung von SO Prozent dieser Geschäfte 
schlagen die Steuerverluste nur schon bei den Kantonen 
ganz erheblich zu Buch. Dass die Banken daneben auch 
noch mit Treuhandanlagen verknüpfte zusätzliche 
Geschäfte variieren werden, dürfte ebenfalls zutreffen und 
sich in Steuereinbussen niederschlagen. 

Die Abwanderungsgefahr ist ausserordentllch schwer ein
zuschätzen; darüber würden ganz sicher die Kunden ent
scheiden, die nach den Angaben der Steuerverwaltung zu. 
über 80 Prozent Ausländer sind. Die Treuhandanlagen wer
den zu 99 Prozent im Ausland und zu 87 Prozent in auslän
dischen Währungen getätigt. 

Unbestritten dürfte die sogenannte Flüchtigkeit des sich in 
ausländischen Händen befindlichen beweglichen Kapitalver
mögens in der Schweiz sein. Glaubhaft scheint deshalb, 
dass die ausländischen Anleger auch auf nur bescheidene, 
anderswo aber nicht zu riskierende Steuerbelastungen 
empfindlich und mit Abwanderung grösseren Ausmasses 
reagieren würden. Es ist aber massig, darüber zu rätseln, 
ob eine solche Verrechnungssteuer 150 Millionen -wie vom 
Bundesrat angenommen - oder vielleicht auch - nach dem 
neuesten Stand - über 200 MIiiionen Franken pro Jahr 
abwerfen würde, wenn auch zum Beispiel Herr Böckli, einer 
der Experten, solche Erwartungen als weit übersetzt 
bezeichnet hat. 

Für mich persönlich wiederum ist das Argument der 
Abwanderungsgefahr - wegen dieser Unbekannten - auch 
nicht derart stichhaltig wie die vorhin erwähnten gravieren
den rechtlichen Bedenken. Das Gleiche gilt für einige 
andere Einwände, wie begrenzte Rückforderungsmöglich
keiten der Verrechnungsstauer wegen der Situation mit den 
Doppelbesteuerungsabkommen einerseits und ungewisse 
Höhe der Rückerstattungen seitens steuerehrtlcher Anleger 
andererseits oder Verschlechterung der Konkurrenzsitua
tion auf dem Finanzplatz Schweiz. aufwendiges Kontroll
und Überwachungssystem usw.; alles Einwände, auf die ich 
hier nicht mehr eingehen kann. 
Dass sich der Bestand der Treuhandanlagen seit zwei Jah
ren praktisch verdoppelt hat und auf Ende 1980 130 Milliar
den Franken beträgt, mag hinsichtlich lnternatlonallsierung 
des Schweizerfrankens Bedenken rufen, aber diese starke 
und in. verschiedener Hinsicht wenig erfreuliche Entwick
lung macht natürlich die Steuervortage in verfassungsracht'
licher und stauersystematlscher Hinsicht keineswegs 
schmackhafter. 
Die ermunternde Empfehlung der Nationalbank an den Bun
desrat schllessllch, die Treuhandzlnsensteuer als die „a,n 
wenigsten schädliche Lösung» vorzuschlagen, war wenig 
geeignet, die Bedenken dar Kommissionsmehrheit zu zer
streuen, um so. mehr als dann an den Hearings ausgeführt 
worden ist, die Nationalbank halte Sondersteuern auf Bank
geschäften nicht für etwas Gutes. Es darf aus all dem, was 
man hörte und was man schriftlich serviert erhielt. ange
nommen werden, dass die Notenbank die vorgeschlagene 
Steuer in Tat und Wahrheit eher als Lankungsmassnahme 
mit ausserflskalischar Wirkung auffasst, nämflch um die 
erwähnte spektakuläre Entwicklung der Treuhandanlagen 
besser in Griff zu bekommen und auch etwas zurückZUbin
den. 
Die Nationalbank hat sich dann aber -wie schon erwähnt -
mit der Ablehnung· der Besteuerung von Zinsen aus Aus
landanteihen restlos durchgesetzt. Ihre Beftirehtungen. 
nämflch Beschränkung des· Kapitalexportgeschättes und 
damit auch Erschwerung der Wechselkurspolitik, Ansteigen 
der Zinssätze - auch auf dem inländischen Kapitalmarkt -, 
Zunahme der Verlagerung von Auslandanleihen in Schwei
zerfranken auf ausländische Finanzplätze, verstärkte Inter
nationalisierung des Schweizertrankens und anderes mehr, 
wogen in der Kommission zu schwer, als dass sich die· 
unbestreitbaren Vorteile einer solchen Steuer hätten durch
setzen können. Dia Kommission hatte schliesslich auch zu 
berücksichtigen, dass eine•Steuervarlante, die der Gesamt
bundesrat auch nach wiederholter Befragung ablehnt, nicht 
gegen den Willen und nicht gegen die Bedenken der Exeku
tive durchzusetzen ist. 
ich komme zum Schluss und möchte nocti einige Gedan
ken zu den Banken selbst anbringen, die sich auch im Lauta 
dieser Beratungen und der Seschäftlgung mit dem ganzen 
Bankensektor ergeben haben. Dieser Tage ist mir eine Bro
schüre einer Grossbank auf das Pult geflattert mit der Über
schrift "Bank im Blickpunkt•, und Inseraten war zu entneh
men: «Banken laben nicht im luftleeren Raum ... Ich möchte 
sagen: Nichts ist richtiger als das. Ich wünschte mir nur, die 
Banken selbst würden dies noch etwas mehr realisieren. 
Die Bankenwelt stehe nicht nur im Blickpunkt, sondern 
auch im Schlussfeld teils heftiger Kritik, nicht nur von linker 
Seite - von Kritik, der nicht jegliche Berechtigung abzu
sprechen ist. Imagepflege wird zwar gegenüber der Kund
schaft gross geschrieben; in der öffentlichen Meinung und 
Einschätzung stehen aber vor allem die Grossbanken nicht 
sonderlich gut da. Die Erkenntnis, dass die schweizerische 
Bankenwelt eben nicht im luftleeren Raum steht und lebt, 
sondern in die helvetische polltlsche Wlrkflchkeit eingebet
tet ist, scheint heute noch nicht in allen Chefetagen und in 
allen Managerseminarien Eingang gefunden zu haben, 
sonst würde man bestimmt die Entscheide in wirklich bri
santen Fragen der Zins-, Gewinnausschüttungspolitik und 
Anlagestrategie gelegentlich besser auf ihre politische 
Tragbarkeit überprüfen. Der einfache Mann, der einfache 
Bürger darf von den Banken eine Informationspolitik vertan-
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gen, die diesen Namen verdient. Er darf Anspruch darauf 
erheben, dass man ihm auflöse und offenlege, weshalb er 
für seine Sparbatzen einen höchst bescheidenen Zins 
erhält und sein·Hypothekarzins kräftig ansteigt, während 
gleichzeitig Grossbanken zum Teil Reingewinne in dreistelli
gen Millionenbeträgen ausweisen. Kantonal- und Regional
banken dürfen angesichts des fortschreitenden, nachweis
baren Konzentrationsprozesses im Bankwesen von den 
Grossbanken Zeichen der Selbstdisziplinierung erwarten. 
Der Bund dürfte .angesichts de,,, erwähnten sprunghaften 
Entwicklung der Treuhandanlagen im Ausland etwas mehr 
freiwillige Zurückhaltung seitens der Treuhänderbanken ver
langen. Wir alle möchten, dass die Banken wieder etwas 
mehr in die Nähe dessen rücken, was sie selbst ständig 
herausstreichen, nämlich zur Aufgabe und Funktion von 
dem wirtschaftenden Menschen verpflichteten Dienstlei
stungsbetrieben. Andernfalls könnte es eines Tages ein 
recht böses Erwachen geben. Der verpflichtende Auftrag 
der eidgenössischen Räte aus der schon erwähnten Motion 
aus dem Jahre 1978 lautet stets noch gleich, nämlich die 
Möglichkeiten zu prüfen, die Banken und Finanzinstitute zu 
vermehrten finanziellen Leistungen heranzuziehen. In einer 
nächsten Runde könnte sich der politische Druck dann so 
verdichten, dass nicht mehr sachliche, nüchterne, objektive 
Überlegungen - wie bei uns in der Kommission -, sondern 
viel eher Emotionen den Ausschlag geben würden, selbst in 
dieser Chambre de reflexion. Das musste· ich in diesem 

. Zusammenhang auch noch anführen. 
Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen, auf 
die bundesrätliche Vorlage nicht einzutreten. Falls Sie die
sem Antrag folgen, geht die Vorlage an den Nationalrat. 
Wenn Sie hingegen Elntreten beschllessen sollten, wird 
unsere Kommission das Geschäft erneut behandeln und die 
Detailberatung vornehmen mµssen. 

M. Meytan, porte-paroie de la minorite: La minorite de la 
commission tlent tout d'abord a declarer que les seances 
que nous avons tenues ont ete remarquablement bien pre
parees et que nous avons reQU toute la documentation 
necessaire. Nous remercions non seulement l'administra
lion mais aussl le president de la commission pour la fa~on 
dont les travaux ont ete conduits. 
Comme vient de le.relever le president de la commission, il 
s'agit d'abord icl d'un probleme polltlque et nous voudrions 
beaucoup insister sur cet aspect partlculier. Nous vous rap
pelons ce qu.i est indlque d'aiileurs dans le message du 
Conseil federal: ä'. partlr de 1978, le Conseil national mais 
aussi le Conseil des Etats ont debattu de l'utilite de ce que 
l'on nommait alors ccun impöt bancalre» et que l'on auralt dO 
qualifler plus exactement ccd'impöt sur le secteur bancaire». 
On en a dlscute a partlr de 1978 et les deux consells ont 
.alors adopte, le 14 decembre 1978, une motlon demandant 
au Conseil federal de travaliler dans ce sens. Ce n'est donc 
pas sur !'initiative du Conseil federai ou de ia sociale-demo
cratle mais blen sur ceile du Conseil national et du Conseil 
des Etats que le projet qui nous occupe a ete- prepare. Puis 
une nouvelle iegisiature s'est ouverte apres les eiectlons de 
1979. Depuis queiques anne.es, nos lnstitutlons comportent 
les Grandes lignes du . programme gouvernemental. Ces 
Grandes llgnes - qui sont d'aiileurs assez vagues mais qui 
dolvent, en princlpe, ätre observees par les partis represen
tes au Conseil federal - prevoient un impöt sur le secteur 
bancalre. Personneilement, je fals partle de la delegation 
socialiste ä ces reunions entre les partls qui ont des 
responsabllites au sein du Conseil federal. Parfois, j'ai 
!'Impression - et je ne suls pas le seul, ce sentiment est 
ressentl non seulement dans ma delegation mais aussi 
dans ies delegations d'autres partis - que nous perdons un 
peu notre temps dans ces seances. Neanmoins, ·lorsque 
l'on couche par ecrit un document sur les Grandes lignes 
de la politique du gouvernement de ce pays pour une legis
lature et que l'on y inciut un projet aussi important que 
celui-ia, il faat des ralsons graves pour ne pas y souscrire 
ensuite. Or, je tiens a preciser qu'lcl mäme, au Conseil des 
Etats, trois deputes ont le droit de se proctamer entiere-
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ment libres a l'egard de ce programme, soit de dire ccnon» 
sans autre a ce projet, ce sont nos trois coliegues liberaux: 
Mme Bauer, M. Aubert, M. Reymond. Pour notre part, nous 
n'en avons pas le droit parce que ceux qui nous engagent 
ont admis les Grandes lignes gouvernementales. 
Le deuxieme point que j'aborderai ici, ce sont les raisons 
qui ont conduit - entre autres.- le Part! socialiste, comme 
l'a rappele M. Affotter, a mettre l'accent sur la recherche 
d'un impöt nouveau concernant le secteur bancaire. Pour
quoi a-t-on assiste a la naissance et au developpement de 
cette idee dans les annees qui ont pre-cede cette legislature 
de l'Assemble federale? II y a eu tout d'abord - je voudrals 
le declarer publiquemerit ici car je l'ai promis an seance de 
commission; et je ne tiens pas a avoir deux langages dis
tlncts, l'un r.eserve ä un petit comite et l'autre a la presse et 
aux medias - une attaque exträmement vive contre les 
banques de la part de l'exträme-gauche et aussi d'une 
minorite du Partl socialiste suisse qui a presente les banq
ues comme une emanatlon diabolique de l'enfer, les banq
ues responsables de tous les maux de l'humanite et parti
culierement de tout ca qui va malen Sulsse. Je l'ai deja dit 
en seance de commission et je le repete ici: les socialistes 
de ce conseil se demarquent de ces attaques que nous 
jugeons ridlcules, excesslves et nuisibles. En l'occurrence, 
nous savons que les banques sont necessaires au fonction
nement de tout systeme economique, füt-il dlrige dans 19' 
sens vouiu par les sociaux-democrates. Les banques sont 
ne-cessaires a l'economie d'un pays et il est stupide de diri
ger contre elles les attaques dont elies ont fait l'objet. Je 
voudrais en outre ajouter que lorsqu'a la suite des malheurs 
du doliar americain, les industries d'exportation ont ete gra
vement touchees_dans les annees-1975 a 1978, il n'est pas 
exact que les sociaux-democrates furent les seuls a.re-cla
mer un impöt sur les banques. En effet, en ce qui concerne 

· !'Industrie d'exportation, il ne faut pas toujours penser au 
canton de Neuchätel, a Ja chaine du Jura, mais aussi a l'est 
de la Suisse et ici je fais appel aux souvenirs de nos coiie
gues de la Suisse orientate. Vous n'ignorez pas ce qui s'est 
dlt alors dans ies milieux patronaux de !'Industrie qui ne 
sont pas du tout sociallstes, pas du tout sociaux-democra
tes: on y a pretendu que pendant que nos industries etaient 
en voie d'Atre asphyxiees a cause du doliar, car nous ne 
pouvions plus exporter, que nous avions du chömage, le 
secteur bancalre s'enrichissait de plus en plus, et qua l'on 
etait ecrase par Zurich. Ce ne sont pas les socialistes qui 
l'ont ecrit dans leurs Journaux, puisqu'ils n'ont plus de jour
naux dans ces re.gions-la. Non, cela a ete imprime dans la 
presse la plus traditionnelie, cela a ete prononce par- les 
milleux patronaux les plus traditionnels de nos regions. Je 
vais aller jusqu'au bout de mon effort de verite et je vais 
vous avouer que cela a ete dlt en grande partle a tort; en 
effet, si les banques suisses ont gagne a cette epoque 
beaucoup d'argent du falt des variations du cours du doliar, 
il etait faux de les accuser de ne rien faire par exemple pour
l'horlogerie. lavals fait a l'epoque ma propre enquAte et 
j'etals tenu au secret sur les chlffres traites par les banques
en ce qui concernait notre Industrie d'exportation en diffl
culte. Aujourd'hui, je puis parler, attendu que ces chiffres 
sont patents a la lecture des journaux. Lorsqu'on sait ce qui 
se passe au sein des grands groupes horlogers, on con
state que les banques ont engage des sommes considera
bles, contrairement a ce que l'on a pretendu a tort a l'epo
que. Aujourd'hui, la question n'est pas de. savoir si les 
banques ont suffisamment investl dans l'horlogerie. II con
vient plutöt de se demander si, de par ces investissements, 
les decisions sur l'avenir de nos entreprises horlogeres ne 
se prennent pas directement au siege des grandes ban
ques ä Zurlch. C'est une rectlflcation qu'il faut faire; je crois 
qu'il est honnäte de la faire et je la fais volontlers pour ma 
part. Je constate que, si l'idee de rechercher dans le sec
teur bancaire des recettes, des contributions nouveiles, a 
surgi a l'epoque, cela est dO non au hasard mais ä la situa
tion economique, qui a apporte des avantages considera
bles au secteur bancalre alors que Je secteur secondaire, 
industriel, connaissait veritablement de grandes difficultes. 
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Loi sur l'tmpöt anticipe 

Nous pensons quant a nous que le secteur bancaire doit 
etre traite de fai;:on banalisee, si je puis dire, par rapport a 
ca que nous avons vecu ces demieres annees. Ca n'est 
pas le dlabie et ce n'est pas le Bon Dleu non plus. II ne faut 
pas dire qua tout le mal vient des banques, qua les banques 
doivent etre. punies de leur richesse. Pretendre cela est 
bete. Je le dls tres tranquillement. Capendant, il ne faut pas 
non plus dlre qu'll ne faut pas toucher aux banques, qu'en y 
touchant, on tue la poule aux ceuts d'or. C'est tout aussi 
bete de pretendre cela. II taut considerer le secteur ban
calre comme les autre secteurs de l'economie et il faut 
essayer d'en parler le plus objectlvement possible. NI 
opprobre· ni tabou, c'est dans cet esprit que la minorite de 
la commisslon vous invite a. aborder la discussion de ca 
projet. 
Avant d'en venlr au texte meme quJ nous interesse, les dis
cussions qui. se sont derouiees en commission m'amenent 
ä faire une autre remarque de nature poiltlque. Las mem
bres sociallstes de la commission ont eu l'impression qu'un 
certain nombre· de nos collegues, natureliement en toute 
bonne foi, pensent qua nous sommes bien mal places pour 
soutenir cet impöt · sur les banques alors qua nous avons 
refuse en 1979 de soutenlr le deuxieme projet de reforme 
des flnances federafes. Comme les temps vont tres vite, 
qua les hommes changent et que les memoires sont cour
tes, je vous demande de m'accorder deux minutes pour 
vous rappeler un certain nombre de choses. La Par.ti socia
liste suisse, ou il y a des majorites et des minorites et aussi 
des tensions - vous le savez tres bien et ·Je ne le nie pas -
le Part! socialiste suisse et sa directton ont, en 1977, mobi-
llse l'ensembte de leurs troupes, l'ensemble de ceux qui ont 
des responsabilites au sein du parti, et leur ont demande de 
soutenir le premier projet du Conseil federaf, appete 
«paquet Chevallaz-. Tous ceux qui avaient des responsabili
tes sur le plan cantonal ont ete appeles a se rendre a Brt
gue affn que se degage une majonte au sein du congres en 
faveur du projet presente par le conseiller fedaral Chevallaz. 
Nous avons donne le· mot d'ordre contre l'avis de notre 
base et le räsultat des votatlons a montre que celle-ci ne 
nous avait pas suivis. Pourquol nos electeurs ne nous ont
ils pas suivis? Est-ce parce qu'ils n'avaient pas contlance 
-en nous, leurs dirigeants? Pas du toutl Aux electtons qul 
ont suivi cette votatlon, nous avons ete reelus, je suis la. SI 
mes etecteurs ne m'ont pas suivi a l'epoque, c'est parce 
qua la presse de droite, que lisent tous les jours nos gens. 
par des centaines d'artlcles. a seme l'etfroi au sein de la 
population en disant qua la 1V A ast un impöt qui frappera 
les consommateurs, les gagne-petlt et qu'il faut donc le 
retuser, etc. 

Nous n'avons donc pas ete suivis an 1977 quand nous 
avons defendu le premier paquet financier et. deux ans plus 
tard. quand on nous a propose de renouveler l'experience, 
nous avons dlt: non. SI nous avions ete peut-etre un peu 
plus malins ou un peu plus roues. pour nous donner fausse
ment banne consclence, nous aurions dit oui en sachant 
qua nos electeurs ne nous suivraient pas et aujourd'hui, on 
ne pourrait pas nous reprocher de nous etre opposes en 
1979 aux mesures visant a assainir les finances de la Confa
deratlon. On ne peut donc pas, mais nous l'avons entendu 
tant de fois, invoquer notre prise de position de 1979 pour 
nous interdlre de nous occuper a l'avenir de l'assainisse
ment des finances federafes. Je tenais a rappeler ces faits 
d'histoire et j'estlme avoir fait preuve d'objectivite an les 
rappelant. 

Qu'en. ast-11 de la constitutionnalite du projet? Je ne m'y 
arrete pas parce que je crois savoir qu'un de nos coilegues. 
qui est beaucoup plus competent que moi dans ca 
domaine, en traitera tout a !'heure. 
SI nous vous proposons d'entrer en matlere, chers colle
gues, c'est parce que nous estimons avec le Conseil fede
ral qu'il faut reduire las deflcits de la Confederation. Nous 
avons fait des concessions en matiere d'lmpöts indirects et 
nous estlmons que vous pouvez aussi faire une concession 
an acceptant au moins d'entrer en mattere. 
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La Conseil federal, apres avoir etudle d'autres variantes, 
nous presente ce projet avec l'aval de la Banque nationale 
et c'est quand meme la un evenement important qui devrait 
vous interdlre de refuser simplement d'entrer an mattere. 
On nous dit: certes, la Banque nationale a donne sa cau
tlon, mais lors de teile ou teile conversatlon privee ou d'une 
conference a Zurich, etc., des representants de la Banciue 
nationale sa. sont montres beaucoup plus reserves. 
Je constate pour ma part que la Banque nationale a pris 
une positlon offlcielle, qui est claire et nette, en faveur du 
projet du Conseil federal et qu'on doit par consequent 
admettre que ca projet a rei;:u son appuJ. Ce qui peut se 
raconter dans les coins ne m'lnteresse pas, cela na m'a 
jamais Interesse et je ne veux pas commencer de m'y intä
resser ä mon äge. 
D'autres solutlons ont ete ecartees, notamment calle quJ a 
ete proposee par nos collegues democrates-chrettens et 
qui consiste en la perception d'un impöt antlcipe sur les 
interets des- emprunts etrangers libelles en trancs suisses. 
La Banque nationale s'est opposee a cet impöt. mais ca 
n'est pas un argument dacisif: la Banque nationale peut se 
tromper, mais comme les auteurs de cette proposition 
eux-memes l'ont retiree au sein de la commission, ce n'est 
pas nous qui.allons nous y raccrocher. Nous soutlendrons 
donc tout simptement le projet du Conseil federaf, qui com
porte le prelevernent d'un impöt antlcipe de 5 pour cent. 
taux tres modeste, sur las avoirs flduclaires,. lesquels sont 
e-xtremement importants, et nous avons rei;:u de l'admini
stratlon federale, sans que ca document seit qualifle de 
confldentlel, des statlstlques qui donnent a reflachir. Las 
avoirs fiduclaires ont passe, en Suisse. de 57,7 milllards de 
francs en 1976 a 130 milllards en 1980. avec des taux 
d'lnteret ponderes, selon les monnaies. de 5,5 pour cant en 
1976 a 12,5 pour cent en 1980. Voila les chlffres offlciels, las 
chiffres de · 1' Administration federafe des contributlons. 
Comment voudriez-vous faire comprendre aux porteurs de • 
mOdestes camets d'epargne qu'on leur retienne d'otflce 35 
pour cant sur les depöts de 100 francs ou de 200 francs 
qu'ils font dans leurs banques cantonales, et qua sur ces 
130 mllllards on ne puisse meme pas retenlr un impöt antl
cipe de 5 pour cent? Dlre ceta n'est pas de la demagogie, 
c'est la värite. 
La demier argument economique, c'est de dlre: «Attention, 
~a va faire fuir las capitaux suisses I• Nous avons entendu 
cet argument trop souvent. II est faux, parce que la sacurite 
qu'otfre la ptace bancaire suisse. a !'heure actueile et dans 
las annees troubfees a venir, vaut. je vous le garantls. un 
impöt antlcipe de 5 pour cent. ils le paieront. ils ont meme 
accepte des interets negatlfs a un moment donne pour 
pouvoir rester an Suisse, ces capitaux! lls les paieront ces 
5 pour cent, et cat argument de la concurrence n'est pas 
valabte. II y a donc lieu d'entrer en matiere et d'approuver le 
projet du Conseil federal. 

Muhelm: Unser verehrter Kollege Meytan hat soeben den 
politischen Kontext dargestellt, in dem die Beratung dieser 
Vortage geschieht. Ich kann ihm bei seiner Analyse in weite
sten Teilen folgen. Diese politische Ausgangslage hat sich 
auch in der Kommissiorisberatung niedergeschlagen. Trotz
dem glaube ich, dass bei der letzten Entscheidung, ob man 
für oder gegen Eintreten stimmt, schiiesslich eine sachliche 
Beurteilung den Vorrang haben muss. 
Ich möchte mich zu zwei Punkten in einer rein sachlichen 
Würdigung äussern, einerseits zur verfassungsrechtlichen 
Seite ( ein Problem, dem ich mich von Beginn der Kommis
sionsberatung an sehr stark gewidmet habe), anderseits 
zum Verhältnis von Rechtsetzung zum Massnahmenrecht. 
Zum Verfassungsrechtlichen: Sie wissen, dass in unserem 
Lande keine Verfassungsgerichtsbarkeit besteht. Ab und zu 
wurde der Vorwurf erhoben, das Parlament mache es sich 
bei der ÜberprOfung der Verfassungsmässigkeit einer Vor
lage zu leicht. Die geschichtllche Betrachtung zeigt indes
sen, dass vor allem in Steuerfragen das Pariament sehr 
streng und immer wieder die Verfassungsmässigkeit prüfte. 

. Dies zeigt sich unter anderem an folg~nden Präzedenztäl-
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len, die im Bereich der finanziellen und monetären Bundes
politik lagen: die Nationalbankvor1age 1968/69 wurde man
gels Verfassungsmässigkeit zurückgewiesen; erst nach 
Annahme des Konjunkturverfassungssatzes war man der 
Auffassung, dass die Verfassungsmässigkeit gegeben sei. 
Der «Frachturkundenstempel» wurde vom Parlament aufge
hoben - obwohl diese steuerliche Abgabe eingeführt war -. 
mit dem Hinweis darauf, es fehle die Verfassungsmässig
keit. Ein dritter Fall: Die eidgenössische Ausgleichssteuer 
( ebenfalls eine Steuer, die bereits erhoben wurde und die 
Bundeskasse mit zu füllen hatte) wurde durch das Parla
ment aufgehoben, gestützt auf eine verfassungsrechtliche 
Untersuchung von Eugen Grossmann, einer in der Eidge
nössischen Steuerverwaltung nicht unbekannten Persön
lichkeit. - Diese und andere Fälle dürften Ihnen doch 
Beweis dafür sein, dass die beiden Kammern die Verfas
sungsmässigkeit einer Vorlage genau zu prüfen wussten, 
dies ganz besonders dann, wenn es um finanzielle Bela
stungen ging. 
ich kann mich der Auffassung des Bundesrates nicht 
anschliessen, wenn er in seiner Ergänzungsbotschaft u. a 
schreibt, es sei in der Verfassung nicht ausdrücklich ausge
schlossen, eine solche Art Verrechnungssteuer zu erheben, 
wie sie in der heutigen Vorlage vorgesehen ist. ich glaube, 
wir gehen doch in konstanter Praxis davon aus, dass wir 
aus der Verfassung selbst die Grundlage abzuleiten haben 
und dass wir eine klare Verfassungsgrundlage erkennen 
müssen. Dies ist nun zu prüfen unter dem Gesichtspunkt, 
ob unsere Verfassung mit Bezug auf die Verrechnungs
steuer daraufhin angelegt ist, diese als Quellensteuer zu 
betrachten oder sie nur als reine Sicherungssteuer zu 
sehen. Das sind die beiden Formen, in denen eine derartige 
Steuer erhoben werden kann. Persönlich glaube ich, dass 
der Blick in die Entstehungsgeschichte und in die jahrelan
gen und wiederholten Beratungen der beiden Kammern -
bezogen auf Verrechnungssteuern - es deutlich macht, 
dass das Parlament die Frage nicht einfach offen liess, son
dern geradezu deutlich erkljirte: Wir wollen keine Quellen
steuer, bei der der Bund die Erträge als Steuereinnahmen 
behalten könnte, sondern wir wollen eine Verrechnungs
steuer ausschliessiich als «Sicherungssteuer», als 
«Defraudantensteuer» und als «Hlnterzlehungsstrafe». 
Diese verfassungsmässige Grundlegung finden Sie In Bot
schaften des Bundesrates, in parlamentarischen Bera
tungsdokumenten und in der Literatur. Wir geben zu, dass 
in einer Verfassungsfrage jeder Standpunkt durch Interpre
tation aus dem Wortlaut mit seiner Entstehungsgeschichte 
abzuleiten ist. Der Verfassungssatz als solcher ist in eine 
elementare Form gekleidet, nämlich: Der Bund ist befugt, 
eine Verrechnungssteuer zu erheben. · 
Die Interpretation im Lichte der verschiedenen Publikatio
nen dürfte beweisen, dass wir nicht befugt sind, den jetzt 
bestehenden Verfassungssatz so zu deuten, dass wir eine 
Verrechnungssteuer erheben könnten - nun kommt die ent
scheidende Formulierung -, mit dem alleinigen Ziel, dem 
Bund Steuereinnahmen zu beschaffen. Schon im Jahre 
1948, als nach dem Krieg der Bund die Verrechnungssteuer 
in das ordentliche Verfassungsrecht überführen wollte - Sie 
wissen, dass die Verrechnungssteuer aufgrund der Voll
machten erlassen worden ist -, hat der Bundesrat einen 
Vorschlag unterbreitet mit folgendem Text: «Der Bund ist 
befugt, folgende Steuern zu erheben: b. Steuern, durch die 
Kapitalerträge, Versicherungsleistungen und Lotteriege
winne an der Quelle erfasst werden.» Im Parlament erhob 
sich dagegen eine klare Opposition. Es wurde ausdrücklich 
zugefügt, dass «diese an der Quelle zu erhebende Steuer 
den im Inlande wohnenden Einkommensempfängern an die 
Kantons- und Gemeindesteuern anzurechnen oder. zurück-

. zuerstatten sei». Man hat also bewusst die Verrechnungs
steuer als Sicherungssteuer ausgebaut. 
Ich zitiere ferner aus einem Text, der der Kommission zuge
stellt wurde, d. h. aus dem Buch «Die eidgenössischen 
Steuern, Zölle und Abgaben», Band V, Verlag für Recht und 
Gesellschaft 1971 :«Der bundesrätlichen Fassung war näm
lich vorgeworfen worden, sie biete keine Gewähr dafür, 
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dass nicht eines Tages durch die Bundesgesetzgebung der 
gesamte Ertrag der Verrechnungssteuer als definitiv dem 
Bund verfallen erklärt und die Rückerstattung ausgeschlos
sen werde.» - Schon damals ging es in den beiden Kam
mern darum: Soll das eine Quellensteuer sein, bei der auf 
Gesetzesstufe das ganze oder Teile davon als Staatsein
nahme erklärt werden können, oder ist und bleibt das eine 
Steuer; die dem Kampfe gegen die Hinterziehung dient? 
Zur Motion Eggenberger bezüglich wirksame Bekämpfung 
der Steuerdefraudatlon erklärte der Bundesrat im Jahre 
1962, dass unter den denkbaren Massnahmen für eine Ver
besserung der Steuerverhältnisse die Erhöhung und Aus
dehnung der Verrechnungssteuer in Frage kommen könne. 
Und schliesslich: Die Eidgenössische Steuerverwaltung gab 
im Jahre 1947 ein- Heft heraus, worin Sie unter anderem auf 
Seite 8 die Formulierung finden: «Im Zusammenhang mit 
den Massnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. 
beschloss der Bundesrat im Jahre 1943 die Einführung 
einer Verrechnungssteuer, einer an der Quelle erhobenen 
Abgabe, die jedoch mit den ordentlichen Steuerabgaben 
verrechnet werden kann.» Darf ich Bundesrat Streuli zitie
ren im Jahr 1957. Er bekämpfte den Antrag Clottu, indem er. 
darauf hinwies, der erwähnte Antrag Clottu sei abzulehnen, 
dieser wolle nämlich die Verrechnungssteuer nur auf 25 
Prozent festlegen, er, Bundesrat Streuli, glaube aber, dass 
dieser Antrag im Widerspruch sei mit der allgemeinen Ten
denz, die Verrechnungssteuer. eher zu erhöhen statt zu 
ermässigen, zur möglichen Bekämpfung der Steuerdefrau
dation. Und so finden Sie auch Erklärungen von Nationalrat 
Oprecht im Jahre 1965, wonach die Eigenart der Verrech
nungssteuer dann liege, dass sie nicht den Charakter einer 
Abgabe besitze, sondern den Charakter einer Sicherung 
aufweise, Ich möchte nur noch ein einziges Zitat des 
Berichterstatters Frlcker im Ständerat aus dem Jahr 1948 
zitieren. Trotzdem es an sich wünschenswert wäre - führt 
er aus -, eine dem Antrag des Bundesrates entsprechend 
umfassende Kompetenznorm für die Erhebung von Quel
lensteuern einzuführen, habe die Mehrheit der Kommission 
einem bundesrätlichen Eventualantrag zugestimmt, wonach 
dieser die Pflicht des Bundes zur Verrechnung bzw. Rück
erstattung der Verrechnungssteuer umschreibe, denn 
diese sei als Defraudantensteuer zu bezeichnen. ich 
möchte Sie nicht mit all den weiteren Publikationen in die
ser Sache l:lelästigen. Für mich ist es einfach eine unüber
windbare Hürde, heute eine Verfassungsvorschrift anzu
wenden, um Steuereinnahmen für den Bund zu beschaffen 
in Missachtung all dieser während Jahrzehnten in diesem 
Hause geäusserten Bemerkungen, Festeilungen, juristi
schen Interpretationen und im übrigen auch im Gegensatz 
zur praktischen Handhabung dieser Steuer. Schllessllch, 
meine ich, ist es sehr wichtig, zu sehen, dass im selben 
Satz der Verfassung auch auf die «Versicherungsleistun
gen» hingewiesen wird, die ebenfalls einer Verrechnungs
steuer unterliegen. Sie wissen genau, dass im Bereich der 
«Versicherung„ diese Abgabe dazu benützt wird, um die 
Bürger zu zwingen, ihre Versicherungen in die ordentlichen 
Steuern einzubringen. Soviel und soweit von der - wie ich 
glaube· - zwingenden verfassungsrechtlichen Optik. 
Die zweite Bemerkung: Es geht in der Sache selbst nicht 
um ein Abwägen des Schutzes der Banken, die übrigens 
die Steuern ja nicht einmal selber bezahlen würden, auch 
nicht um ein Abwägen, ob die fremdländischen Potentate 
ihre Dollars mit einer schweizerischen Fiskalabgabe Im 
Ertrage kürzen müssten oder nicht. sondern für mich ist es 
einfach ein Abwägen, ob und wie weit diese Geschäfte 
abwandern oder nicht. Die Nationalbank hat sich schon frü
her, bei der Finanzvortage 1978, in einem Brief an den 
damaligen Vorsteher des Finanzdepartementes geäussert, 
in einem Brief, der den damaligen Kommissionsmitgliedern 
eröffnet wurde und in dem sich die Nationalbank wie folgt 
mit dieser Risikoproblematik auseinandersetzt: «Eine Staf
felung des Verrechnungssteuersatzes ist praktisch durch
führbar. Es stellt sich die Frage, ob eine wesentlich tiefere 
Belastung, zum Beispiel 5 Prozent, die Gefahr der Abwan
derung nicht wesentlich vermindern könnte. Dies dürfte 
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letzten Endes ·davon abhangen, wieviel einem Ausländer 
(fast 90 Prozent der den Banken zutliessenden Treuhand· 
gelder stammen von Ausländern) der Schutz des schweize
rischen Bankgeheimnisses und der ,Schweizerffagge, wert 
ist. 
Die Frage lässt sich nicht zuverlässig beantworten. Fest 
steht ledlgfich, dass das Abwanderungsrisiko auch bei 
einem niedrigen Steuersatz nicht gänzlich beseitigt wäre, 
da vor allem auf fremde Währung lautende Treuhandge
schäfte relativ leicht auf ausländische Banken umgelegt 
werden könnten.• Nachdem die sachkundige Nationalbank 
mit der Abwanderung ernsthaft rechnet, stellt sich für uns 
die Frage: Darf man dieses Risiko in Kauf nehmen oder 
nicht? Oder - anders formuliert - stellt sich die Frage: Ver
zichten wir gegebenenfalls auch auf die bereits heute, regel
mässig anfallenden direkten· Steuerabgaben, die bei den 
Banken aus den Gewinnen dieser Geschäfte -anfallen. und 
zwar für Bund, Kantone und Gemeinden, oder lassen wir 
die Sache so, wie sie heute ist, und riskieren nicht noch den 
Veriust der heutigen Steuermillionen? 
Als Jurist bedaure ich, dass wir in dieser Sache auf dem 
Rechtsetzungsweg Stellung beziehen müssen. Dies ist 
etwas völlig Verschiedenes, als wenn wir eine Lösung auf 
dem Massnahmenweg treffen könnten. Sie wissen - es ist 
bereits· sehr oft darauf hingewiesen worden -. dass sich 
Nationalbank und Bundesrat bei den seinerzeitigen Kon
junkturmassnahmen und bei den monetären Vorschriften ja 
auch in sehr heikle und labile· wirtschaftliche Bereiche hin
ein wagten und hinein wagen mussten. Dort hatten wir as 
mit «Massnahmen• zu tun, wo eine- Behörde (Direktorium 
Nationalbank) tagtäglich den Markt abtasten konnte. Es 
besteht im Massnahmenbereich die· Möglichkeit, dass eine 
Exekutive eher sofort korrigieren kann, wenn sich Fehlwir
kungen einstellen. In diesem Bereich können- wir auch 
gewisse Massnahmen verstärken oder schwächen oder völ
lig aufheben: man kann rasch und flexibel korrigieren. In der 
Gesetzgebung ist das aber ein Verfahren der «lrreversibili• 
tät•, Wenn Sie in einem Gesetz einmal eine solche Steuer 
eingeführt haben und die Folgen sich als fatal erweisen, 
dann sind über Jahre hinweg diese Folgen zu tragen. Wie 
uns Fachleute an der Kommissionssitzung dargelegt haben, 
ist jedoch ein Zurückholen solcher Geschäfte in die 
Schweiz später - in zwei, drei oder vier Jahren - völlig 
undenkbar und erfolglos. Es wurde u; a. auf den Goldhandel 
verwiesen, der als Folge von Massnahmen der britischen 
Regierung a.us London nach Zürich abwanderte und von 
hier kaum mehr nrückgeholt werden kann. Diese zwei 
Gründe führen m·ich berttehtlgterweise zur Empfehlung, auf 
die Voriage nicht einzutreten. 

BOrgl: Der ständerätlichen Kommission ist es zweifellos 
gelungen, im anspruchsvollen Problemkreis der Banken
kundensteuer erhöhte Klarheit zu erarbeiten, nicht zuletzt 
weil sie sich genügend Zeit lless, um das Problem sorgfältig 
zu ergründen. Das Kompliment, das Herr Meylan in diesem 
Zusammenhang für die Sorgfalt der Kommissionsmehrheit 
fand, hat mich natüriich gefreut. Auf jeden Fall ist der Infor
mationsstand und die Durchdringung des Problems erheb
lich vertiefter als im Jahre 1978. Damals unterhielten wir uns 
ja bereits in diesem Rat über eine 5prozentlge Abgabe auf. 
Treuhandanlagen. Formell wurde dieser Problemkreis als 
Rückkommensantrag eingebracht; der Rat lehnte ihn 
damals mit Zweidrittelsmehrheit ab. Die Gründe dafür 
waren im wesentlichen die drei folgenden: 
1. Die Gefahr der Abwanderung solcher Anlagen an auslän
dische Finanzplätze. 
2. Damit verbunden eine Schwächung des Finanzplatzes 
Schweiz, gekoppelt mit Steuerauställen. 
3. Ein ungewisser fiskalischer Ertrag für den Bund, deshalb. 
kein verlässlicher Sanierungsbeitrag für den Bundeshaus
halt. 

· Es erhebt sich die Frage, ob sich an dieser Beurteilung 
etwas Entscheidendes geändert hat. Als Mitglied der Kom
missionsmehrheit muss ich sagen: Nein, es ist das Gegen-
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teil eingetreten. Wir fühlen uns in der damaligen Beurteilung 
bestärkt. Darum möchte ich Herrn Kollege Meytan in einem 
Punkt antworten: Er hat sozusagen eine moralische Ver
pflichtung aus dem Legislaturprogramm herausgelesen, 
dass die dem Bundesrat angehörenden Parteien dieser 
Steuer a priori zuzustimmen hätten. Ich muss Kollege Mey
lan sagen, dass wir hier in der Schweiz das Institut der pak
tierten Beschlüsse zwischen den Parteien nicht kennen. 
Dies gab es einmal zur Zeit der grossen Koalition in der · 
Bundesrepublik Österreich. Wir wollen das· nicht: darum 
haben wir wohl das Recht, diese Steuer so sorgfältig zu 
prüfen wie irgendeine andere Vorlage auch. 
Ich komme nun zu einigen weiteren Überlegungen. 
Zunächst möchte ich zur Gefahr der Abwanderung spre
chen:. Darf ich mit Ihnen ein kurzes Beispiel durchrechnen? 
Ich gehe von einer Anlage von einer MIiiion Treuhandanla
gen aus. Es. wird darauf eine Kommission von drei Achtel 
Prozent erhoben. Das macht 3750 Franken aus. Bei einem 
Zins vom 12 Prozent am Europamarkt gibt das einen Ertrag. 
von 120 000 Franken; 5 Prozent Treuhandabgaben sind 
6000 Franken. Diese 6000 Franken müssen Sie nun in Rela..: 
tlon setzen zur ursprünglichen Kommission von 3750 Fran
ken. Für den Anleger ist das eine Verteuerung um 160 Pro
zent. Es stellt sich die Frage: Akzeptiert er das? Ich wage 
die Antwort zu. geben: In zahlreichen Fällen wird er das. 
nicht tun. Er wandert ab, beispielsweise nach- London. Ich 
darf daran erinnern, dass in Grossbritannien alle Hemm
nisse- für den Kapitalmarkt London vor einiger Zeit aufgeho
ben wurden. Er kann auch nach Luxemburg gehen, das 
grosse Anstrengungen unternimmt; seine Stellung ala inter
nationalen Finanzplatz zu stärken. Solchen Überlegungen 
wird insbesondere der scharfe Rechner aus den OPEC
Ländem zugänglich sein. Dann wird eben das Recycling, 
das Zurückführen der Ölmilliarden nicht über die Schweiz, 
sondern über andere Länder gehen. Dies hat dann noch 
eine weitere Konsequenz: Bedeutende Wertschrifendepots 
werden mitgehen. Das führt zu zusätzlichen Verlusten an 
Kapitalsubstanz und wird sich dann später in höheren Zln
sen für jedermann in der Schweiz auswirken. 
Ich komme nun auf das Problem der Steuerauställe zu 
reden: Zunächst einmal möchte ich doch dem Eindruck ent
gegentreten, dass die Banken nicht genügend Steuern zah
len würden. Ich habe mir die neuesten Zahlen für die 
Staats-. Gemeinde- und Wehrsteuem der drei Grossbanken 
plus Schweizerische Volksbank und Bank Leu besorgt. Im 
Jahre 1978 bezahlten diese Banken (immer Staats-. 
Gemeinde-, Wehrsteuer) 351 MIiiionen Franken, 1979 371 
Millionen Franken, 1980 459 Millionen Franken. In. einem 
Jahr fand also eine Steigerung um 23 Prozent, im Zweijah
resschritt von 30 'Prozent statt. Unter ander1tm geht das auf 
die stark erhöhten Treuhandanlagen zurück. Der Kommis
sionspräsident hat Ihnen die mutmasslichen Steuererträg
nisse genannt: 1979 ungefähr 86 Millionen Steuerertrag aus 
den Treuhandanlagen, 1980 131 Millionen Franken. Es ist 
also eine sofortige Partizipation des Fiskus an den erhöhten 
Treuhandanlagen gewährleistet. 
Nun folgt eine Betrachtung, die in Richtung Verfassungsin
terpretation geht, und rNa.r mit Bezug auf die Auswirkun
gen der Verre,chnungssteuer auf die Ausländer. Wir haben 
hier drei Kategorien zu unterscheiden: 
1. Es gibt fünf Länder, mit denen wir ein Doppelbesteue
rungsabkommen ohne Sockelsatz h.aben, wo also der 
ganze Ertrag gegenüber dem schweizerischen Fiskus gel
tend gemacht werden kann. Mit 21 Ländern haben wir ein 
Doppelbesteuerungsabkommen mit einem Socl<elsatz 
zugunsten der Schweiz; 5 oder 10 Prozent verbleiben also 
bei der Schweiz. Dann haben wir die grosse Zahl von Län
dern ohne Doppelbesteuerungsabkommen. Hier ist zum 
voraus keine Rückforderung möglich. Darunter fallen insbe
sondere die OPEC-Länder. Mit andern Worten: Auf dem 
Grossteil des Ertrages ist gar keine Rückforderung mög
lich. Ich kann mir denken, dass es hier Kollegen gibt, die 
sagen, das sei richtig, das wollen wir gerade; wir wollen 
diese Mittel in der Bundeskasse behalten. Aber dann stellt 
sich eine andere Frage: Lässt sich das Zielobjekt, nämlich 
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der Ausländer, d~ gefallen? Ich fühle mich bestärkt in der 
Überlegung, dass vermutlich nicht alle, aber zahlreiche Aus
länder abmarschieren werden. Das Huhn wird dann 'ZY/8.r 

nicht geschlachtet, aber es fliegt fort und entzieht sich 
unserem Einflussbereich. 
Ein Wort zur Verfassungsinterpretation. Nach den interes
santen Darlegungen des Kommissionspräsidenten und von 
Herrn Kollega Muheim kann ich mich sehr kurz fassen. Ich 
gehe davon aus, dass 90 Prozent der Betroffenen diese 
Treuhandabgabe gar nicht zurückfordern können. Demzu
folge ist das keine echte Verrechnungssteuer. Sie gleicht 
mehr einer Couponabgabe, die definitiven Charakter hat. 
Deshalb ist diese Treuhandabgabe- durch Artikel 41 Buch
stabe b nicht gedeckt. Da kann ich mir den Einwand vorstel
len: Macht keine solchen Geschichten in der Verfassungs
frage. Die Verfassungsdiskussion mag für den einfachen 
Stimmbürger vielleicht etwas weit weg sein. Aber wie wäre 
es mit fiskalischen Verfassungsartikeln, die dem Bürger 
erheblich näher liegen? Würden die Stimmbürger im Fiskal
bereich das nachträgliche Hineininterpretieren von zusätzli
chen Kompetenzen an den Fiskus akzeptieren? Angesichts 
der vorsichtig-misstrauischen Haltung der schweizerischen 
Öffentlichkeit in Fiskaldingen wage ich diese Frage mit 
einem klaren Nein zu beantworten. In Übereinstimmung mit 
meinen Vorrednern gelange ich ebenfalls zur Schlussfolge
rung, dass- wir für die Sprozentlge Treuhandabgabe keine 
verfässllclie Verfassungsgrundlage haben. 
Ich komme zum Schluss. Nicht weil die Emotionen im Ban
kenbereich verglichen mit dem Jahr 1978 abgeklungen sind 
und eine gewisse Ernüchterung über die Möglichkeiten 
einer Bankkundensteuer eingetreten ist, können wir es· uns 
gestatten, auf die Vorlage des Bundesrates nicht einzutre
ten: Auch wenn die emotionellen Wellenschläge noch 
gleich hoch gingen: rTJüssten wir die Vorlage ablehnen: zum 
ersten, weil sie keine einwandfreie Verfassungsgrundlage 
besitzt; zum zweiten, weil der Ertrag unsicher ist und rasch 
in Steuerausfälle umschlagen wird; zum dritten, weil es 
offenkundig keine Bankkundensteuer gibt, die sich nicht 
verhältnlsmässig schnell gegen wohl erwogene. Interessen 
unseres Landes und unserer Volkswirtschaft auswirken 
wird. Aus diesem Grunde unterstütze ich den Nichteintre
tensantrag der Kommissionsmehrheit. 

Stuckl: Man hat unserer Meinung nach zweifellos gut daran 
getan, in den Kommissionsberatungen am Vorschlag des 
Bundesrates eine etwas kritische Sonde anzulegen: Neben 
den Aspekten - sie wurden bereits von einigen Votanten 
hier angeschnitten - der Vertassungsmässigkeit, der 
Ertragsaussichten, der Wirkung auf vermehrte Steuerehr
lichkeit, dann auch der währungspolitischen Auswirkungen, 
schien mir vor allem die Frage wichtig, ja aus meiner Optik 
sogar entscheidend, ob mit der Einführung einer solchen 
Steuer und der damit verbundenen Abwanderung von 
Bankgeschäften ins Ausland, nicht eben doch ungünstige 
Rückwirkungen auf die Steu~reinnahmen in den Kantonen 
und Gemeinden zu erwarten sind. 
Die Fragestellung hat deshalb einen besonderen Stellen
wert, weil ja bekanntlich die Banken dank der ausgezeich
neten Ertragslage immer wieder auch auf der kantonalen 
und kommunalen SMe zur Gruppe der sehr guten Steuer
zähler gehören. Jede Schmälerung der Ertragslage der Ban
ken hat natürlich damit grundsätzlich eine negative Wirkung 
auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Hand auf allen 
drei Stufen. 
Hier allerdings dürfte• sich nun im Vergleich zu diesen drei 
Stufen eine unterschiedliche Wirkung zeigen. Während der 
Bund die Steuerausfälle durch die ihm ·aus dieser neuen 
Besteuerungsmöglichkeit. zufiiessenden zusätzlichen Ein
nahmen natürlich bei den direkten Steuern mit Leichtigkeit 
kompensieren kann, wäre dies bei den Kantonen und 
Gemeinden nicht der Fall. 
Es ist im übrigen Ja unbestritten, dass mit einer teilweisen 
Abwanderung von Treuhandgeschäften gerechnet werden 
müsste und damit auch aufgrund einer geschmälerten 
Ertragslage der Banken mit Ausfällen bei den bestehenden 

direkten Steuern zu rechnen ist. Die Meinungen gehen 
allerdings darüber auseinander, in welcher Grössenord
nung sich diese Ausfälle bewegen könnten. Es ist auch 
schwierig, diese zu prognostizieren. Immerhin muss bei der 
Abschätzung der Grössenordnung von voraussichtlichen 
Ausfällen nun jedoch berücksichtigt werden, dass es in der 
Regel nicht sein Bewenden haben wird bei der Abwande
rung von Treuhandgeschäften an sich, sondern auch 
andere Bankgeschäfte, die von diesen Bankkunden abge
wickelt worden wären, nun eben auch mit dem neuen 
Geschäftspartner, mit der· neuen Vertrauensbank, im Aus
land zur Abwicklung kommen. Wenn wir diese Sekundärwir
kung mitberücksichtigen, kann die negative Rückwirkung 
auf die direkten Steuern nicht unterschätzt werden; sie darf 
nicht bagatellisiert werden. 
Schlussendlich wäre noch daran zu erinnern, dass wir alles 
Interesse haben an der ungeschmälerten Erhaltung der 
Arbeitsplätze im Bankensektor und diese nicht durch eine 
unvorsichtige Besteuerungspolitik, mittelfristig mindestens, 
in Frage stellen dürfen; abgesehen davon, dass es ausge
sprochen umweltfreundliche Arbeitsplätze sind, die im 
Bankensektor angeboten werden. Wir halten dafür, dass 
eine falsche Marschrichtung in der Fiskalpolitik eingeschla
gen würde, wenn man sektorieil eine ertragreiche Wirt
schaftsgruppe nach der andern mit Sondersteuern belegen 
würde. Mittel- und längerfristig müsste man dann nämlich 
feststellen, dass man nicht nur unserer Wirtschaft einen 
Bärendienst erwiesen hätte, sondern darüber hinaus auch 
eine kontraproduktive Wirkung auf die Steuereinnahmen 
des Staates selber feststellen müsste. Ich glaube, es wäre 
im übrigen, Herr Bundesrat, auch festzustellen, dass im Na
tionalrat doch die Verlängerung der Bundesfinanzordnung, 
welche auch Mehreinnahmen bringt, eine relativ freundliche 
Aufnahme gefunden hat. Ich zweifle nicht daran, dass mit 
der Verlängerung der Bundesfinanzordnung dem Bund nun 
ja auch Mehreinnahmen zufliessen, und wir sollten deshalb 
von einer recht fragwürdigen Bankkundensteuer absehen. 
Es wäre im übrigen auch zu bedenken, dass hier nicht nur 
sogenannte flnanzstarke Kantone oder Regionen betroffen 
sind, denn wer die Mechanik des interkantonalen Finanz
ausgleichs kennt, wird auch die indirekte Wirkung auf die 
flnanzschwächeren Glieder in unserem Bundesstaat erken
nen. Heute wird ja bereits ein Viertel der Wehrsteueranteile 
der Kantone in den horizontalen Finanzausgleich zugunsten 
der flnanzschwächeren Kantone geleitet. Wir sind ja derzeit 
daran, Im Hinblick auf die Aufgabenteilungsdiskussion 
nochmälsi eine Aufstockung dieses Finanzausgleichanteils · 
zu diskutieren. Je grösser dieser Anteil aber wird, um so 
mehr sind damit auch die finanzschwächeren Kantone 
natürlich daran interessiert, dass die Steuersubstrate in den 
finanzstärkeren Kantonen nicht ungünstig tangiert werden. 
Aus all diesen Gründen lehnen wir unsererseits den Vor
schlag des Bundesrates ab und stimmen mit der Kommis
sionsmehrheit für Nichteintreten. 

Egli: ich schliesse mich dem Antrag unseres Kommissions
referenten auf Nichteintreten auf die Vorlage an. Ich ver
hehle nicht, dass ich in bezug auf die Frage der Verfas
sungsmässigkeit eher der Meinung des Bundesrates und 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung zuneige. Wenn nun 
aber die Kronjuristen der Verwaltung und die Spitzen der 
Wissenschaft uneinig sind, bin ich der Auffassung, dass ein 
einfacher Provinzanwalt das Schlachtfeld diesen Grössen 
überlassen sollte. Ich befasse mich nicht mehr mit der Ver
fassungsfrage. Ich habe meine Meinung in der Kommission 
dargelegt. 
Ich schliesse mich aber auch in sachlicher Hinsicht den 
Erwägungen des Herrn Referenten an und möchte diesbe
züglich nur noch einen Gedanken beifügen. Die Botschaft 
geht von einem Anlagetotal von 60 Milliarden Franken aus. 
Der Referent hat angeführt, dass heute mit einem Anlageto
tal von rund 120 bis 130 Milliarden gerechnet werden muss. 
Der Monatsbericht März 1981 der Schweizerischen Natio
nalbank ist Ihnen soeben ausgeteilt worden. Sie sehen auf 
Seite 9, dass gegenüber dem letzten Jahr ein Zuwachs von 
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62,6 Prozent bei diesen Treuhandanlagen entstanden ist. 
Das TotaJ wird zwar züchtig verschwiegen in diesem Papier, 
aber man muss offenbar annehmen, dass es wahrscheinlich 
heute eher in der Nähe von 150 MIiiiarden als von 100 Mil
liarden liegt. Wenn wir den Ertrag berechnen, den die Ban
ken voraussichtlich daraus ziehen, sowie die Abwanderung 
berücksichtigen, die mehrmaJs betont worden ist (sie wird 
auf 50 bis 60 Prozent geschätzt), stellen wir fest; dass der 
dadurch bedingte Ertragssteuerausfall fast soviel ausmacht 
wie der vom Bundesrat errechnete Ertrag aus dieser 
Steuer. Damit wird diese ganze Übung fragwürdig. Ich 
schliesse mich diesbezüglich vielen Vorrednern an, haupt
sächlich auch Herrn Stucki. 
Sie dürfen nicht übersehen, dass in letzter Zeit die Kantone 
- insbesondere im Zusammenhang mit den Sparpaketen -
einige MaJe zugunsten des Bundesfiskus haben Haar las
sen müssen. Ich glaube nicht. dass es tunlich ist. mit dieser 
neuen Steuer, deren Ertrag unsicher und nicht sehr hoch 
ist. die Kantone. und Gemeinden noch einmal zu Schaden 
kommen zu lassen. 
Es ist noch auf einen Punkt hinzuweisen, der vielleicht bis
her noch zu wenig beachtet worden ist: Diese Treuhandan
lagen gehören zu den sogenannten indifferenten Geschäf
ten. der Banken. Man muss wissen. dass die Einträge der 
Banken je länger, je mehr aus diesen zinsindifferenten 
Geschäften resultieren; nachdem, wie Sie wissen, die Zins
margen immer enger werden. Ich glaube; auch deshalb 
wäre es nicht tunlich, die Banken ausgerechnet in jenem 
Bereich zu beschneiden, wo sie·noch Erträge erwirtschaf
ten können. 
Wir sind also in der Kommission mit der Vorlage des Bun
desrates sehr ungnädig verfahren. Aber es muss zur Ehren
rettung des Bundesrates doch noch etwas gesagt werden. 
Man kann dem Bundesrat die Schuld an diesem verschmäh
ten Kind nicht zuschieben. Dieses Kind ist ihm nämlich vom 
Parlament mit einer Motion aufgezwungen ·worden. Ich 
möchte nicht so weit gehen und behaupten, es sei eine per
fekte VergewaJtigung gewesan, denn ich glaube. dass der 
Bundesrat doch noch etwas Lust bei der Ausarbeitung die
ser Vorlage empfunden hat. Es lohnt sich aber, etwas in der 
Vorgeschichte dieser Vorlage herumzustochern. Die 
Motion, die übrigens sehr unglücklich formuliert ist, wurde 
im Jahre 1978 überwiesen im Zusammenhang mit der dama
ligen Flnanzvorfage. Man glaubte, damit die Annahme der 
Finanzordnung zu fördern. Nun wissen Sie aber, dass die 

. Finanzordnung abgelehnt worden ist, aber . di~ Motion ist 
uns geblieben. Herr Affolter, Sie haben hervorgehoben, 
dass diese Motion nicht nur von sozialdemokratischer Seite 
inspiriert worden sei. Das stimmt. Anderseits muss aber 
doch auch erwähnt werden, dass viele Parlamentarier, die 
damals an dieser Motion mitgebastelt haben, heute von ihr 
nichts mehr wissen wollen. Auch das muss zur Ehrenret
tung des Bundesrates gesagt werden. Immerhin darf nicht 
unerwähnt bleiben, was in unserem Rat zu dieser Motion 
gesagt worden ist. Der Sprecher der Finanzkommission 
erklärte damals: .. wenn wir den Vorschlag der SP auf Ein
führung einer Sprozentigen Verrechnungssteuer auf Treu
handanlagen abgelehnt haben, dann nicht deshalb, weil wir 
a priori keine zusätzlichen Banken- oder Bankenkundenbe
steuerung möchten, sondern weil wir diesen Vorschlag als 
sachlich unrichtig betrachten.» Der Ständerat hat also 
bereits damals bekundet, dass er diese Art von Banken
kundenbesteuerung als nicht erwünscht betrachtet. 
Nun gestatten Sie mir noch eine Bemerkung zur Alternative, 
die wir gesucht haben. Nach unserem heutigen Informa
tionsstand schliesse ich mich zwar dem Herrn Referenten 
an und muss Ihnen empfehlen, auf diese Alternative, wenig
stens heute, in diesem Rat nicht mehr länger einzutreten. 
Ich betone: Für dermalen und heute. Ich schliesse nicht 
aus. dass eine nochmalige Prüfung dieser Altematlve, even
tuell einer andern, etwas modifizierten, doch noch zu einem 
Ergebnis führen könnte. Ich möchte Ihnen die Vorteile, die 
diese Altemative geboten hätte, nochmals vor Augen füh
ren. 
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f. Es hätte sich um eine Steuer gehandelt, welche ausge-: 
sprochen die Defraudation bekämpft und auch dazu geeig
net ist. Es ist nicht zu bestreiten, dass die Auslandanleihen 
heute noch das grosste Loch bilden, durch das die Defrau
danten noch ungeschoren hindurchkommen. Wir müssen 
uns bewusst sein: Die Defraudation gibt es, auch wenn wir 
schon einiges dagegen getan haben und sie vielleicht nicht 
so gross ist. wie vielfach angenommen wird. Aber es gibt 
sie, und· sie ist ein Ärgernis in unserer fiskalpolitischen 
Landschaft. Es ist auch eine Tatsache, dass die Banken und 
das Bankgeheimnis zur Defraudation missbraucht werden. 
Damit sei nicht behauptet, dass die Banken der Defrauda
tion Vorschub leisten, sie werden dazu missbraucht. Ich 
verhehle Ihnen nicht, dass ich von allem Anfang an die Vor
lage und die Studien der Kommission unter dem Blickwinkel 
der Defraudationsbel<ämptung betrachtet habe. Der Flskal
ertrag ist für mich von minderer Bedeutung. Denn wir sind 
als Politiker dazu aufgerufen, die Defraudation zu bekämp-
fen. ' 

2. Das gegen die Besteuerung der Treuhandanlagen zu 
Recht ins Feld geführte Argument der Abwanderung spielt 
hier nicht: denn der Ausländer hat keinen Anlass zur 
Abwanderung, weil ja nach unserem Modell nur der Inländer 
von dieser Verrechnungssteuer betroffen würde. 
Ferner die Frage der Umgehung: Selbstverständlich könnte 
diese Steuer umgangen werden. Aber die Umgehungsmög
llchkeit wäre nicht grösser und nicht kleiner als bei den 
Treuhandanlagen. 
Dazu kommt noch. dass wenigstens nach der Berechnung 
der Steuerverwaltung, der Ertrag einer Besteuerung der 
ausländischen Anleihen möglicherweise vielleicht sogar 
noch etwas grösser sein könnte als bei den Treuhandanla
gen. Diese Steuer wäre technisch auch praktikabel. Wie 
Ihnen der Referent- gesagt hat, lag bereits ein ausgearbeite
ter Entwurf der Steuerverwaltung vor. Dieses Modell wäre 
auch kein Unikum in unserer Steuerlandschaft. Ich erinnere 
daran, dass auch bei den Anteilen an Anlagefonds ausländi
sche Anleger von der Verrechnungssteuer befreit sind. 
Aber unsere Altematlve ist am Widerstand der Banken und 
der Nationalbank gescheitert. Die Argumente der Banken 
haben uns nicht primär beeindruckt. Ich stimme auch hier 
dem Referenten zu. 8genartlgerweise haben die Banken 
nur technische Einwendungen erhoben. Sie haben geltend 
gemacht, dass diese Steuer zu administrativem Mehrauf
wand führen könnte, weil dabei zwischen in- und ausländi
schen Anlegern unterschieden werden müsste. Ich habe 
aber nachgewiesen, dass erstens diese Unterscheidung 
auch bei andern Anlagen bereits heute besteht: zweitens 
dürfte, glaube ich, den Sanken dieser administrative Mehr
aufwand doch zugemutet werden, wenn es darum geht, die 
Lösung eines nationalen Problems, an welchem wir nun 
schon lange arbeiten, nämlich die Bekämpfung der Defrau
dation, einen Schritt weiter zu bringen. Mit etwas Entgegen
kommen und etwas Phantasie wäre es möglicherweise 
doch noch gelungen, eine praktische Lösung zu finden. Ich 
kann nicht umhin feststellen (und stimme hier auch dem 
Referenten zu). dass es uns gefreut hätte, wenn die Banken 
uns ihren Einfallsreichtum, über den sie sonst verfügen, 
etwas grossherzlger zur Verfügung gestellt hätten, anstatt 
allen Vorschlägen eines hartes Nein entgegenzuwerfen. Es 
liegt mir daran, den Banken zu erklären, dass wir mit unse
rer Suche ihnen nur helfen wollten, eine befriedigende 
Lösung zu finden; und ihre Kooperation wäre der Image
pflege, die der Bankenwelt momentan gar nicht unwillkom
men wäre, sicher nicht abträglich gewesen. 
Ich habe den 8ndruck, dass bestimmte Banken die öffentli
che Meinung in bezug auf das, was auf sie demnächst 
zukommt, nicht ganz realistisch eingeschätzen. Für das 
Ansehen der Banken ist es nämlich nicht damit getan, dass 
man sich jeweils bei den Flnanzbesprechungen gegenseitig 
mit Rekordergebnissen übertrumpft. Auch wenn Beteiilgun
gen bei Banken, also Bankaktien, in unserem Volk relativ 
weit verbreitet sind - ich denke insbesondere an die Lokal
und Regionalbanken -, so darf dies_ nicht zu einem Fehl-
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schuss führen. Es gibt nämlich Banken und Banken. Ich 
glaube, nicht alle Lokal- und Regionalbanken und auch 
nicht alle Kantonalbanken, sind sehr glücklich darüber, 
wenn bald in jedem Dort die Grossbanken Zweigniederlas
sungen eröffnen. Allein in meinem relativ kleinen Dort, in 
dem ich wohne, werden in den nächsten zwei Jahren zwei 
Filialen von Grossbanken eröffnet, obwohl dort bereits zwei 
Bankstellen bestehen und die Stadt Luzern mit etwa 30 
Bankstellen beileibe nicht weit entfernt liegt. 
Es sind vielleicht einige Damen und Herren hier - wahr
scheinlich mehr Herren als Damen -, die nicht sehr glück
lich sind über das, was ich soeben gesagt habe. loh bitte 
Sie, mich zu verstehen. loh gehörige nicht zu denjenigen, 
die die Banken als Schreckgespenst des Kapitalismus oder 
als profltgierige Lobby betrachten. Ich kenne die grossen 
Verdienste der Banken um die schweizerische Volkswirt
schaft. Ich anerkenne auch Ihre Bemühungen um Informa
tion des Publikums über das Bankwesen. Ich anerkenne 
auch die grossen Leistungen der Banken, insbesondere in 
der Rezessionszeit, als sie mit grossen eigenen Risiken 
viele notleidene Unternehmungen über die Runde gebracht 
haben. Ich kenne auch die kulturellen Leistungen, die die 
Banken einbringen. Ich liebäugle beileibe nicht, wie das 
heute teilweise getan wird, mit einer noch strengeren Kon
trolle über die Banken oder gar mit einer staatlichen Beteili
gung.' Es muss einmal mehr daran erinnert werden, dass 
sich der grösste Bankverlust, der in Europa je entstanden 
Ist, bei einer Staatsbank ereignet hat, in einem sozialdemo
katisch regierten Land und unter einem sozialdemokrati
schen Aufsichtsratspräsidenten. Es handelte sich um die 
Hessische Landesbank zu Frankfurt. 
Diese Bank ist nur deshalb nicht Pleite gegangen, weil die 
eigenen Mittel aus Steuern der Bürger wieder aufgebracht 
werden konnten. Das sei zur Ehrenrettung der Banken 
gesagt. Aber ich wiederhole: Es hätte uns gefreut, wenn wir 
hier etwas mehr Kooperation gefunden hätten. 
Zur Nationalbank: Selbstverständlich masse ich mir nicht 
an, mit meinen pauvren Fachkenntnissen gegen die Argu
mente der Nationalbank anzurennen. Aber deren Haltung 
hat uns doch etwas kritisch gestimmt. Bekanntlich lehnt die 
Nationalbank die Besteuerung der Auslandanleihen, auch 
nur auf Inländer beschränkt, unter anderem mit dem Argu
ment ab, es gehe ihr ein Instrument für die Währungspolitik 
verloren. Die Nationalbank befürchtet, dass solche Anlagen 
von Schweizern nicht mehr gesucht werden, wenn sie mit 
der Verrechnungssteuer belastet werden, womit ein Mittel 
des Kapitalexportes entfiele. Aber weicher Inländer - so 
frage ich - wandert von dieser Anlage ab? Es kann doch 
nur jener sein, der die Verrechnungssteuer nicht zurückver
langen kann·, also jener, der nicht deklariert, mit anderen 
Worten defraudiert. Wir kommen also zu dem etwas para
doxen Schluss, dass die Nationalbank Defraudanten 
braucht, um Währungspolitik zu betreiben. Man kann es 
auch so drehen, aber das Paradoxon bleibt bestehen. 
Dart Ich Sie des weiteren an die Haltung der Nationalbank 
Im ganzen Ablauf der Vorgeschichte dieser Vorlage erin
nern? Sie ist doch etwas · hinter dem Bundesrat herge
kuscht. Schon 1978 hat der Bundesrat auf Aufforderung 
einer parlamentarischen Kommission hin erstmals eine 
Besteuerung der Treuhandanlagen studiert und uns ein 
Papier unterbreitet. Damals hat die Nationalbank eben von 
einer solchen Steuer gewarnt. Im Hearing unserer Kommis
sion erklärte der Sprecher der Nationalbank aber bereits, 
dass es sich hier um die am wenigsten schädliche Lösung 
handle. In einer neuesten Verlautbarung erklärt die National
bank sogar, es sei erwünscht, dass mit dieser Steuer die 
Treuhandanlagen etwas zurückgedrängt würden. Es 
schwebt ihr also so etwas wie eine Lenkungssteuer vor. Ich 
frage mich, ob eine solche Lenkung im Aufgabenbereich 
der Nationalbank liegt. Dieser Aufgabenbereich ist in Artikel 
2 des Nationalbankgesetzes ( das wir unlängst revidiert 
haben) umschrieben: Die Nationalbank soll den Geldumlauf 
des Landes regeln, den Zahlungsverkehr erleichtern, und 
sie soll die dem lande dienende Kredit-, und Währungspoli
tik fuhren. 
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Wir wissen aber, dass es sich bei diesen Treuhandanlegern 
weit überwiegend um Ausländer handelt, die in ausländi
scher-Währung über eine hiesige Bank im Ausland anlegen. 
Die Schweiz fungiert nur als Drehscheibe. Es handelt sich 
also um währungspolitisch neutrale Geschäfte. Deshalb 
verstehe ich nicht, warum die Nationalbank sich hier in den 
Geschäftsbereich der Banken einzumischen hätte. Auch 
aus dieser Sicht betrachte ich die Stellungnahme der Natio
nalbank etwas kritisch. 
Die NationalbanK hat unter anderem auch eingewendet, es 
entstehe durch diese Besteuerung der Auslandanlagen 
eine gespaltene Börse; je nachdem, ob es sich beim anla
gesuchenden Interessenten um einen Ausländer oder einen 
Schweizer handle. Wir haben ihr entgegenhalten müssen, 
dann müsste diese gespaltene Börse ja heute schon beste
hen, denn auch heute - je nachdem ob der ausländische 
Anleger in einem Staat wohnt, mit weichem die Schweiz ein 
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat oder 
nicht - kann er die Verrechnungssteuer zurückfordern oder 
nicht. Als dieses Argument dem Sprecher der Nationalbank 
entgegengehalten wurde, hat er sich aus dieser Position 
zurückgezogen. 
Schliesslich wurde die Nationalbank auch darüber befragt, 
welchen Stellenwert denn eigentlich dieses Instrument der 
Währungspolitik in ihrem ganzen Korb des Instrumenta
riums einnehme. Auf diese Frage konnte uns keine Antwort 
gegeben werden. 
Ich fasse zusammen: Wir stehen den Argumenten der 
Nationalbank mit einiger Skepsis gegenüber. Es wäre tun
lich, wenn dieser ganze Fragenkomplex im Nationalrat noch 
einmal überprüft' würde. 
Dem Bundesrat muss ich· entgegenhalten, dass er sich 
damit begnügt hat, zu erklären: Die Nationalbank ist unsere 
Hausbank, ihre Ansicht ist auch die unsrige. Wir hätten es 
begrüsst, wenn der Bundesrat auch von eigener Warte aus 
diese Argumente überprüft und sie uns in politischer und 
nicht nur in technischer Wertung dargelegt hätte. 
Anerkennen muss ich hingegen die Arbeit der Eidgenössi
schen Steuerverwaltung, die auf unseren Anstoss hin sofort 
entsprechende Vorschläge ausgearbeitet und uns unter
breitet hat. 
Wir .bedauern, Ihnen nichts Besseres anbieten zu können 
und mit leeren Händen dazustehen. Tatsächlich ertaubt es 
der heutige • Informationsstand nicht, Ihnen mit gutem 
Gewissen diese Alternative zu empfehlen, die wir studiert 
haben. Nachdem aber die ganze Argumentation· der Ban
ken, wie auch der Nationalbank; r1icht in allen Teilen so 
transparent ist, wie sie auf Anhieb erscheint, glaube ich 
doch, dass der Zweitrat diese Frage noch einmal überprü
fen sollte. 

M. Aubert: M. Muheim l'a bien dlt, nous n'avons pas en 
Suisse de Cour constitutionnelle qui puisse juger de Ia con
formite de nos iois a Ia constitution; c'est donc a nous de 
faire ce travail. Mais pas uniquement pour les Iois sur les 
impOts, c'est vral pour toutes Ies Iois que nous votons, y 
compris celles qui touchent Ia liberte des particuliers: nous 
devons prendre sein de n'en adopter aucune qui seit con
traire ä ia constitution. 
Le probieme qui se pese a nous malntenant est de savoir si 
Ie projet du Conseil federal est conforme a la constitution. 
Si nous disons non, nous devons refuser I'entree en 
matiera, si nous disons oui, nous pouvons I'accepter. Mais 
nous n'y sommes pas obiiges, puisque apres Ia question de 
ia constitutionnalite se posera celle de l'opportunite politi
que du projet. 
J'almerals dire quelques mots ici de Ia constitutionnalite du 
projet. Si j'appartlens a Ia minorite de Ia commission, avec 
M. Meylan et quelques collegues, je donne a entendre par 
Ia que je crois que le projet du Conseil federal est compati
ble avec la constitution. 
La questlon de Ia constitutionnalite tient en deux points: 
l'un n'a guere ete traite aujourd'hui, I'autre I'a ete abondam-
ment. } 
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Le premier point est de savoir si la Suisse, an tant qu'Etat, 
peut percevoir un impöt comme celui que est propose 
aujourd'hui ou si des regles de droit international pubtic l'en 
empächent. Je crois que les atfaires fiduciaires dont nous 
parlons sont dans la souverainete de notre pays. II y a. vous 
l'avez sentl, deux rapports juridlques: celui qui existe entre 
le «fiduciant», le cräancler, et la fiduciaire, generaiement 
une banque etablie en Suisse; et cetui qul existe entre la. 
banque flduciaire et un debiteur, generalement etabli a 
l'etranger. Dans ces deux rapports, une des partles est an 
Suisse. c'est la banque: et c'est alle qui est creanciere du 
tiers etranger, c'est eile aussi qui est debitrice du «fidu
ciant,., Cala sufflt pour etablir la souverainete de notre pays 
sur c'es operatlons. D'ailleurs, sur ca point-la. mäme les 
experts qui ont conseille la commission, et qui ont mis an 
deute la constltutionnalite du projet, etaient d'accord: la 
Suisse peut_percevoir un tel impot. 
Reste le deUXleme point, qui a ete examine avec un soin 
partlculler par M. Affolter et par M. Muheim: si la constitu
tton tederale an vigueur permet a la Confederatlon de 
prelever un tel impöt sur !es avoirs flduciaires. lci, naturelie
ment, il n'y a guere qu'un article qui entre an ligne de 
compte, l'artlcle 41 bi$. 1er allnea. lettre b. Comme il est tres 
court, je veux vous le rellre encore: «La Confederatlon peut 
percevoir les impots suivants: b) un impöt anticipe sur les 
revenus de capitaux mobiliers ... Qu'il s'agisse- d'un revenu 
de capitaux mobiliers, personne n'en disconvient. Mais 
s'agit-il bien d'un impöt antlcipe? 
D'abord, du point de vue- de la langue, qui est tout de mäme
le premier element qu'on prend en consideration quand on 
interprete la constltutlon, le projet du. Conseil-federai nous 
propose· bien un impöt anticlpe: il est anticipe au sens tran
~s du terme, parce qu'il est perc;u a la source. Est-il antt
clpe au sens ou nos collegues alemaniques entendent la 
«VerrechnungssteuefJt: avec remboursement? II y a d'abord 
remboursement pour les creanclers, !es «flduclants», qui 
sont domicilies en Suisse et il y en a. II y a ensuite rembour
sement pour las «fiduclants» qui sont domicilles a l'etran
ger, dans les Etats qui ont passe avec la Suisse un cartain 
type de traite sur la double imposition: une bonne vingtaine 
d'Etats, c'est du moins ca que l'administration des contri
butions nous a dlt. II y a naturellement des creanclers pour 
lesquels l'lmpöt n'est pas remboursabte. Non seulement 
pas rembourse, parce qu'lis n'auraient pas -declare leurs 
avoirs au fisc; mais pas remboursable, parce qu'ils n'habi
tent pas la Suisse et qu'ils n'habitent pas.non plus dans un 
de ces Etats etrangers lies par un traite intematlonal. c· est 
vrai. Seulement, ca qu'on oublle de dlre c'ast que, dans le 
systeme actuel deja. nous avons cette partlcularite-la. Dans 
le systeme actuel, dans la loi qui est fondee sur le texte 
constltutionnel de 1958, nous avons diljä des creanciers, 
domicilles a l'etranger, qui ne recupereront pas l'impöt. En 
d'autres termes, le texte que nous avons a l'article 411its, 1er 
alinea, lettre b a dejä couvert une legislatlon comme celle 
dont· nous parlons aujourd'hui. II n'y a aucune raison de 
tenir pour inconstitutionnel ce projet. alors que nous avons 
tenu pour constitutlonnelle l'actuelle loi sur l'impöt anticlpe. 
Mais, nous dit-on, ä cöte d'une argumentation litteraie, qui 
prend les mots pour ce qu'ils sont. il y aurait une argumen
tatlon historique, qui chercherait a savoir quels etaient !es 
mobiles du constituant lorsqu'il a fait l'article 41 ms_ On vous 
l'a repete, et M. Muheim a meme donne des exemples, ttres 
des travaux preparatoires, d'abord de la rävision echouäe 
de· 1950, ensuite de la revision reussie de 1958, il semble 
bien qua, des la fln de la guerre et dans les annees qui l'ont 
suivie, le souci du constltuant etait de creer un impöt de 
garantle, vous l'avez dlt vous-mäme tout a !'heure, «eine 
Sicherungssteuer•, Mais ce n'etait pas le seul but de cet 
impot. II est evident qu'il devait aussi rapporter quelque 
chose a la Confederation: qu'a cöte de sa fonction de 
garantie, il avalt une fonctlon de rendement, c'etait «eine 
Ertragssteuer». 
La question est de savoir si le constituant a vouiu que ce 
soit principalement un impöt de garantie et subsldiairement 
un impöt de rendement. Mleux ancore: la question ast de 

savoir si les mobiles du constituant - quels qu'ils soient -
ont ete integres dans la. constltution. Je prätends que, con
trairement a ce qu'ont dit certains de mes savants coile
gues, l'idee de garantie, de protection des fiscs cantonaux 
contre des contribuables insuffisamment scrupuieux, cette 
idee n'a pas ete integree dans la constitution. Elle a d'.ail
leurs perdu de l'importance au cours des annees, a cause, 
justement, de la maniere !arge dont est redlge l'artlcte 41 o,s, 
lettre b. 

J'en veux pour preuve les variations du taux de l'lmpot antl
cipe· - nous avons passe naguere de 25 a 30 pour cent, puis 
de 30 a 35 pour cent (c'etait an 1975). Vous conviendrez 
avec moi que ca n'etait pas pour aider davantage encore 
les cantons et les communes dans l'assujettlssement de 
contribuables oublieux; c'etait pour rapporter quelque 
chose a la Confederation. Las dates sont parfaitement clai
res. Le passage de 30 ä 35 pour cant, qui est le demier act_e 
legisiatif que nous ayons fait en la matiere, etait destlne a 
rapporter de l'argent a la Confederatlon et non pas a 
accrortre l'aide que la Contederation avait, a l'origine, tour
nie aux cantons et aux communes. Le 31 janvier 1975. 
c'etait juste apres la debäcle du 8 decembre 1974, le lien 
est evident, nous savions ca que nous faisisons alors. Ainsi, 
au cours des annees, le cöte rendement a pris le pas sur le 
cöte garantle: ou tout au moins il est a egal niveau. 
II y a d'ailleurs un point qui m'impressionne davantage dans 
la lecture de la constltutlon. SI j'admets que l'lmpot antlcipe 
poursuit a la fois deux buts, dont on a suffisamment dit 
qu'ils etaient antlnomiques, un seul, catui du rendement, est 
fixe dans la constitutlon. Aujourd'hui. on a beaucoup parle 
de l'article 41 ms, on a trop peu parle de l'article 42: qPour 
couvrir ses depenses, la Confederatlon dispose des res
sourcas suivantes• ... Suit une enumeration de ressourcas,, 
et la lettre g mentionne le «produit des impöts federaux•.Or 
cas impöts federaux vises a la lettre g de l'artlcle 42, qui 
doivent dltgager un produit, ne sont autres que caux de 
l'article 41111,, au nombre desquels figure l'lmpöt antlc1pe. 
Dans la systematique de la constitution, on a dit de la fac;:on 
la plus claire que l'on attendait un revenu de l'impöt anti
cipe. SI l'obj&etif de l'impöt anticlpe avait atä, non pas de 
produire un revenu, mais <ile proteger les cantons et les 
communes, on ne l'aurait pas mis a l'artlcle 41 o,s, on l'aurait 
mis dans une dlspositlon sur l'entraide que la Confedera
tlon doit aux cantons. D'ailleurs. l'article 42 n'est pas le 
seul. L'artlcte 10 des dlspositions transitoires vous montre 
que-. ce .~eux produit de l'impöt anticipe est l'objet de 
convoitlses, de disputes entre la Confederatlon et les can
tons. C'est un produit qua l'on s'arrache. Pendant un cer
tain temps, la Part des cantons etait de 12 pour cent, il est 
maintenant de 10 pour cant. 

En d'autres termes, si un mobile est indique dans la constl
tution, c'est le mobile du rendement, article 42 et artlcle 10 
des dlspositlons transitoires. Je ne conteste pas que le 
mobile de la garantie ait domine les travaux preparatoires 
de 1948 d'abord, de 1957 ensuite. Je dis qu'il n'a pas ete 
integre au texte de la constltutlon. Je comprends bien 
qu'on soit soucieux de savoir ca qu'a pense l'auteur de la. 
constltutton. mais comme il n'a pas prls soin d'integrer au 
texte de la constitution les idees qui l'animaient aiors, nous 
ne sommes pas bloques par celles-ci. 
SI vous deviez desormais interpreter l'ensemble de la cons
titution au regard de ce qui se dlsait lorsque les textes ont 
äte adoptes. vous vous apercevriez qua bien des choses 
que nous faisons, annuellement, sans beaucoup de scrupu
les, ne sont pas tres regulieres. Je prends l'exemple de 
l'article 371lis: «La Contederatlon peut edicter des prescrip
tlons concemant las automobiles et les cycles ... A l'orlgine, 
chacun sait que l'intentlon du constltuant etait d'assurer la 
securite du trafic. La legislation cantonale sur ce point ätait 
trop diverse, il fallait l'unifler. En 1921, on a donc redige 
l'article 37bis. Mais on n'a pas dlt que ce que l'on visait, 
c'etait la circulatlon routiere et la securite de la route, si 
bien que, las annees passant, on a pu se soucier notam
ment de la protectlon de l'environnement, des regles sur le 
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bruit et, demierement, de la ceinture de sticurite, ou ia 
securite routlere n'etait pas en cause. 
En resume, j'estime que le projet dont nous deliberons 
aujourd'hui n'est pas incompatible avec la constitution. 
Mais, naturellement, il he sufflt pas de dire qu'un projet 
n'est pas compatible avec la· constitutlon pour conclure 
qu'il faut entrer an matiere. Nous sommes bien conscients 
qu'll y a deux phases dans ie raisonnement: la phase de ia 
constlMionnalite et la phase de l'opportunite. 
M. Meylan vous a parle de l'opportunite. Je suis peut-etre 
un peu moins sQr qua lui sur certains aspects du projet. II 
n'en demeure pas moins qu'en ca qui me concema, on 
paut votar l'entree an matlere_. Je vous indiqueral brleve
ment las raisons qui font que j'admets non seulement la 
constltutlonnalite du projet, mals aussl son opportunite. 
Tout d'abord, la situatlon ftnanciere de notre pays. II ne faut 
pas que ca debat sur le droit d:une part, sur les banques 
d'autre part, nous masque une realite fondamentale: les 
ftnances federales continueront de souffrir de deftcits. Ce 
n'est pas la reconductlon du regime des financas, dans la 
version qua le Conseil national a decretea l'autra jour, qui 
va combler le deficlt. II s'elevera. an tout cas, a un demi-mil
liard par annee. Un impöt qui pourrait nous rapporter de 100 
a 150 milllons de francs sarait le bienvenu dans cette situa
tlon flnanciere. 
Vous nie dlrez qu'on na peut pas prendre l'argent n'importe 
ou. C'est vrai. II faut. avoir de la moraüte, mäme dans le 
domaine des impöts. Mais il me semble qua, si des crean
ciers venus de loin recherchent les services de nos banques 
pour une bonne gestlon de leurs capitaux, ils peuvent an 
passant par notre pays y laisser leur obole; ca ne serait pas 
immoral. On a,beaucoup parle d'une vignette. Pourquoi ne 
demanderait-on pas - ici je ne traite pas de droit, je fais 
simplement une comparalson de morale polltique - pour
quoi ne demanderait-on pas aux creanciers domicilies a 
l'etranger de -payer quelque chose quand ils recourent a 
nos instltutions? 
II y a un autre argument, l'argument negatif. Ne compromet
tons pas la reconduction .du regime des finances? Combien 
de fois l'avons-nous entendu direl La 31 decembre 1982 
s'approche, ne faisons rlen jusque-la de maniere a ne pas 
degrader les dlspositlons flscales du peuple suisse. Sur ce 
point-la, nous pouvons ätre tranquiiles. Nous avons prls · 
sufflsamment de retard. Quoi qu'II se produise au Conseil 
des Etats ou au Conseil national, l'lmpöt sur las avoirs fidu
ciaires viendra bien apres la reconduction du regime gene-
ral des financas. . 
L'argument le plus delicat, j'en conviens, celui qui fait qua je 
vote l'entree an matiere avec quelques hesitations, c'est 
celui que las banquiers ont repandu largement, c'est l'argu
ment de l'evasion, l'argument de l'emigratlon de ces 
depöts. II est tres difflcile de s'exprimer sur les risques 
d'emigration. Mais, avant qua nous disions que les ban
qulers ont raison, que tout cet argent partlra et que nous 
n'obtlendrons rlen du tout, j'aurais voulu que nous exami
nlons les partlcularites des services rendus par la Suisse. 
J'aurais voulu que nous soyons sQrs que les banques suis
ses ne foumissent pas des services superieurs a ceux que 
peuvent rendre les banques du Luxerribourg ou de Lon
dres, que l'on nous presente toujours comme nos concur
rentes directes. J'aurais aussi voulu savoir - on an a trop 
peu parle au cours du debat d'aujourd'hui - si l'anonymat 
dont jouissent ces creanclers en Suisse, en vertu de la 
legislatlon de notre pays, et qu'ils· ne retrouveraient ni au 
Luxembourg nl ä Londres, a un quelconque interet pour 
eux. lci, je ne pense pas. tellement aux personnes qui vou
draient celer de l'argent ä leur ftsc, mais plutöt aux person
nes qui, pour d'autres raisons, ne tlennent pas ä reveler 
l'lmportance de leur fortune. L'anonymat est une specialite 
suisse, qui n'a pas d'equivalent dans las autres pays. Dans 
la concurrence que se llvrent las pays et las banques, ca 
polnt n'est pas indifferent. J'aurals enfin souhaite qua l'on 
examine les taux des commissions perc;ues, d'une part par 
les banques suisses, d'autra part par las banques du 
Luxembourg ou de Londres. J'aurais voulu savoir si la diffe-
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rence des taux n'est pas teile qu'une integratlon de i'impöt 
propose serait possible sans evasion de capitaux. 
Certes, ca ne sont iä qua des supputatlons, nous ignorons 
qui a raison. II est possible qua les banquiers qui m'ont 
explique leur affaire aient vu juste„ il est possible aussi 
qu'ils se soient trompes. En tout cas, M. Ehrsam, de la 
Banque nationale, a dit clairement ä la commission qu'il ne 
croyait pas au risque d'evasion. 
J'en vlens au dernier point, celui que M. Muheim a deve
ioppe tout a !'heure: quand on ignore de quoi sera fait l'ave
nir, on peut bien faire des experimentations avec des mesu
res, des «Massnahmen»; on ne peut pas faire des experi
mentatlons avec des regles, des «Rechtsätze». Je suls d'un· 
avis different. Je refuse d'etre le legislatear qua ne legifere . 
pas, simplement parce qu'on lui falt peur. Je demande a 
voir: toutes les lois que nous votons sont rapportables; si 
alles toument mal, on peut les abroger. Si las capitaux 
etrangers sont, comme on se plait ä nous le dlre, des flui
des qui passent ici ou la, selon l'etat du terraln, jene deute 
pas un Instant qu'apres une experience legislative qui pour
rait - mais j'en doute fort - se reveler negative, l'abrogation 
de la loi ne retabllsse les courants anterieurs. 
En conctusion, je crois que nous pouvons entrer en matiere 
car le projet qui nous est propose n'est pas contraire ä la 
constitutlon, je pense qu'il serait opportun de le faire - tout 
an reserv.ant la decision sur l'ensemble et le vote final -
parce qua trop de questions de nature politlque et techni
que n'ont pas. encore ete veritablement eclaircies. 

Bundesrat Rltschard: Ich gehöre wie Herr Egli auch nicht 
zu denen, die die Banken als die Inkarnation alles Bösen 
betrachten. Niemand als der eidgenössische Finanzminister 
mit seinen Schulden weiss besser, wie nötig wir auch in die
sem Lande gute und zahlungskräftige, solvente und sau
bere Banken haben. Jene bezahlten Schreibknechte, die 
einem sofort Bankenfeindschaft und dergleichen nachwer~ • 
fen, tun das ja nur, weil ihnen andere Argumente fehlen. 
Sie kennen die Ausgangslage, die zu dieser Vorlage geführt 
hat. Sie ist dargelegt worden. Im Grunde genommen war 
der Ausgangspunkt die Diskussion um die Einführung der 
Mehrwertsteuer 1977. Es war damals ausserordentlich 
schwierig, in der öffentlichen Debatte dem Bürger zu erklä
ren, dass er r11ar in Zukunft beim Coiffeur und im Wirtshaus 
Mehrwertsteuer zu bezahlen habe, dass die Dienstleistun
gen der Bank aber keiner Steuer unterworfen seien. Das 
war kein juristisches Problem, das den Bürgern dieses-Lan
des zu erklären. Die juristische Seite war damals für äen · · ; 
Bundesrat ohnehin klar, sie ist auch bei den Motionen nie 
aufgeworfen worden, und ich bin ausserordentlich dankbar 
für das, was Herr Aubert jetzt gerade gesagt hat. Es war ein 
politisches Problem, das sich vor allem auch im Zusammen
hang mit der Einführung dieser Mehrwertsteuer gestellt hat, 
und das dann auch in diesem Sinne und aus diesem Grunde 
zu diesen persönlichen Vorstössen geführt hat. 
Die Motionen werden heute dramatisiert, wie Paul Bürgi in 
der Kommission gesagt hat. Herr Egli macht die Motionen 
nun auch noch zu einem unehelichen Kind mit seinem 
Votum; Für den Bundesrat - lesen Sie es nach - war die 
Motion ein verbindlicher Auftrag, juristische Bedenken gab 
es hier nicht, obschon eine Kommission des Zweitrates 
auch diese Motion behandelt hatte. Der Bundesrat musste 
alle Möglichkeiten der Bankenbesteuerung prOfen lassen, 
und er musste Ihnen Bericht und Antrag vorlegen, auch 
wenn das jetzt nachträglich etwas in Frage gestellt wird. 
Was vorliegt, was wir Ihnen unterbreitet haben, ist nicht die 
erste Version einer Vorlage für irgendeine Besteuerung von 
Bankgeschäften. Ursprünglich waren ja auch die Zinsen von 
Auslandanieihen für eine Verrechnungssteuer vorgesehen. 
Die Nationalbank war dann aus bekannten Gründen - Herr 
Egli hat sie genannt - dagegei:1. Ausiandanleihen sind ein 
Instrument der Währungspolitik, und die Umgehung - das 
haben wir ja erfahren - ist ausserordentlich leicht, beson
ders wenn es dann um 35 Prozent gegangen wäre. Weil es 
eben bei den Auslandanieihen nicht ging, beschränkte sich 
der.Bundesrat in seiner Vorlage auf den Antrag, die Zinsen 
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auf diesen Treuhandanlagen der Verrechnungssteuer zu 
unterwerfen. Ich stelle• mir wirklich - ich meine jetzt abgese
hen von den juristischen Bedenken, die man hier hat und 
die ich respektiere - die politische Frage, ob es unmora
lisch ist, auf diesen Treuhandzinsen eine Sprozentige Ver
rechnungssteuer zu verlangen, wie das von den Banken 
gesagt und geschrieben worden ist. Wir bezahlen auf den 
Zins der Kassabüchlein 35 Prozent. Wir bezahlen das auf 
Obligationen. auf Bundesanleihen und auf Aktienzinsen. Es 
ist schwer verständlich zu machen. warum eigentlich aus
gerechnet bei diesen ziemlich lukrativen Zinsen auf auslän
dischen Treuhandanlagen keine Verrechnungssteuer 
bezahlt werden muss: Hier ein mausarmer Bund voller 
Schulden, Mllllardenschuiden·, die er jedes Jahr macht, und 
auf der anderen Seite Milliarden von Treuhandgeldern ohne 
jede fiskalische Belastung. 
Natürlich sagt man, die Gelder gingen sonst ins Ausland. 
Das ist das übliche Argument. Das hört man aber nicht /'llJr 
hier, sondern auch bei jeder anderen Gelegenheit. Ich 
würde gerne glauben, dass diese Befürchtung ehrlich und 
echt ist. Aber ist sie auch berechtigt? Diese Frage stelle ich 
natürlich. Die Nationalbank - ich sage es offen, unsere 
Treuhänderin, auch unsere Kennerin dieser Bankprobleme 
- hält die Steuer für nützlich und für richtig. Wenn diese 
Abwanderungsmöglichkeit, von der jetzt gesprochen wor
den ist, auch besteht. haben wir doch in diesem Saale und 
im Parlament überhaupt keinen Anlass, der Nationalbank 
nicht zu glauben - nicht nur in diesem Punkt. auch sonst. 
Vorläufig ist jedentalls von einer Abwanderung gar nichts 
fetzustellen. Das ist erklärt worden. Wir hatten 1978 54. Mil
liarden, 1979 85,5 und Ende 1980 130 Milliarden Treuhand
anlagen in unserem Land. 
Eigentlich hätten sich bei diesen Anlegern Befürchtungen 
einstellen müssen, dass die Zinsen plötzlich einer Steuer 
unterworfen werden könnten: diese Verrechnungssteuer 
auf Treuhandzinsen wird ja seit Ende 1979 und vor allem 
seit 1980 diskutiert, und Leute, die so viel Geld anlegen, wie 
es hier getan wird, sind im allgemein sehr hellhörig, das wis
sen sie von der Spekulation, von Devisen und anderem her. 
Wenn die Sprozentige Verrechnungssteuer auf diesen Treu
handzinsen ein Grund wäre, um abzuwandern. dann hätte 
erstens diese Abwanderung wahrscheinlich schon letztes 
Jahr eingesetzt, und: zweitens wären dann nicht in der glei
chen Zeit. in der man diese Verrechnungssteuer diskutiert, 
diese Treuhandanlagen von 54 auf 130 Milliarden um fast 
300 Prozent angestiegen. Das wäre kaum denkbar gewe
sen. 
Die Nationalbank hatte aus zwei Gründen keine Bedenken 
gegen diese Verrechnungssteuer. Ich zitiere aus ihrem 
Brief, der der Kommission bekannt ist: sie schrieb uns am 
18. Februar 1980: -wenn das kontlnuiertlche Wachstum der 
Treuhandgeschäfte gestoppt wird, ist das für den ·Finanz
platz Schweiz auf längere Sicht eher von Vorteil. Die ameri
kanischen Behörden wünschen seit längerer Zeit eine Kon
trolle des Euromarktes. Hier liegt dabei eine praktikable 
Erhebung von Mindestreserven auf Euromarktguthaben 
vor. Die bisherigen Gespräche im Rahmen der Bank für 
Internationalen Zahlungsausgleich legen aber nahe, die 
Lösung in einer von der Eidgenössischen Bankenkommis
sion bereits verlangten Konsolidierung der Bankfinanzen zu 
suchen, die das Wachstum des Euromarktes bremsen wird. 
Nun aber entgehen die Treuhandgeschäfte der Konsolidie
rung, weil sie nicht in der Bilanz erscheinen. Wenn eine 
mässige Quellensteuer auf den Treuhandgeschäften einge
führt wird, so ergänzt diese Massnahme in der gewünsch
ten Richtung die Konsolidierungsvorschriften. Aus diesen 
Überlegungen (immer noch die Nationalbank) schllessen 
wir uns dem Vorschlag der Eidgenössischen Steuerverwal
tung vom 21. Dezember 1979 - _Herr Ritschard war damals 
noch nicht Finanzminister - an. Wir hatten lediglich fest. 
dass, je höher die Belastung mit der Quellensteuer, desto 
grösser die Abwanderung ist und ein Satz von 5 Prozent 
daher nicht überschritten werden sollte.» 
Herr Egll hat auch noch einen andem Brief von 1978 
erwähnt. Ich habe ihn vorhin gelesen. Die Nationalbank hat 
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damals in dieser Sache keine andere Haltung eingenom
men. Die Nationalbank ist nicht einfach die Bank des Bun
desrates. Sie nimmt im allgemeinen eine sehr kooperative, 
aber auch eine sehr selbständige Haltung ein. Das werden 
Sie wissen. Im Rahmen des Gesetzes bewegt sie sich da 
sehr frei. Wir haben die Banken auch angehört, Herr Egli. 
lcti glaube, Sie haben das Protokoll dieser Konferenz erhal
ten. die wir am 28. März, bevor wir die Vortage dem Bundes
rat unterbreiteten, durchgeführt hatten. Wir hatten eine län
gere Besprechung mit den Vertretern der Schweizerischen 
Bankiervereintgung. Wir haben das Protokoll dem Bundes
rat wie auch dar Kommission zur Verfügung gestellt. 
Die Banken sind also nicht eintach übergangen worden. 
Aber es kommt neben dem, was die Nationalbank hier in 
ihrem zustimmenden Brief geschrieben hat, heute auch das 
generelle· Bedenken auf, das seibst auch Verantwortliche 
von Banken - ich will sie natürlich nicht namentlich nennen 
- nicht eintach von der Hand weisen. 
«Machet da Zuun nicht zu wyt•, hat der Heilige Bruder 
Klaus vor 500 Jahren den Eidgenossen zugerufen. Ich 
glaube, Niklaus von der Flüh würde etwas Ähnliches heute 
auch den Banken sagen. Natürlich gehen sie nicht in den 
Ranft, aber sie könnten es möglicherweise am·Radio·hören. 
Diese Treuhandgeschäfte sind nicht mehr kleine Nebenge
schäfte, die die Banken tätigen. Nicht nur Grossbanken täti
gen diese Treuhandgeschäfte, sondern viele andere auch. 
Nur 72 MIiiiarden, also 32 Prozent dieser Treuhandanlagen, 
die• sich unter 130 Milliarden befinden, sind bei den drei 
schweizerischen Grossbanken. (Ich zähle die andern zwei 
nicht mit.) Und das sollten wir auch bedenken, meine 
Damen und Herren Ständeräte: Mit jeder neuen Bank, die 
Treuhandgeschäfte macht, und mit jeder neuen Milliarde, 
die auf diese Weise hereingenommen und weitergegeben 
wird, steigt natürlich auch das Risiko für diese Treuhandan
lagen. Man kann schon sagen. es sei vereinbart, dass der 
Anleger, der Geldgeber das. Risiko trage, die Treuhandver
träge sähe dieses Risiko vor. Aber es wird wohl niemand in 
diesem Falle glauben, das bestätigen Ihnen auch Grossban
ken oder Bankiers. dass eine schweizerische Bank ihre 
Kunden einfach hocken lassen könnte. wenn irgendwo 
etwas - und dies geschieht etwa mit solchen Treuhandanla
gen - passiert. Es geht um den guten Namen, es geht um 
Vertrauen: altes ist schon dagewesen. 
Und wenn man sich gerade dies überlegt, muss man sich 
wirklich die Grössenordnungen vor Augen hatten. die diese 
Treuhandanlagen nun angen~mmen haben: 130 Milliarden, 
Sie kennen die Zahl. Die ganze inländische Kredittätigkeit 
der 71 Banken. die erfasst werden in der Statistik «Banken 
mit BIianzsumme über 100 MIiiionen Franken•, beträgt per 
Ende 1980 179 Milliarden Franken, also 49 Milliarden mehr 
als in diesem Land mit Treuhandanlagen gemacht werden. 
Die Bilanzsumme der fünf Grossbanken beträgt 240 Milliar
den, über 100 Milliarden mehr als die ganzen Treuhandanla
gen. Wenn hier bei einzelnen - ich möchte nicht den Teufel 

· an die Wand malen - solcher Treuhandanlagen Verluste ein
treten würden - vielleicht auch mit einem Dominoeffekt. 
denn viel von diesem Geld geht an ausländische Banken -
könnten Probleme entstehen. die unsere Banken ins Mark 
treffen würden. Und die Nationalbank und wahrscheinlich 
auch den Bund dürfte dies nicht unberührt Jassen. Die 
Nationalbank musste auch - obwohl die Kreditanstalt dies 
nicht veriangt hatte - sofort nach der Sache in Chiasso 
erklären, dass sie notfalls für die Sache hinstehe und dass 
diese Verluste nicht zu einer Insolvenz führen werden. Ein 
Zeichen dafür, dass man solche Entwicklungen nie einfach 
nur den Banken überlassen und den Namen unseres Lan
des damit in Verbindung bringen kann. Ich sage das, was 
ich hier sage, nicht aus dem hohlen Bauch, weil ich weiss, 
dass man sich auch in der Nationalbank und in gewissen 
andern Banken darüber Gedanken macht. 
Nun können Sie sagen: Es ist nicht unsere Aufgabe. die 
Banken vor sich selber zu schützen, die sind ja mündig -
manchmal allzu sehr. Aber es ist keine schlechte Sache, 
wenn man gewisse Dinge, die die Banken tun - Herr Egli 
hat das mit diesen Fitialbetrieben erwähnt -, gewisse Tätig-

IS' 
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keiten von aussen her beurteilt, ohne dass man drin sitzt. 
Wenn man also einen kleinen Zins, eine kleine Abgabe, eine 
kleine Verrechnungssteuer, die Zinsen dieser Treuhandan
lagen oder Treuhandanlagen selber in einer Grössenord
nung behalten könnte; die in einer vernünftigen Relation zur 
Banktätigkeit insgesamt in diesem Lande steht, wäre dies 
mehr als nur zu wünschen. Diese Geschäfte sind ja ausser
ordentlich lukrativ, wie Sie wissen. Treuhandanlagen erhal
ten 15 Prozent Zins auf Dollars, 12 bis 13 Prozent auf DM 
und etwa B. Prozent Zins auf Schweizerfranken. Ich kann 
mich mangels juristischen Kenntnissen nicht zur Verfas
sungsmässigkeit äussern, sondern nur bestätigen, was 
schon gesagt wurde von unseren Juristen, nicht nur von 
jenen der Finanzverwaltung und der Steuerverwaltung, son
dern auch der Justizabteilung. Das sind nicht irgendwelche 
Juristen, und sie bejahen die Verfassungsmässigkeit. Die 
Zweifel, die hier dargelegt werden, will ich respektieren. Es 
gibt aber Juristen - wir haben Herrn Aubert gehört -, die da 
ganz andere Auffassungen haben. Es hat mich etwas 
gerührt, mit welcher Akribie der Gutachter in der Kommis
sion zu einem andern Schluss gekommen ist. Aber dem 
Respekt des Nichtjuristen vor unserer Verfassung - das 
sollten Sie auch bedenken - leistet man mit solcher Akribie 
einen schlechten Dienst. Denn die Verfassung - Herr 
Aubert hat sie vorgelesen - ist derart klar, dass kein Nicht
jurist hier etwas anderes hineininterpretieren kann. Das ist 
keine Wortklauberei, Herr Kommissionspräsident Affolter; 
man kann das wohl nicht so bezeichnen. Wie man hier inter
pretieren kann - so argumentiere ich -, die Erträge des 
beweglichen Kapitalvermögens bei den Treuhandanlagen 
seien verfassungswidrig, bleibt nicht nur für Herrn Stände
rat Egli, der sich da stark untertreibend als gewöhnlicher 
Provinzanwalt bezeichnet, sondern auch für den gewöhnli
chen Sterblichen ein Geheimnis. 
Ich frage mich, was eigentlich in der Verfassung stehen 
müsste, damit diese Treuhandanlagen für jeden Juristen 
verfassungskonform sein würden. Ich kann mir nichts dar
unter vorstellen; Aber ich habe es gehört: Man steigt dann 
in die Entwicklung, in die Geschichte einer solchen Verfas
sungbestimmung. Das ist wahrscheinlich auch eine 
Methode. Ich weise aber immerhin darauf hin, und es ist 
hier auch gesagt worden: Jeder Inländer kann die Rücker
stattung verlangen. Mit Ausländern schliessen wir Doppel
besteuerungsabkommen ab. Es gibt auch solche, die die 
Rückerstattung schon bei 5 Prozent ermöglichen. Auf 
andern Gebieten sind wir mit Ausländern viel weniger zim
perlich. ich kritisiere das nicht. Es fällt nur etwas schwer, zu 
verstehen, wie man auf jene, die uns hier Geld oder Ver
dienst ins Land bringen - was übrigens Arbeiter auch tun -, 
einen Haufen Rücksichten nimmt, die nach meiner Meinung 
nicht am Platze sind. 
Ich kann Ihnen im Namen des einstimmigen Bundesrates 
nach wie vor beantragen, auf diese Vorlage einzutreten. Wir 
halten sie für gerechtfertigt: 
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An den Nationalrat - Au Conseil national 

24Stlmmen 
14 Stimmen 



Nationalrat 
Conseil national 

Sitzung vom 17./18.6. 1981 
Seance du 17./18.6. l981 



17. Juni 1981 N 755 

80.046 

Verrechnungssteuergesetz 
Loi sur l'impöt antlclpe 

Verrechnungssteuergesetz 

Botschaft und Gesetzentwurf vom 25. Juni 1980 (BBI II. 927) 

Zusatzbericht des Bundesrates vom 3. September 1980 (BBI III, 402) 
Berichte der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 15. Oktober 1980 
(BBi III, 1115 und BBI III, 1127) 

Message et projet de ioi du 25 juin 1980 (FF II, 945) 

Rapport compiementaire du Conseil federal du 3 septembre 
1980 (FF III, 398) 
Rapports de !'Administration federaie des contrlbutions 
du 15 octobre 1980 (FF III, 1113 et FF III, 1126) 

Beschluss des Ständerates (Nichteintreten) vom 18. März 1981 
Decision du Conseil des Etats (ne pas entrer en matiere) 
du 18 mars 1980 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Minderheit 
(Stich, Carobbio, Chrlstinat, Hubacher, Jaggi," Morel, Rubi, 
Schmid,. Uchtenhagen) 
Eintreten 

Antrag Kaufmann 
Die Vorlage sei an die Kommission zurückzuweisen, wobei 
insbesondere zu prüfen ist, ob 
1. die Verrechnungssteuer von 5 Prozent auf Treuhand
anlagen durch den Bundesrat reduziert oder aufgehoben 
werden kann, wenn eine starke Abwanderung der 
Treuhandgelder dies erfordern sollte, und 
2. eine Verrechnungssteuer auf Auslandanleihen in Schwei
zerfranken eingeführt werden sollte. 

Eventualantrag Kaufmann 

zum Entwurf des Bundesrates vom 25. Juni 1980) 
(falls der Rückweisungsantrag abgelehnt wird) 

Art. 13 Abs. 2 
... Kapitalmarkt erfordert. Aus den gleichen Gründen oder 
wenn eine starke Abwanderung der Treuhandgelder dies. 
erfordern sollte, kann der Bundesrat die Verrechnungs
steuer von 5 Prozent auf Treuhandguthaben reduzieren 
oder aufheben. 

Proposition de la commission 
Majorite · 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Minorite 
(Stich, Carobbio, Christlnat, Hubacher, Jaggi, Moral, Rubi, 
Schmid, Uchtenhagen) 
Entrer en matiere 

Proposition Kaufmann· 
Renvoi du projet a la commission qui- est invitee a examlner 
en particulier 
1. SI le Conseil federal pourrait reduire, voire supprimer 
l'impöt anticipe de 5 pour cent sur les placements fidu
ciaires au cas ou un exode massif des fonds fiduciaires ren
drait cette mesure necessaire et 
2. S'il y aurait lieu d'instituer un impöt anticipe sur les 
emprunts etrangers libelles en francs suisses. 

Proposition subsidiaire Kaufmann 

(au projet du Conseil federal du 25 juin 1980) 
( an cas de rejet de la proposition de renvoi) 
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Loi sur l'impöt antlcipe 

Art. 13 al. 2 
... le marche des capitaux l'exige. Pour les memes raison~ 
ou an cas d'exode massit des fonds fiduciaires, Je Consetl 
federal peut reduire, voire supprimer l'impot anticipe de 5 
pour cent sur ies avoirs fiduciaires. 

Cantlenl, Berichterstatter: Ihre vorberatende Kommission 
behandelte die Vortage über das Verrechnungssteuerge
setz in der Sitzung vom-4. Mal 1981 in Sem. Nebst der Bot
schaft des Bundesrates betreffend Änderung dieses Bun
desgesetzes über die Verrechnungssteuer vo'!1 25. Juni 
1980 dem Zusatzbericht des Bundesrates zu dieser Bot
schaft vom 3. September 1980 und zwei Berichten der Eid
genössischen Steuerverwaltung vom 15. Okt~ber !tanden 
der Kommission sämtliche Protokolle der.· ständeratlichen 
Kommission über dle durchgeführten Hearings sowie die 
Protokolle der Sitzungen des Ständerates zur Verfügung. 
Die Kommission konnte somit in Kenntnis eines sehr aus
führtichen Untertagenmaterials an ihre Aufgabe herantreten. 
Wie Sie der bundesrätlichen Botschaft vom 25. Juni 1980 
haben entnehmen können, wurden als mögliche Steuern 
auf Bankgeschäften geprüft: eine Stempelabgabe auf Devi
sengeschäften. eine Steuer auf Wertschrittendepots oder 
Depotgebühren, eine Erhöhung des Verrechnungssteuer
satzes für Kapitalerträge und Lotteriegewinne von 35 auf 40 
Prozent, eine Verrechnungsste1.1er auf Zinsen von Ausland
anleihen in Schweizerlranken und eine Verrechnungssteuer 
von 5 Prozent auf Zinsen von Treuhandguthaben bei inländi
schen Banken und Sparkassen. 
In seiner Stellungnahme beantragt der Bundesrat, eine Ver
rechnungssteuer von 5 Prozent auf den Zinsen von Treu
handguthaben bei inländischen Banken und Sparkassen 
einzuführen. Er verzichtet - Sie haben es der Botschaft ent
nehmen können - auf eine Antragstellung für die übrigen 
Steuern auf Bankgeschäften. Bereits am 6. Oktober 1978 
hatte der Bundesrat der erweiterten Finanzkommission des 
Ständerates vorgeschlagen, die Zinsen von Treuhandgutha
ben bei Banken mit einer Verrechnungssteuer von 5 Pro
zent zu erfassen; dies aufgrund eines Postulates des Natio-
nalrates. Dieser Antrag wurde aber in der Kommission und 
im Plenum des Ständerates verworfen, und nach den 
Bestimmungen des Geschäftsverkehrsgesetzes konnten 
die Räte bei der Beratung der Bundesfinanzreform 1978 auf 
die Frage der Besteuerung des Bankensektors nicht mehr 
zurückkommen. 
Im Dezember 1978 habe ich in der erweiterten Finanzkom
mission des Nationalrates eine Motion vorgeschlagen mit 
folgendem Wortlaut: «Der Bundesrat wird beauftragt. die 
Möglichkeiten, die dem Bankengesetz unterstellten Banke~ 
und Finanzgesellschaften zu zusätzlichen steuertlchen Lei
stungen an den Bund heranZIJZiehen. weiter zu prüfen und 
spätestens bis Ende 1979 der Bundesversammlung eine~ 
entsprechenden Bericht. gegebenenfalls eme Botschaft mit 
Beschlussentwurf, zu unterbreiten.• 
National- und Ständerat ·haben diese Motion als Motion der 
Finanzkommission des Nationalrates am 14. Dezember 
1978 angenommen. Damit hatte der Bundesrat den verbind
lichen Auftrag, diese Fragen weiter zu prüfen und den bei
den Räten einen Bericht, gegebenenfalls einen konkreten 
Beschlussentwurf, zu unterbreiten. Er ist diesem Auftrag 
mit der Botschaft vom 25. Juni 1980 und dem Zusatzbericht 
vom 3. September 1980 nachgekommen. 
Wir haben in der Kommission den Antrag des Bundesrates, 
die Zinsen von Treuhandguthaben bei Banken mit einer Ver
rechnungssteuer von 5 Prozent zu erfassen, geprüft. Treu
handanlagen sind Anlagen von Kundengeldem auf verhäl_t
nismässig kurze Dauer. Die Laufzeit beträgt in der Regel am 
bis drei Monate. Diese Geschäftsform ist eine typisch 
schweizerische Erscheinung. Die Treuhandgelder werden 
grösstenteils bei ausländischen Ban~en ang?le~. Die 
Anlage im Ausland wirft wegen des hoheren Zmsniveaus 
eine grössere Rendite ab als eine Anlage im Inland. Ander
seits trägt der Anleger das Währungsdelcredere und Tran~
ferrisiko. Die inländische Bank tätigt die Anlage wohl m 

756 N 17 juin 1981 

eigenem Namen. Als blosse Treuhänderin trägt sie_ indes
sen kein Risiko. Sie hat lediglich die Zins- und Kapitalzah
lungen; die sie von der ausländischen Bank erhält, an den 
Kunden weiterzuleiten._ Dia.. Treuhandanlage- etiaubt-- dem. 
Kunden nach aussen nicht in Erscheinung zu treten. So 
kommt 'er denn auch für eine Anlage fm Ausland in den 
Schutz des schweizerischen- Bankgeheimnisses. Für ihre 

- Dienste berechnet. die inländische Bank dem Kunden auf 
dem Anlagebetrag eine Kommission von einem 0,25 bis 0,5 
Prozent pro Jahr. Nach den geltenden Bestimmungen des 
Verrechnungssteuergesetzes- unterliegen die Zinsen der 
Treuhandguthaben bei inländischen Banken der Verrech: 
nungssteuer nicht. Der Bestand der Treuhandguthaben bat 
inländischen Banken und Finanzgesellschaften hat sich auf 
Ende der Jahre- 1976 bis 1980 wie folgt entwickelt: 1976 56,7 
MIiiiarden, 1978 54,5 Milliarden, 1980 130 Milliarden. Gleich
zeitig entwickelten sich die Zinssätze, gewogen nach d~n 
Währungen, von 5,5 Prozent im Jahre 1976-aut 7 Prozent 1m 
Jahre 1978 und auf 12.5 Prozent im Jahre 1980. 
Gemäss Angaben der Schweizerischen Nationalbank vom 
10. Juni dieses Jahres sieht der gegenwärtige Stand dieser 
Treuhandanlagen wie folgt aus: Total Anlagen 157,9 Milltar.:. 
den Franken, verteilt auf Inländer mit 29.9 Milliarden oder 
18,9 Prozent, Ausländer 128 Miiilarden Franken oder 81,1 
Prozent. Im Inland angelegt 1,3 Milliarden oder 0,8 Prozent, 
im Ausland 156,6 Milliarden oder 99,2 Prozent. In bezug auf 
die Währungen ergibt sich folgende Gliederung: in Schwei
zerfranken 24,5 Milliarden oder 15,5 Prozent, in Dollar 91, 1 
MIiiiarden oder 57,7 Prozent, übrigeWährungen 42,3 MIiiiar
den oder 26.8 Prozent. 
Die Erfassung der Treuhandguthaben mit. der Verrech
nungssteuer ist gesetzes1echnisch relativ einfach zu lösen. 
Da die Banken bereits heute die Treuhandguthaben und 

'·rreuhandzinsen (ausserhalb der Jahresrechnung) ord
nungsgemäss zu verbuchen haben. wird auch die Erhebung 
einer Verrechnungssteuer auf Treuhandzinsen keine 
Schwierigkeiten bieten. 
Für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer sind keine 
neuen geset;zlichen Bestimmungen erfordertlch. Die steuer
ehrtichen Inländer haben schon nach dem geltenden Recht 
Anspruch auf Rückerstattung der Verrechn~ngssteu~r. 
Daneben können auch Ausländer in Staaten, mit denen die 
Schweiz ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlos
sen hat, nach Massgabe dieser Abkommen die Rückerstat
tung der Verrechnungssteuer beanspruchen. 
Die Kommission befasste sich insbesondere mit folgenden 
Aspekten des bundesrätlichen Antrages: 

1. Die Gefahr der Abwanderung von Treuhandgeschäften: 
Diese Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, kann aber 
nicht beziffert werden. Die hauptsächlichsten Kunden für 
Treuhandanlagen. d. h. Grossanleger wie OPEC•Staat~n, 
transnationale Unternehmen und institutionelle Anleger sind 
sehr kostenbewusst und würden deshalb auf konkurrie
rende Finanzplätze ausweichen, welche vergleichbare Anla
gen steuerfrei anbieten. Die Abwanderung ~on Treuhand
kunden würde auch eine Reduktion der Gewinne aus Treu
handanlagen und der darauf basierenden direkten Steuer
leistungen der Banken an Gemeind~n, Kantone un~ 8': den 
Bund nach sich ziehen. Vielfach wickelt der auslandtsche 
Kunde mit der Schweizer Bank nicht nur Treuhandanlagen, 

, sondern noch weitere Geschäfte ab. Wenn der bisherige 
Kunde inskünftig seine Gelder direkt bei einer ausländi
schen Bank investiert, ist für die sehr aktive ausländische 
Konkurrenz ein guter Ansatzpunkt für die Abwerbung der 
übrigen Bankbeziehungen gegeben. 

2. Der zu erwartende Steuerertrag: Ich stütze mich hier auf 
ein Schreiben an unsere Vorberatungskommission seitens 
der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 13. April 1981, 
in dem unter anderem folgendes ausgeführt wird: 
«in der Botschaft vom 25. Juni 1980 sind die Eingänge einer 
Verrechnungssteuer auf den Treuhandzinsen mit rund 220 
Millionen Franken pro Jahr beziffert worden. Diese Berec~
nung fusst auf den Durchschnittszahlen der Jahre 1976 bts 
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1979 bei einem Bestand von 63 Milliarden und einem Zins
satz von 7 Prozent. Der Ertrag der Steuer lässt sich schwer 
schätzen. Um gleichwohl eine Zahl nennen zu können.
wurde in der Botschaft vom Juni 1980 für Abwanderung und 
Rückerstattung ein Abschlag -von einem Drittel der Ein
gänge vorgenommen, und der jährliche Ertrag wurde dem
gemäss mit rund 150 MIiiionen Franken beziffert. Stellt man 
demgegenüber auf die Durchschnittszahlen der Jahre 19TT 
bis 1980 ab, bei einem mittleren Bestand von 81,3 Milliarden 
und einem Zlnssatz von 8,8 Prozent, so können die Ein
gänge einer zu 5 Prozent erhobenen Verrechnungssteuer 
mit rund 360 Millionen Franken pro Jahr veranschlagt wer
den, Wa!i bei einem Abschlag von einem Drittel einen Ertrag 
von 240 MIiiionen Franken ergäbe. Würde man schliesslich 
im Hinblick auf die Rekordzahlen des Jahres 1980 von 
einem Durchschnittsbestand der Treuhandguthaben von 
100 Milliarden Franken und einem Zinssatz von 10 Prozent 
ausgehen, so brächte die Steuer von 5 Prozent Eingänge 
von 500 Millionen Franken pro Jahr. Bei einem Abschlag 
von einem Drittel würde sich der Ertrag auf rund 330 Millio
nen Franken belaufen.» 
Bei einer Schätzung des Steuerertrages sind drei Faktoren 
zu berücksichtigen: der durchschnittliche Zinssatz für Treu
handanlagen, der Umfang der nach dem Verrechnungs
steuergesetz und nach den Doppelbesteuerungsabkom
men zurückzuerstattenden Verrechnungssteuern und die 
zu erwartend& Abwanderungsquote. In der bundesrätlichen 
Botschaft wird für die Jahre 1976 bis 1979 eiri durchschnitt
licher· Zinssatz, gewogen nach den verschiedenen Währun
gen, von 7 Prozent angenommen. Nimmt man das Jahr 
1980 dazu, dürfte ein mittlerer Zinssatz von 8 Prozent reali
stisch sein. Bei angenommenen 160 MIiiiarden Franken 
(heutiger Stand) ergibt sich ein Jahreszins von 12,8 Milliar
den. Eine Verrechnungssteuer von 5 Prozent ergäbe somit 
rein rechnerisch einen Betrag von 640 Millionen. Bei einem 
Abschlag von einem Drittel würde sich der Ertrag auf zirka 
425 Millionen Franken belaufen, jeweils bei analoger 
Berechnung· wie die Eidgenössische Steuerverwaltung im 

· erwähnten Schreiben vom 13. April 1981. 

3. Die Frage der Verfassungsmässigkeit: Von Bankenseite 
wird fehlende Verfassungsmässigkeit geltend gemacht. So 
setzte Prof. Cagianut aus der Sicht der teleologischen Aus
legung Fragezeichen gegenüber einer Treuhandbesteue
rung. Prof. Böckll verneint die Verfassungsmässigkeit. In 
einem im Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung 
verfassten Gutachten kommt er zum Schluss, dass die vor
geschlagene 5prozentige Verrechnungssteuer eine mate
riell auf definitivem Steuerertrag des Bundes angelegte 
Sonderkapitalertragssteuer ist. 
Der Bundesrat und · die Eidgenössische Steuerverwaltung 
bejahen die Vertassungsmässigkeit, wie dies aus der Bot
scfiaft vom Juni 1980 und insbesondere dem Zusatzbericht 
vom 3, September 1980 hervorgeht. Weder das System der 
Verrechnungssteuer noch Artikel 41 bis Absatz 1 Buchstabe b 
der Bundesverfassung verbieten es, auch ausländische 
Erträge, wie beispielsweise die Zinsen der im Ausland ange
legten Treuhandgelder, der Verrechnungssteuer zu unter
.stellen. Treuhandguthaben gehören (wie die sonstigen 
Bankguthaben) zum beweglichen Kapitalvermögen, wes
halb der den Bankkunden in Form des Zinses zufliessende 

· Ertrag dieser Guthaben, gestützt auf Artikel 41 bis Absatz 1 
Buchstabe b der Bundesverfassung, ebenfalls der Verrech
nungssteuer unterworfen werden darf. 
Eine Mehrheit unserer Kommission war der Auffassung, die 
verfassungsmässige Grundlage sei nicht eindeutig. Dieser 
Auffassung war auch eine Mehrheit des Ständerates. Dem
gegenüber hat sich Prof. Aubert im Ständerat der Auffas
sung des Bundesrates angeschlossen_ und die Verfas
sungsmässigkeit bejaht. In seinem Eintretensreferat hat der 
Präsident der ständerätlichen Kommission, Herr Affolter. 
unter anderem folgendes ausgeführt: 
«Es dürfte von keiner Seite bestritten sein, dass die Prüfung 
der Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzvorlagen eine 
wesentliche Aufgabe der Bundesversammlung darstellt und 

eine um so grössere Bedeutung erhält, als ja in der Schweiz 
ein Verfassungsgerichtshof fehlt. Diese Aufgabe fällt den 
vorberatenden Kommissionen des Parlamentes zu, insbe
sondere derjenigen des Erstrates ... Persönlich, als Nichtju
rist, vertrete ich die Auffassung, dass der Standpunkt des 
Bundesrates auch anlässlich der Behandlung der Vorlage 
im Ständerat und in der ständerätlichen Kommission nicht 
widerlegt wurde. 
4. Sie haben in der Botschaft die Ausführungen des Bun
desrates über eine Verrechnungssteuer auf Zlnsen von 
Auslandanleihen in Schweizerfranken zur Kenntnis genom
men. Eine solche Steuer hätte den unbestreitbaren Vorteil, 
dass sie als Mittel der Defraudationsbekämptung wirksam 
wäre. Gegen diese Steuer hat sich aber die Nationalbank 
mit Entschiedenheit ausgesprochen. Ihre Befürchtungen._ 
nämlich Beschränkung des Kapitalexportgeschäftes und 
damit auch Erschwerung der Wechselkurspolitik, Zunahme 
der Verlagerung von A\Jslandanleihen in Schweizerfranken 
auf ausländische Finanzplätze- und eine verstärkte Interna
tionalisierung des Schweizerfrankens, bewogen den Bun
desrat und den Ständerat dazu, diese Steuer fallenzulassen. 
Schliesslich hatte die Mehrheit Ihrer Kommission auch 
Bedenken, einer der Varianten der Bankkundensteuer zuzu
stimmen, weil sich die Situation und insbesondere die Zins
politik gegenüber Herbst 1978 heute wesentlich verändert 
hat. Für eine abschliessende Beurteilung des gesamten, 
nicht einfachen Fragenkomplexes sind sicher noch fol
gende K_riterien zu berücksichtigen. 

1. Ein wesentlicher Teil der Treuhandanlagen stammt aus 
Erdölländern. Das Volumen dieser Ölgelder nimmt ständig 
zu und damit auch die Bedeutung eines gesamtwirtschaft
lich vernünftigen Recycling. Betrugen die Einnahmen der 
OPEC-Länder aus Ölexporten im Jahre 1978 noch 134 Mil
liarden Dollar, so waren es 1980 bereits 299 Milliarden Dol
lar. Die Frage muss gestellt werden, ob nicht eines Tages 
die Dimensionen des Finanzplatzes Schweiz - ich denke 
hier an die Treuhandanlagen - das gesunde Mass überstei
gen. 

2. Die Frage der Sondersteuer muss allgemein auch im 
Uchte der Bundesfinanzen beurteilt werden. Zur vorliegen
den Botschaft hat der Ständerat als Prioritätsrat die Wel
chen gestellt. Für die Kommission war es nicht leicht, kon
kret zu den vorliegenden Anträgen Stellung zu nehmen. da 
der Ständerat auf Antrag seiner Kommission Nichteintreten 
beschlossen hat, und·zwar mit 24 zu 14 Stimmen. Die Bera
tungen in unserer Kommission beschränkten sich im 
wesentlichen auf die Eintretenstrage. Sie beschloss mit 16 
zu 11 Stimmen, dem Beschluss des Ständerates zu folgen 
und stellt Ihnen einen Nichteintretensantrag. Kollege Stich 
wird namens der Kommissionsminderheit Eintreten bean
tragen und diesen Minderheitsantrag begründen. 
Gestatten Sie mir abschliessend noch einige kurze Ausfüh
rungen zur Verfahrensfrage. Unsere Kommission hat sich 
mit dieser Frage auseinandergesetzt und das Sekretariat 

. der Bundesversammlung um eine Stellungnahme ersucht. 
Danach sind folgende Varianten möglich, ausgehend vom 
Nichteintretensentscheid des Ständerates: Tritt der Natio
nalrat auf die Vorlage ein, so kann er die Vortage zur Detail
beratung an die Nationalratskommission zurückweisen, 
sofern diese auf eine Detailberatung verzichtet hat, oder 
seinen Eintretensentscheid an den Ständerat übermitteln. 
Alsdann findet ein kleines Differenzbereinigungsverfahren 
nach Artikel 21 des Geschäftsverkehrsgesetzes statt. 
Beschliesst der Ständerat hierauf Eintreten, berät er die 
Vorlage im Detail und überweist sie erneut dem Nationalrat. 
Ein neuerlicher Nichteintretensentscheid des Ständerates 
besiegelt das Schicksal der Vorlage. Sie wird von der 
Geschäftsliste gestrichen. Beschliesst der Nationalrat 
Nichteintreten, so haben beide Kammern übereinstimmend 
entschieden, auf die Vorlage nicht einzutreten. Sie wird von 
der Geschäftsliste gestrichen. Die Vorberatungskommis
sion vertritt die Auffassung, dass sie im Falle eines Eintre
tensentscheides des Nationalrates die Vorlage zurück
nimmt und dann eine Detailberatung durchführt. Eintreten 
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L.oi sur f'lmpöt anticipe 

würde somit Rückweisung an die Kommission bedeuten. 
Ole Kommission müsste dann nach erfolgter Detailberatung 
die Vorlage erneut vor den Rat bringen. 
Namens der Kommissionsmehrheit beantrage ich Ihnen 
Nichteintreten. Persönlich stimme ich für den Antrag des 
Bundesrates. Ein Eintratensentscheid würde dar Kommis
sion Und unserem Rat die Möglichkeit geben, zu einem spä
teren Zeitpunkt eine Detailberatung durchZtlführen und 
allenfalls auch neue Vorschläge zu prüfen. 

M. Barcht, rapporteur: L.a Conseil federal, donnant suite a la 
motlon du 14 decembre 1978 concemant une impositlon 
supplementaire du secteur bancaire, a präsente un mes
sage qui propose d'lntroduire un impöt antlcipe de 5 pour 
cent sur les interets d'avoirs flduciaires aupres de banques 
et de caisses d'epargne suisses. La commission du Conseil 
des Etats ayant exprime le vaiu que le Conseil federal se 
prononce sur la questlon de la constltutlonnalite du projet 
et sur le systeme de l'imposition a· la source an Suisse 
d'une maniere plus detaillee, un rapport complementaire a 
ate adresse aux Chambres. Ce rapport axamine notamment 
la possibilite d'un impöt anticipe sur las interets d'emprunts 
atrangers libelles an francs suisses. !..'Administration fede
rale des contributlons a an outre alabore un projet de modl
flcatlon de la loi federale sur l'impöt antlcipe concemant 
l'introductlon d'un impöt de 35 pour cent - limrte aux crean
ciers suisses - sur les interets d'avoirs liduciaires et 
d'amprunts etrangers an francs suisses. 
Cetta solutlon, qui n'avait d'ailleurs l'appui ni du Conseil 
federal ni· de I' Administration federale des contributlons, a 
ate ecartee par la commission du Conseil des Etats par 11 
voix contre 3. L.'antree an matlere sur le projet propose par 
le Conseil federal a ete rajetee. par la commission du 
Conseil des Etats, par 10 voix contre 5, et par le ptenum par 
24 voix contre 14, comme l'a deja fait remarquer M. car:,
tleni. Votra commission a axamine le message et a acheve 
la dlscussion d'entree an mattere an une saute seance. Elle 
s'est prononcee contra l'entree en matiere par 16 voix 
contra 11. 
SI votra commission avait adopte l'entree an matiere, sui
vant la pr.oposition de M. Stich, du point de vue de la proce
dure, deux solutlons etaient possibles seien la loi sur les 
rapports entre las conseils. Je citerai la Feuille f9deraie 
1960 1, page 1465. Premierement, le renvoi pur et simple du 
message au Conseil des Etats. Deuxiemement. le renvoi de 
l'objet a l'autre conseil mais apres qua notre conseil eut 
acheve la discussion de detaii. Une minorite de votre com
mission representee par M. Stich vous propose donc 
d'entrer en mattere. Si cette propositlon devait prevaloir, 
notre conseil devrait trancher apres qua votre commission 
eut reexamine le probteme. A mon avis, M. Stich devrait 
indlquer si l'objet devrait ätre renvoye a 1a commission pour 
1a discussion de detail ou ätre immediatemant transmis au 
Conseil des Etats pour les decisions de sa competence. 
On peut se demander pourquoi la majorite de votre com
mission vous propose de rejeter l'entree an matlere. II est 
dlfflcile de mentionner toutes les raisons motlvant ce rejet 
et surtout, il est impossible de distinguer las differents 
arguments invoques, par. las membres composant la majo
rite, contre l'entree an matiere. Je crois toutefois pouvoir 
dire qua ceux qui, dans votre commission, se sont opposes 
a l'entree en matiera emettent l'avis qua le projet du 
Conseil federal ne satisfait ni au entere de l'opportunite 
polltique, ni a celui de l'opportunlte et de la rentabilite fls
cales. Je reviendrai plus tard sur ces questions qui ont un 
caractere tondamental. 
Je prefere aborder an premier lieu le probleme de la consti
tutionnallte. Le projet du Conseil federal est-il compatible 
avec la constitution? Voila la question sur laquelle se sont 
longuement penches la commission du Conseil des Etats et 
le plenum. Cela nous a valu des flots de paroles et d'ecrits. 
Pourtant !es donnees du probleme sont tres simples. Je 
constaterai tout d'abord qua le projet du Conseil federal 
prevoit un impöt de rendement an faveur de la Confedera
tion et non pas un impöt de compensatlon et de garantle 
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pour proteger las cantons et las communes contre la 
fraude flscale. Deuxiemement. la mobile de Ja garantie a 
incontestablement domine las travaux preparatoires de 
1948, puis caux de 1957 qui ont aboutl au texte constltu
tlonnel de 1958 sur lequel se fonde la loi. La Contederatlon 
n'aurait donc pas le droit de proflter d'une teile basa consti
tutlonnelle pour legiferer en catta matlere puisque cet 
impöt est an realite un impöt de rendement an sa faveur. 
Troisiemement, apres l'introductlon de l'impöt antlcipe, ptu,
sieurs mesures ont ate prises. L.'impöt anticipe a grandl, il 
est devenu adulte, il s'est modifle. II s'agit moins de faire 
une Interpretation historique du premier taxte qu'une inter
pretatlon teleologique au vu de la dynamique legislative qui 
an est sortie. II taut admettre qua chaque juriste intelligent 
et habile dlspose en catte matlere d'un arsenal d'arguments 
assez riche et assez bien assorti dans lequel il lui est loisi
ble de choisir ceux qui lui paraissent las plus convaincants. 
La commission du Conseil des Etats et votre commission 
ont pris connaissance d'une expertisa· juridlque remarqua
ble due a M. le professaur Peter Böckli. Ce demier aboutit a 
la conclusion qua le projet du Conseil federal ne rapose pas 
sur une base juridique constltutionnelle sufflsante. Person
nellement, j'ai ete davantage convaincu par las arguments 
developpes devant la Conseil des Etats par notra ancien 
collegue M. Jean-Fran1;:ois Aubert; dont j'ai toujours admire 
la clarte d'esprit, arguments qui militant, comme ceux de M. 
le professeur cagianut, el!Cpert cite par notra president, an 
faveur de la constrtutionnalite de cette impositlon. 
M. Aubert a releve qua la notion de la protection des flscs 
cantonaux a perdu de son importance au cours des 
annees. L.as retevements successifs du taux de l'impöt anti
cipe, une premiere fois de 25 a 30 pour cent puis, an 1975, 
de 30 a 35 pour cent. visaient l'accroissement des recettes 
de la Confederation. En outre, dans le systeme actuel, an 
vertu de la loi fondee sur le texte constrtutionnel da 1958, 
nous connaissons deja le cas des creanciers domicilies a 
l'etranger qui ne pauvent recuperer l'impöt anticipe qu'lls 
doivent acquitter sur· le rendement des papiers-valeurs. On· 
pourrait objectar. je le reconnais, qua le fait que la legist~
tion actuelle contlent une erreur ne justlfle pas l'introduc
lion d'une nouvelle arraur. II est neanmoins vrai et acquis 
qua personne n'a jamais tenu pour inconstitutionnelle 
l'actuelle loi sur l'impöt antlcipe, dans la mesure ou eile rap
porte un impöt de rendement et non pas un impöt de garan
tie en ca qui conceme catta partie des creanciers domici
lies a l'etranger qua j'ai mentlonnes. Enfln. M. Aubert. se 
referant a la systematique de la constitution, revient a la 
notlon de l'impöt de rendement. L'artlcJe 41b•s ne peut pas 
ätre pris an consideration isolement, dlt-il. Les artictes 42 et 
1 O des dlspositlons transitoires ne peuvent pas ätre ignores. 
En conclusion, chacun de nous peut, de bonne foi, conside
rer que le projet du Conseil federal est constttutionnel ou 
ne l'ast pas. Marne a cat egard, une decision formelle reve
tirait un caractere davantaga politlque qua strictement juri
dlque. 
Devant la commission, M. Claude Bonnard a expose le pro
bleme an des termes tres clairs, en soulignant qua l'argu
ment de la constltutionnalite ne devrait pas etre invoque a 
titre principal pour justifler le refus d'entrer en mattere. 
J'hesite a croira qua M. Bonnard puisse etre suspecte 
d'ätre trop tandre a l'egard de son brillant collegue de la 
fraction liberale, si bien qua, M. Bonnard ayant cautlonne au 
moins un des arguments de fond invoque par M. Aubert, je 
crois pouvoir dire qua nous avons la une bonne police 
d'assurance contre le risque d'inconstitutionnalite. 
D'autres motifs de fond justiflent, a titre principal, pour ne 
pas dlre exclusif, la non-entree en matiere sur ca projet. 
Les auteurs de la motlon du 14 decambre 1978 se sont 
bomes a demander au Conseil federal de poursuivre l_'exa
men des possibilites d'assujettlssement des banques a des 
prestatlons flscalas supplementaires et, ale cas echeant .. , je 
le souligne, «de proposer un projet d'arrete». Cela signifle 
qu'en acceptant cette motlon, le Parlament ne s'est point 
prononce an faveur d'un projet quelconque. Le Conseil 
federal s'est acquitte a satisfaction de la täche qui lui avait 
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ete conflee, Monsieur Ritschard, täche qui conslstait a 
poursuivre l'examen de la questlon et votre commission le 
remercie d'avoir procede a une etude exhaustive et appro
fondie de celle-ci. II n'en raste pas moins que le Parlament 
est libre de tlrer de cette etude las conclusions qui lui 
conviennent. II est d'ailleurs evident qua, au moment du 
depöt de la motion, nous ne dlsposions d'aucune etude 
approfondie relative aux consequences de l'introduction 
eventuelle d'un impöt anticipe sur le rendement des avoirs 
fiduciaires, si bien qua ca n'est qua maintenant qua le Par
lament a la possibilite de se determiner en toute objectivite. 
Plusieurs membres de la commission ont affirme qua la 
Confederatlon etait confrontee a des difficultes financieres 
a la suite de l'importante diminutiori de recettes qu'elle a 
subie au titre des droits de douane, diminution due avant 
tout au rejet par le peuple de la TV A il y a quelques annees. 
Ce n'est toutefois pas une raison suffisante pour aggraver 
l'lmposition du secteur bancaire a la faveur d'une formule 
improvisee qui, comme l'a declare le representant de la 
Banque nationale au cours de «hearings» mis sur pied par 
la Commission des finances du Conseil des Etats, repre
senterait «la solution la plus supportable et la moins nuisi
ble». Or, une solution qui est la plus supportable et la moins 
nuisible est un passeport qui ne mene pas loin. La percep
tion de nouvelles recettes fiscales doit respecter le critere 
de l'opportunite et il est certain qu'en frappant las place
ments fiduciaires d'un impöt anticipe touchant las clients 
des banques et non las banques elles-memes, nous provo
querlons un transfert a l'etranger des operatlons fiduciaires. 
Personne ne conteste le risque d'exode d'une partie de la 
clientele existante. II y a divergence uniquement quant a 
l'ampieur de cet exode. Une diminution du volume des ope- • 
rations fiduciaires provoquerait une reduction des profits 
des banques et, par voie de consequence - et c'est cela 
qui m'interesse le plus - une diminution des recettes fis
cales ordlnaires de la Confederation, des cantons et des 
communes. Du point de vue economique, le moment serait 
de toute maniere mal choisi parce qua nous devons actuel
lement faire face a !'offensive d'autres pays tels que l'Angie
terre, l'Autriche, le Luxembourg et meme las Etats-Unis 
d'Amerique, qui s'efforcent d'attirer las investissements 
fiduciaires vers leurs places financieres. 
Las partisans du projet du Conseil federal insistent sur le 
fait que le volume des placements fiduciaires est important 
et qu'il a encore augmente. C'est vrai et las· chiffres sui
vants le demontrent. A fin avril, la vaieur des avoirs fidu
ciaires d'origine suisse s'elevait a 29,9 milliards et ceux 
d'origine etrangere ä 128 milliards, mais ce ne sera pas for
cement toujours le cas, surtout si nous devions declencher 
une vague de dissuasion par une imposition flscaie abrupte. 
II ne taut pas non plus oublier qua las taux des commis
sions bancaires ne sont pas eleves, surtout lorsqu'il s'agit 
de montants importants. Le fisc et l'economie suisse tirent 
profit d'une place financiere solide. Nous ne pouvons courir 
le risque de porter prejudlce a cette demiere par des 
mesures comme celles qua le Conseil federai nous propose 
d'introduire. 
Je vous rappellerai qua l'augmentation du taux des droits 
de timbre a provoque dans le secteur des «commodities» 
un transfert important des operations de bourse vers Lon
dres et vers d'autres places financieres. II serait dangereux 
de suivre le raisonnement de ceux qui ne contestent pas le 
risque d'un transfert - M. Kaufmann a repris cette fac;:on de 
penser dans une proposition dont je parlerai ensuite - mais 
qui affirment qua si l'introduction d'un impöt antlcipe devait 
entrainer une diminution des affaires fiduciaires, on pourrait 
toujours supprimer cet impöt par la suite. Un tel procede 
serait, du point de vue poiitique, inadmissible. En effet, si 
l'on considere l'importance de la place flnanciere suisse, 
nous serions. impardonnables de nous häter apres coup 
pour recoller les pots cassesl L'exode risque d'etre irrever
sible! 
En fait, la question tres simple, qui se pose au plan de la 
politique fiscale et economique, est la suivante: est-il judi
cieux de courir tous las risques qua j'ai mentionnes, dans le 
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seul but d'introduire-un impöt qui est dejä discutable pour 
des raisons de technique fiscale et qui n'assainit pas las 
finances de la Confederation? Est-il surtout judicieux de Je 
faire pour le plaisir de realiser a tout prix une «Opfersymme
trie» de nature sociale, qui est tres discutable et qui corres
pc;,nd a .un certain dogmatisme? La reponse de ·la majorite 
de votre commission a ete negative. 
Votre commission n'a pas examine d'autres solutions 
d'imposition supplementaire du secteur bancaire, meme si 
quelques orateurs du Conseil des Etats souhaitaient qua le 
Conseil national etudie la possibilite d'introduire un impöt 
anticipe sur las interets d'emprunts etrangers libelles an 
francs suisses. En effet, les motifs d'opposition developpes 
par le Conseil federal et la Banque nationale sont clairs et 
convaincants. Votre commission n'a pas non plus examine 
la possibilite d'un passage du bareme a trois paliers a celui 
d'un ä deux paliers ou a l'imposition proportlonnelle du 
be°neflce. Ce probleme ne peut concemer las banques en 
partlculier, mais seulement las personnes morales en gene
ral, et cela dans le cadre de l'harmonisatlon fiscale. 
Avant de conciure, et pour plus de clarte, permettez-moi de 
poser deja maintenant queiques questions a M. Kaufmann. 
Tout a !'heure, Monsieur K~ufmann. vous prendrez encore 
la parole pour motiver vos deux propositions. Or, votre pro
position subsidiaire ·concerne le detail de Ja modification de 
la loi qua nous soumet le Conseil federal. Si nous votlons 
l'entree en matiere, suivant en cela la proposition de M. 
Stich, il est absoiument exclu qua notre conseil puisse deja 
se livrer a une dlscussion de detail, car l'article 11bis de la loi 
sur las rapports entre las conseils stipule que «las affaires 
soumlses aux conseils seront preaiablement examinees par 
des commissions permanentes ou specialement constl
tuees et par las groupes». II n'est jamais arrive qua le 
conseil conceme puisse directement entamer la discussion 
de detail et se determiner sur las articles 1, 2, 3 ou 4, sans 
qu'il y ait decision prealable d'une commission. 
Ma deuxieme question conceme votre premiere proposi
tion. Vous suggerez · 1e renvoi du projet a la commission. 
J'interprete votre proposition comme un simple comple
ment a celle de M. Stich, qui, alle, invite a entrer en matiere. 
En effet, un autre article de la loi sur les rapports entre las 
conseils, et notamment l'artlcle 65 du reglement du Conseil 
national precise qua «lorsque l'entree an matlere est deci
dee, las projets peuvent etre renvoyes en tout ou en partie 
au Conseil federal ou a la commission pour reexamen ou 
pour modification». A contrario, il n'est pas possible qua 
soit formulee une proposition de renvoi a la commission 
afin qu'elle reexamine l'entree en matiere. L'entree en 
matiere doit d'abord etre votee et c'est aiors seulement qua 
la proposition de renvoi devient possible, mais comme 
complementaire a celle de M. Stich et dans le sens qua 
vous avez precise. En conclusion, pour toutes ces raisons, 
je vous invite a adherer a la proposition de la majorite qui 
demande de refuser l'entree en matiere. 

Le presldent: Je vous propose la procedure suivante: tout 
d'abord, nous allons donner a la minorite l'occasion de 
s'exprimer par la voix de M. Stich, ensuite nous permet
trons a M. Kaufmann de justifier sa proposition de renvoi 
et, a la fin, nous ouvrirons la discussion generale d'entree 
en matiere. 
D'autre part, comme pour l'instant. mis a part las rappor
teurs, 24 orateurs se sont inscrits, j'espere ne pas avoir a 
limiter le temps de parole, vu l'importance de l'objet qui 
nous occupe, mais je demande alors a chacun un peu de 
discipline. 

Stich, Sprecher der Minderheit: Ich beantrage Ihnen im 
Namen der Kommissionsminderheit, auf dieses Geschäft 
einzutreten und die Verrechnungssteuer auf die Erträge von 
Treuhandanlagen auszudehnen. Die Diskussion um dieses 
Geschäft erinnert mich sehr stark an eine ähnliche Diskus
sion, da es auch um Banken ging, im .Jahre 1968. Damals 
ging es darum, der Nationalbank ein neues Notenbank
instrumentarium zu geben. Die Reaktion der Banken war 
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ungefähr gleich wie in den letzten Monaten. Ich hatte 
damals auch das Vergnügen, im Namen der Minderheit den 
Antrag des Bundesrates zu vertreten, und ich bin damals, 
ich möchte sagen, auch untergegangen. Aber die Folge 
war, dass das Notenbankinstrumentarium nachher. deutlich 
verschärft, doch gekommen ist. und ich bin überzeugt, 
wenn Sie heute hier Nichteintreten beschliessen, so werden 
Sie innert kurzer Zeit andere- Massnahmen beschliessen 
müssen. 
Ich habe gesagt. es sei die gleiche Ausgangslage. Auch 
damals hat man die Verfassungsmässigkeit bestritten, 
genauso wie heute. Man bestreitet die Verfassungsmässig
keit immer. wenn man etwas nicnt will. Dazu ist die Verfas
sung gut. Die Verfassungsmässigkeit ist hier gegeben. Sie 
haben das auch von den beiden Kommissionssprechern, 
die ja den Auttrag haben, die Mehrheit zu vertreten, gehört. 
Es ist aber ganz klar, dass die Stellungnahme-von Professor 
Böckli nicht haltbar ist. denn das Verrechnungssteuerge
setz war seit seiner Einführung unter dem Titel eines Ver
rechnungssteuergesetzes immer so konzipiert. dass der 
steuerehrliche Inländer diesen Betrag mit seinen Steuern 
verrechnen konnte. Nicht verrechnen - und deshalb ist 

, denn auch der .Ausdruck "Verrechnungssteuer„ insofern 
falsch - kann ihn aber der unehrtiche. Steuerinländer. Dort 
ist es dann eine definitive Abgabe von 35 Prozent. Definitiv 
ist aber die Verrechnungssteuer in der ganzen Konzeption 
auch immer für den Ausländer- gewesen. Das hat man von 
Antang an so gewollt. Man darf deshalb heute nicht so tun, 
auch wenn man ein Professor ist, als ob damit die Verfas
sung verletzt würde, wenn man eine Steuer von 5 Prozent 
erhebt auf Zinsen und Erträgnissen erhebt, die in der 
Schweiz beZahlt werden. Die Verfassungsmässigkeit ist 
also eindeutig und klar gegeben. 
Zum zweiten Argument: die Gefahr der Abwanderung. 
Auch hier muss ich sagen, dass meines Erachtens diese 
Gefahr nicht besteht. Ich möchte Sie daran erinnern. dass 
wir im letzten Jahrzehnt in der Schweiz beispielsweise 
einen Negativzins von 10 Prozent im Quartal gehabt haben. 
also 40 Prozent pro Jahr. Auch diese Negativzinsen haben 
den GeldZUfluss in die Schweiz nicht verhindert: selbst 
diese Negativzinsen sind in Kauf genommen worden. 
Nun, wenn es eine Abwanderung gäbe, was würde dabei 
verlorengehen? Es ist selbstverständlich, dass die Banken 
die Buchung von Treuhandanlagen grundsätzlich natürlich 
ohne weiteres auch auf anderen Finanzplätzen, wo sie 
ebenfalls Niederlassungen haben, abwickeln könnten. Das 
heisst, es ist falsch. wenn behauptet wird, die Banken wür
den deshalb weniger verdienen, es ist falsch, wenn 
behauptet wird. deshalb würde die Eidgenossenschaft letzt
lich weniger einnehmen. 
Es gibt aber ein gewichtigeres Argument, das gegen die 
Abwanderung spricht: Ich möchte Sie daran erinnern, dass 
beispielsweise die amerikanische Regierung vor einiger Zeit 
die iranischen Guthaben in Amerika blockiert hat. Es wird 
deshalb - auch wenn die Schweiz eine Verrechnungssteuer 
von 5 Prozent einführt - selbstverständlich sein, dass 
Opec-~der mindestens einen wesentlichen Teil ihrer 
Anlagen weiterhin durch die Schweiz weitergeben wollen, 
denn selbst wenn diese Anlagen in den USA gemacht wer
den, sind es eben nicht Guthaben der Opec•Länder, die 
unter Umständen in einen Konflikt mit den USA kommen 
können, sondern diese Gelder sind dann Guthaben von 
Schweizer Banken und fallen deshalb nicht unter diese 
Restriktionen. Das ist auch der Grund, warum sehr viele 
dieser Anlagen überhaupt via Schweiz gemacht werden, 
und da spielt eine Belastung von S Prozent überhaupt keine 
Rolle. 
Nun muss man sich aber auch noch fragen: Wie viele Treu
handanlagen wollen wir überhaupt? Soll das Wachstum der 
Treuhandanlagen weitergehen, wie es bis jetzt gewesen· 
ist? Sie haben durch die Kommissionsreferenten bereits 
gehört, dass wir 197156 Milliarden Treuhandanlagen in der 
Schweiz hatten, 1980 waren es 130 Milliarden, in der Kom
missionssitzung hat man uns 145 Milliarden angegeben, 
und heute sind es 15S•bis 180 MIiiiarden. Das heisst, inner- . 
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halb von praktisch zwei Monaten haben die Treuhandanla• 
gen insgesamt wieder um 13 bis 15 Milliarden Franken 
zugenommen. Dabei sehen Si& dann. dass es auch für 
Schweizer interessant ist. Treuhandanlagen zu machen und 
Steuern zu hinterziehen: In diesen zwei Monaten, seit Ende 
Februar bis Ende- April, haben die schweizerischen Treu
handanlagen um 3 Milliarden Franken zugenommen. Da 
müssen Sie sich doch gelegentlich auch fragen, welche 
Wirkung das auf die Hypothekarzinsen in der Schweiz hat 
und ob es nicht an der Zeit wäre. hier ein bisschen einen 
Riegel zu schieben. Ich möchte Sie aber auch daran erln• 
nern, dass wir in absehbarer Zeit eine Finanzvoriage haben 
werden, die etwa 300 Millionen Franken mehr einbringen 
wird und die durch die Warenumsatzsteuer bei den Konsu
menten erhoben werden soll. Sie müssen sich dann fragen, 
wie wir vor dem Volk dastehen. wenn wir ihm sagen, dass 
es in der Schweiz von Inländern Treuhandanlagen in der 
Höhe von mindestens 30 MIiiiarden Franken gibt. deren 
Ertrag nicht der Verrechnungssteuer unterliegt und auch 
nicht versteuert werden muss. Hier scheint eine Mehrheit 
der Kommission sehr, sehr grosszügig zu sein. Das ist 
paradox. wenn man daran denkt. dass dieser Rat in der 
letzten Woche beschlossen hat, eine Motipn zur Einführung 
einer Verrechnungssteuer für die Leistungen der Genos
senschaften zu überweisen. Er hat sich da übrigens keinen 
Deut um die Verfassungsmässigkeit gekümmert. Dort ist 
sie tatsächlich nicht gegeben, hier ist sie gegeben. Sie 
müssen sich also fragen: Wie sollen wir eine Finanzvortage 
vertreten, die die einfachen Leute trifft und den Grassen Tür 
und Tor für die Steuerhinterziehung offen lässt. Ich bin mir 
bewusst. dass diese Vorlage nicht alle- Löcher stopfen 
kann, aber wenigstens sollten wir jene stopfen, die heute 
am häufigsten missbraucht werden. 
Zum Schluss noch eine Überlegung: Man muss sich lang
sam aber sicher auch überlegen, wieweit die Treuhandanla
gen an sich gehen sollen. Ich habe Ihnen gesagt: heute 
sind es Anlagen in der Höhe von 159 Milliarden Franken. 
Das schweizerische Volkseinkommen beträgt heute 170 
Milliarden Franken. Es ist ganz selbstverständlich, dass 
jeder Bankier sagt: Die Treuhandanlagen sind kein Risiko 
für uns. also auch kein Risiko für die Schweiz: aber auch 
das ist eine Illusion. Denn wenn eine Bank Treuhandanlagen 
vermittelt. übernimmt sie trotz allem eine gewisse Verant• 
wortung. Ich möchte die Bank sehen, die sich im Faile eines 
Verlustes vor der Deckung des Schadens drtlckt. Das kann 
ich mir nicht vorstellen, und Beispiele, dass man das ntct,t 
tun würde. haben wir auch bereits erlebt. 
Ich bitte Sie deshalb, im Interesse einer grösseren· Gerech
tigkeit bei. der Besteuerung, im Interesse aber au~h der 
Wirtschaft der Schweiz und aus staatspolitischen Uberle
gungen Eintreten zu beschliessen. Es wird nachher Sache 
der Kommission sein - die Vorlage würde im Falle eines 
Eintretens automatisch an die Kommission gehen -, zur 
Detailberatung Stellung zu nehmen. Ich bitte Sie also noch
mals, aus all diesen Überlegungen heraus heute für Eintre
ten zu stimmen. 

Kaufmann: Meine Anträge dienen dem Minderheitsantrag 
und der Klarstellung. Wenn wir nicht eintreten, ist alles erle
digt. Dann haben wir für viele Jahre eine res judicata. Ich 
glaube, wir können mit guten Gründen nicht dagegen sein, 
dass eine Vorlage, die wahrscheinlich noch etwas umgear-· 
beitet werden muss, wieder vor unseren Rat kommt und 
dass wir wieder über diese Vorlage entscheiden können. 
Ich bin nicht Kommissionsmitglied. aber ich war reichlich 
überrascht über diesen Nichteintretensentscheid der Kom
mission, überrascht, weil der Bundesrat d'iese Verrech
nungssteuer nach den Motionen aus unsern Räten einfüh
ren will, überrascht. weil die Nationalbank diese Verrech
nungssteuer wiederholt vorgeschlagen hat und sie heute 
noch begrüsst. überrascht. weil auch die Bankenkommis
sion offiziös diese Verrechnungssteuer befürwortet. Unsere 
Kommission hat mit einer Mehrheit von 16 zu 9 Stimmen -
ohne Detaildiskussion - Nichteintreten beschlossen. Ich 
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glaube, dass angesichts der erwähnten Autoritäten dieser 
Entscheid zum vomeherein etwas merkwürdig berührt. 
Dann ein Zweites: Ich habe mich schon 1977 und 1978 mit 
Herrn Stich zusammen für eine solche Verrechnungssteuer 
auf Treuhandguthaben eingesetzt, und ich tue es immer 
noch, aber heute noch mit viel mehr Berechtigung als 
damals. Die Treuhandanlagen, die vor drei Jahren etwas 50 
Milliarden Franken ausmachten, haben heute einen Stand 
von 159 Milliarden erreicht, und das, obwohl seit Jahren 
diese Verrechnungssteuer in der Luft liegt und man sich 
durchaus vorstellen könnte, dass dieser oder jener Anleger 
sich sagt: ja, vielleicht kommt hier diese Verrechnungs
steuer, ich will die Treuhandanlagen nicht mehr über die 
Schweiz tätigen. Dem ist nicht so! Hinzu kommt, dass die 
Zinsen mittlerweile gestiegen sind, so dass man es in aller 
Deutlichkeit sagen kann - ich habe über den Mittag hier
über sogar eine Wette abgeschlossen -, diese Verrech
nungssteuer von nur 5 Prozent bringt heute dem Bund 
nicht etwa 100 bis 150 Millionen, was man 1978 noch 
annahm, sondern mindestens 500 Millionen Franken pro 
Jahr. 
Es wird behauptet, die Treuhandgelder würden auf Risiko 
des Kunden angelegt; die Schweizer Banken nähmen eine 
Kommission von einem Viertel oder einem halben Prozent 
ein. Das gesamte Risiko· liege aber bei den - vorwiegend 
ausländischen - Kunden; Das stimmt nicht. Die Schweizer 
Bank, die solche Treuhandanlagen im Ausland tätigt, unter
steht dem Auftragsrecht. Gemäss Artikel 398 des Obligatio
nenrechtes ist der_ Beauftragte verpflichtet, für eine getreue 
und sorgfältige Ausführung der ihm übertragenen 
Geschäfte zu sorgen. Er haftet auch für die sogenannte 
culpa in eligendo„ Der Beauftragte kann sich nicht darauf 
berufen, dass es ihn nichts angehe, wenn die Bank oder 
das Industrieunternehmen im Ausland bankrott geht, er 
habe. nur auf Risiko des Kunden angelegt. Der Kunde wird 
ihm dann sagen: Du hast ja die internationalen Beziehun
gen, Du kennst die Firmen im Ausland. Die Schweizer Ban
ken könnten haftbar werden, selbst dann, wenn der Kunde 
bestimmt, dass das Treuhandgeld dieser oder jener Firma 
ausgelie·hen werden soll, derm sie müssen die internationa
len Verhältnisse kennen bzw. wissen, ob die betreffende 
Firma überhaupt kreditwürdig sei und gegebenenfalls den 
Kunden davor warnen, dieser Firma Geld auszuleihen. Dar
aus ergibt sich natürlich die politisch und rechtlich wichtige 
Konsequenz: Wenn eine Haftung besteht, dann können 
unsere Grossbanken haften. Sie betreiben ungefähr die 
Hälfte der Treuhandgeschäfte. Aber dann hat bei Milliarden
verlusten - Sie kennen den Fall Chiasso•- der Bund und die 
Nationalbank die verdammte Schuldigkeit, hier einzusprin
gen. Herr Leutwiler hat damals, als man noch zweifelte, ob 
die Schweizerische Kreditanstalt überleben könne, erklärt, 
es-sei volkswirtschaftlich gesehen ganz klar, dass in einem 
solchen· Fall der Bund eingreifen und die Schweizerische 
Kreditanstalt am Leben erhalten müsse. Solche Fälle kön
nen hier wieder entstehen. Es kommt nicht von ungefähr, 
dass die Bankenkommission und die Nationalbank an die
sem eminenten Wachstum der Treuhandgelder gar nicht 
dermassen interessiert sind. 
Nun ist es natürlich so, dass aller Regel nach Leute, die 
eine Bürgschaft oder Garantien geben, auch für sich einen 
Obolus wollen. Im Falle des Bundes läge dieser Obolus in 
der 5prozentigen Verrechnungssteuer. 
Es gibt weitere Gründe für diese Steuer: Wir stehen vor der 
Bankeninitiative und vor allem vor der Frage der Geheimhai-. 
tung im Bankenbereich. Ich möchte das jetzt auch an die 
bürgerlichen Kreise sagen: Je stärker und entschiedener 
Sie die Verrechnungssteuer ausbauen, um so eher lässt 
sich das heutige Bankgeheimnis vertreten. Dieser Zusam
menhang muss gesehen werden. Hinzu kommt, dass diese 
5 Prozent Verrechnungssteuer einen Zwanzigstel des Ertra
ges auf diesen Treuhandguthaben darstellen und dass 
diese Treuhandanlagen zum überwiegenden Teil von aus
ländischen Firmen getätigt werden, weshalb von der Ban-
· kenseite her kaum damit operiert werden kann, sie würden 
von einer solchen Steuer in der Substanz getroffen. Dazu 

ist noch zu berücksichtigen, dass kleine und mittlere Ban
ken keine Treuhandgeschäfte betreiben. Diese Treuhandan
lagen werden von Grossbanken und von ausländischen 
Banken mit Sitz in der Schweiz getätigt. Die Aussage, es 
gebe kleine oder mittlere Banken, die mit der Verrech
nungssteuer in Schwierigkeiten geraten würden, ist somit 
verfehlt. 

· Ich habe einen Antrag eingereicht und bereits vermerkt, 
dass meine Anträge den Eintretensantrag unterstützen. Es 
ist klar, dass die Angelegenheit an die Kommission zurück
geht, wenn wir Eintreten beschliessen. Aber ich habe hier 
bewusst noch einige Akzente setzen wollen, nämlich ein
mal: Wenn das Gejammer um den schweizerischen Finanz
platz tatsächlich richtig wäre, dann möchte ich dem Bun
desrat die Möglichkeit geben, im Falle einer starken Abwan
derung die Verrechnungssteuer reduzieren oder ganz auf
heben zu können. Aber dann frage ich Sie: Was gibt es 
noch für ein Argument, das gegen diese Verrechnungs
steuer von 5 Prozent spricht? Mit dem Rückkommensan
trag möchte ich die Kommission darauf verpflk:;hten, vor 
allem dieses Anliegen zu prüfen. 
Ich habe in meinen Rückkommensantrag noch eine zweite 
Möglichkeit aufgenommen: Man hat im Ständerat erklärt, 
man wolle bzw. sollte die Verrechnungssteuer auf ausländi
schen Anlagen in Schweizerfranken einführen. Ob das 5 
oder 35 Prozent sind, ist in diesem Zusammenhang vorläu
fig unwesentlich. Aber ich habe- durchaus die Meinung, 
dass diese Frage auch geklärt werden muss, denn die Kom
mission hat in einem relativ pauschalen Verfahren einfach 
beschlossen, auf die Geschichte nicht einzutreten und es 
damit dem Ständerat gleich zu tun. Das scheint mir staats
politisch zu wenig zu sein. 
Sie verargen es mir nicht. wenn ich noch einen Blick auf 
unsere Bundeskasse werfe, die weiss Gott diese 500 Millio
nen bitter nötig hat. Ich bin nach wie vor für neue und wei
tere Sparmassnahmen und werde mich auch für solche 
Massnahmen einsetzen. Aber auch auf zusätzliche Finanz
mittel ist der Bund dringend angewiesen. 
Ich bitte Sie, dem Eintretensantrag von Kollege Stich zuzu
stimmen. 

Le presldent: Si nous devions, ce que suggerent plusieurs 
membres de notre conseil et les presidents de groupe, limi
ter le temps de parole a dlx •minutes pour les porte-parc;>le 
de groupe et a cinq minutes pour les intervenants a titre 
personnel, nous en aurions encore pour trois heures, sans 
compter l'intervention du representant du Conseil federal. 

Hubacher: Ich finde dieses Vorgehen langsam nicht mehr 
sehr solid. Man bereitet sich als Fraktionssprecher vor, und 
dann wird einfach die Redezeit gekürzt. -
Wenn das beschlossen wird, würde ich vom Recht 
Gebrauch machen, dass man ein zweites Mal das Wort ver
langen kann, und die fünf Minuten bringe ich dann als Fort
setzung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass jedesmal so 
kurz vor Beginn der Debatte einfach die Redezeit 
beschränkt wird. 

Le president: Personnellement, je pense qu'il faut donner 
aux porte-parole des groupes dix minutes et cinq minutes 
pour les intervenants a titre personnel. Si quelqu'un, 
ensuite, desire intervenir une nouvelle fois. il aura encore 
droit a cinq· minutes. · 

M. Carobblo: Je crois ~ue l'objet en discussion est suffi
samment important pour en rester aux dispositions du 
reglement et les porte-parole des groupes doivent pouvoir 
disposer des quinze minutes prevues. 
Je me demande quelle serait la fonction de ce Parlament si 
chaque fois qu'il y avait des arguments importants a deve
lopper, on reduisait le temps de parole. Si l'on va dans ce 
sens, il suffira alors de monter a cette tribune pour declarer 
si l'on est pour ou contre l'entree en matiere! 
Je m'oppose a la proposition du president. 
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La president: Cette propositlon n·est pas seulement la 
mienne. 
Dans ces conditions. je propose quinze minutes pour las 
porte-parole de groupe et cinq minutes pour las interve
nants a titre personnel. 
Ja pense aussi que l'on peut beaucoup dire an peu de 
temps et, certaines fois, ne rien dire an beaucoup de 
tamps. ( Applaudissements). 
Aucune autre proposition n'etai'lt faite. il en sera fait ainsi. 

Oester: Die Mehrheit der unabhängigen und evangelischen 
Fraktion wird für Eintreten auf die vorgeschlagene Steuer 
stimmen. Sie ist sich dabei bewusst, dass die fiskalische 
Bedeutung der Vorlage eher klein ist. Eine bescheidene 
Belastung der Zinsen von Treuhandguthaben erscheint ihr 
hingegen geeignet zu sein, um das finanzpolitische Klima 
zu verbessem. Anders ausgedrückt: Die Fraktionsmehrhert 
glaubt, ein Nein schon beim Eintreten könnte in breiten 
Volkskreisen als ungerechtfertigte Privilegierung der San
ken und insbesondere einer finanzkräftigen Kundenkatego
rie verstanden werden. Sie weist auch darauf hin, dass die 
zum Teil masslose Aufbtähung im Bankensektor und vor 
allem beim Treuhandgeschäft unserem Lande nicht nur Vor
teile bringt. Diese Einsicht dürfte auch hinter der Stellung
nahme der Nationalbank stehen, weiche die Besteuerung 
der Treuhandzinsen als die von den diskutierten Massnah
men am wenigsten schädliche beurteilt. Die befürwortende 
Mehrheit unserer Fraktion teilt im übrigen· die pessimisti
schen Erwartungen gewisser Bankkreise nicht. Sie hält 
dafür, dass seitens der Schweizerischen Bankiervereini
gung allzu schwarz. ja geradezu der Teufel an die Wand 
gemalt wird. um uns das Fürchten zu lehren. Angesichts 
der gewaltigen Geschäftsexpansion gerade der im Treu
handgeschäft engagierten Institute im In- und Ausland hal
ten die meisten meiner Fraktionskollegen die von interes
sierter Seite geäusserten Abwanderungsbefürchtungen für 
übertrieben. Wenn überhaupt. werde die zur Diskussion 
stehende Steuer keinen nennenswerten Schaden stiften. 
Die Banken sollten sich deshalb, besonders bei längerfristi
ger Betrachtung, zur sehr gemässigtan Vorlage positiv ein
stellen. Es könnten sonst eines Tages wesentlich härtere 
fiskalische Massnahmen die Gnade von Volk und Ständen 
finden - besonders dann. wenn die Filialen-, Bilanzsummen
und Gewinnexpansion im Bankensektor weitergehen sollte. 
Schliesslich stellt die befürwortende Mehrheit unserer Frak
tion fest, dass die Verfassungsmässigkeit von namhaften 
Juristen bejaht wird. Sie beantragt Ihnen deshalb, nament
lich aus Gründen der politischen Opportunität, heute auf die 
Vorlage einzutreten. so dass der bundesrätliche Vorschlag 
näher geprüft werden kann .. 
Mich persönlich hat sowohl das Studium der Unterlagen als 
auch die Aussprache in der Kommission zur Überzeugung 
geführt, die gegnerischen Argumente seien die stärkeren. 
Mir scheint. eine sogenannte Verrechnungssteuer auf Anla
gen von Ausländem im Ausland in ausländischer Währung 
stehe vertassungsrecht!ich nicht eben auf den gesündesten 
Beinen, besteht doch für die meisten Gläubiger keine Ver
rechnungsmöglichkeit. Die vorgeschlagene Steuer hat auch 
den Charakter eines fiskalpolitischen Experimentes. das 
sich durchaus als kontraproduktiv erweisen kann. Und da 
halte ich dafür, dass auch in der Steuerpolitik der gute 
Zweck die fragwürdigen Mittel nicht heiligt. Sollte die von 
vielen Fachleuten befürchtete massive Abwanderung aus
ländischer Bankkunden vom Finanzplatz Schweiz Tatsaphe 
werden, wären bekanntlich die Kantone und Gemeinden 
durch die eintretenden Steuerausfälle am meisten betrof
fen. Das in einer Zeit, in der wir vom Bund aus bestrebt 
sind, den Kantonen verschiedene Aufgaben abzutreten 
bzw: zurückzugeben. In dieser Situation, so meine ich, 
müssten Wir mit grösster Sorgfalt zu Werke gehen. Sonst 
riskieren wir, die ohnehin nicht leichten Gespräche zwi
schen Bund und Kantonen zum Schaden aller zu belasten. 
Schliasslich macht es mir Mühe, eine umstrittene neue 
Steuer zu befürworten. solange es sich der Bund offenbar 
leisten kann, den Schwer- und Sehwarstverkehr auf der 
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Strasse Jai'lr für Jahr mit Hunderten von Millionen Franken 
indirekt zu subventionieren. Dafür, dass die verkehrs- wie· 
fiskalpolitisch · wohlbegründete, überfällige Festsetzung 
kostengerechter Schwerverkehrsabgaben auf die lange 
Bank geschoben wird, kann allerdings unser Finanzminister 
nichts. Für diese unverständliche, von wirtschaftlichen Son
derinteressen wesentlich mitbeeinflusste Trölerei haben 
andere die Verantwortung zu übemehmen. 
Unsere Fraktion - und hier sind Wir einstimmig - ruft die 
verantwortlichen Weichensteller auf, die von der Kommis
sion bemerkenswert speditiv vorberatene Vorlage für eine 
angemessene Schwerverkehrsabgabe endlich auf die Tag
liste zu setzen. 

M. Carobbio: La groupe du PdT, PSA. POCH considere qua 
le projet qui nous est soumis est encore insuffisant. Nous 
aurions prefere. soit dit an passant puisque aujourd'hui on 
ne discutera fort probablement pas de cata, un taux d'impo
sition das avoirs fiduciaires de 8 pour cent par axemple, 
taux que la Banque nationale elle-meme a trouve tout a fait 
logique et acceptabie. Notre groupe votera, cependant. en 
faveur de l'entree an matiere. II appuiera ainsi la propositlon 
da ta minorite. 
E:n effet. nous considerons la proposition du Conseil federal 
comme une solution minimale. Un Parlament et, an particu
ller, sa ma1orite gouvemamentate, qui dit etre preoccupee 
par l'etat des flnances federates et qui le repete depuis des 
annees, chaque fois qua l'interminable qfeuilleton„ das 
finances federates nous est präsente avec une monotonie 
deconcertante d'un chapitre a l'autre, devrait, a notre 
avis.adopter ce projet sans trop d'hesitations. Mais la rea
lite. helasl est tout autre. En effet, cette majorite, qui est 
constituee par !es grands partis bourgeois, precisons-le 
pour bien nous faire comprendre, n'est pas du tout dispo
see a suivre son gouvemement. Pour alle, du moins pour la 
majorite des membres de ces groupes bourgeois, il taut le 
dire ciairement. la sante des finances federales ne samble 
pas etre prioritaire. La deferisa des interets des milieux qua. 
cette majorite represente. an particulier des interets des 
milieux- bancaires est. pour eile, plus importante. C'est la 
saute conctusion politique que l'on peut tirer apres la dis
cussion des diverses mesures d'assainissement des 
finances federales. et qu'on debouche aujourd'hui sur une 
Situation assez particuliere et etrange: un petit groupe 
d'opposition comme le notre soutient. ici, les positions gou
vernementales, tandis qua !es partis bourgeois qui dispo
sent d'une majorite de cinq septiemes au gouvemement 
s'opposent fermement aux propositions de ca gouveme
ment, en se fondant sur des arguments juridiques - !es 
mesures ne sont pas conformes a la constitution -, ou 
techniques - danger de provoquer l'exode des capitaux 
ainsi ptaces dans nos banques. En raaiita. ces partis ou 
cette majorite des partis se retranchent derriere ces argu
ments pour masquer leur choix potitlque qui ast de s'oppo
ser a toute nouvella recette dans la mesure ou las miiieux 
qu'ils representent seraient touches, quitte a exiger tou
jours plus d'economies. II suffit pour s'en convaincre de 
voir quelles sont les pieces principates figurant sur l'echi
quier. 
Au debut de cette legislature, la grande majorite de ce Par
lament, groupes bourgeois et groupe sociatiste compris, a 
accepte las Grandes lignes de la politique gouvemementale 
et le plan financier qui prevoyaient trois mesures propres a 
assainir las finances fedttrales: premierement. de nouvelles 
mesures d'economie, deuxiemement des propositions an 
vue d'augmenter las recettes - celles notamment que men
tionne le message discute aujourd'hui - et, troisiemement, 
l'adoption du nouveau r~gime flnancier. Un seut groupe, 
des le depart, a conteste cet ordre da priorite: le nötre. 
Nous avons demande, en effet, qua l'on accorde la priorite 
a l'adoption de propositions propres a procurer de nou
velles recettes. en particulier par la voie de l'imposition des 
banques, ou que, pour le moins, on examine la tout, an un 
seul upaquet». 
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lntervenant dans Je debat en decembre 1979 je disais, 
m'adressant en particulier au conseiller federal socialiste 
Ritschard et au groupe socialiste, que les prlorites fixees 
auraient, comme seul resultat pratique, de faire adopter Jes 
seules mesures d'economie ainsi qu'un nouveau regime 
financier se limitant a une majoration des impöts indirects. 
Tel etait Je vcau d'ailleurs de Ja majorite des partis bour
geois, du Part! radlcal en partlculier. C'est Ja tournure que 
prennent les evenem'ents aujourd'hui, d'ou notre satisfac
tion d'avoir ete prophetes. Nous pourrions nous en rejouir, 
s'if n'y avait pas de questlons aussi importantes que celle 
de Ja justice fiscale et de f'etat des finances federales. 
Partant de ce plan financier, Je Conseil federal et l'adminis
tration - et vous meme, Monsieur Rltschard - ont eiabore 
un laborieux compromis en vue de realiser des economies, 
d'obtenir des recettes supplementaires par Je moyen de 
l'ICHA et d'introduire un impöt frappant les possedants. 
Vous choisissez f'imposition des milfiards constitues par les 
placements fiduciaires, qui representent, du moins Je 
croyez-vous, une source de revenu facilement imposable. 
Cet impöt sur les placements fiduciaires avait du raste ete 
propose naguere par Je consailler federal radical Chevallaz 
et admis par Ja Banque nationale. II s'agit, salon votra idee 
et celle du groupe socialiste, d'un compromis politlque qui 
devrait mettre tout Je monde d'accord: droite, centre et 
gauche, gaucha moderee du moins. Mais las puissants 
milieux bancaires et leurs representants dans cette 
enceinte ne l'entendent pas de cette oreille. lls rejettent 
tout accroissement de recettes qui pourrait toucher cer
tains de leurs privileges, ceux des grandes banques en par
ticulier. Au Conseil des Etats et au sein de Ja commission 
de ce conseil, apres un däbat de quelques heures, ils rejet
lent l'impöt sur les avoirs fiduciaires, susceptible de rappor
ter quelque 200 millions de recettes mouvelles. Les jeux 
sont faits, a Ja plus grande joie des milieux bancaires et de 
leurs cllents. 

Notre groupe ne peut qua denoncer un tel comportement. 
Fidele ä sa positlon initiale, il votera l'entree en matiere; 
mais il denonce, una fois de plus, une situation et une politi
que faites de compromis avantageux pour les milieux privi
legies. En meme temps, notre groupe denonce Ja faiblesse 
d'un gouvemement ä participation socialiste qui n'est pas 
capable de faire adopter des propositiöns minimales 
comme Je sont celles-ci. Une teile situation n'aura pas seu
lement des consequences negatives pour les finances 
federales - il nous manquera 200 miiiions de nouvelles 
recettes - mais aussi pour Ja credibilite des institutions et 
du Parlament lui-meme. Les gens ne comprendront pas 
facilement que, d'une part, on continue a ieur demander 
des sacriflces pour assainlr las finances federales, et de 
l'autre, on decide de ne pas entrer en matiere sur une pro
position a laquelle les · partis gouvernementaux avaient 
adhere il y a moins de deux ans. Politiquement parlant. Je 
seul choix coherent, logique, dans l'interet des finances 
federales et de la credibilite de Ja politique federale, 
consiste a suivre Je Conseil federal et a voter l'entree en 
matiere, ainsi qu'a passer a Ja realisation du deuxieme volet 
des mesures d'assainissement des finances federales, par 
Ja voie de nouvelles recettes. C'est Ja voie qua nous avons 
choisie, tout en critlquant les choix qui ont ete faits jusqu'ici 
et le manque de serieux polltique des partis gouvernemen
taux, des partis bourgeois en particulier. 

Mais outre ces considerations de politique generale qui. a 
notre avis, sont prioritaires aujourd'hui quand on est appele 
a se prononcer contre la proposition bourgeoise de non
entree .en matiere, il y a d'autres raisons justifiant notre 
declsion de voter l'entree en matiere. Permettez-moi de Jes 
rappeler brievement. 

Les avoirs fiduciaires vises par Je nouvel impöt constituent 
une masse de milfiards qui va croissant Notre systeme 
bancaire est mis a profit pour eluder de maniere repetee Jes 
regleme!'ltations fiscales des pays d'ou proviennent ces 
fonds. Pour !'essential (80 pour cent), ceux-ci appartien
nent a des etrangers. Las grandes banques suisses gerent 
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en grande partie les operations y relatives, en l'occurrence 
37 pour cent contre 30 pour cent pour les banques etran
geres. Rappelons qua !'Union de Banques Suisses, a eile 
seule, detient quelque 16,6 milliards de ces avoirs fidu
ciaires, Ja Societe de Banque Suisse, 12,7 milfiards, Je Cre
dit Suisse, quant a lui, ne donne aucune indication. Les inte
rets qui sont verses - n'oublions pas qu'il s'agit de depöts 
qui ne doivent pas etre inferieurs a 100 000 francs - sont de 
!'ordre de 9 a 10 pour cent, 8,8 pour cent en moyenne en 
1980. Sur Ja base des chiffres indiques - 140 milliards pour 
1980 - cela signifie qua pour 20 pour cent seulement das 
avoirs fiduciaires d'origine suisse, un montant d'environ 2 
milfiards de francs n'est pas soumis a l'impöt anticipe, alors 
qua pour les avoirs etrangers il s'agit de quelque 8 milliards. 
II faut bien reconnaitre qu'une teile situation est discrimina
toire, avant tout a l'egard des- travailleurs qui doivent payer 
leurs impöts jusqu'au dernier franc, mais egalement a 
l'egard des titulaires de livrets d'epargne et d'obligations 
suisses et en particulier des petits epargnants. Par conse
quent, du seul point de vue de l'equite fiscale, c'est Je mini
mum qua l'on puisse prevoir. Les adversaires du projet 
nous disent qu'il faut tenir compte de Ja concurrence qui 
existe dans les milieux bancaires au niveau international, 
qu'il ne faut pas effrayer las clients des banques. C'est un 
vieil argument qua l'on utifise chaque fois qu'il est question 
d'imposer plus equitablement las gros revenus, les capitaux 
et las operations bancaires. Ja releverai qua l'on ne se pre
occupe pas de Ja meme maniere des travailleurs etrangers 
qui sont soumis a l'impöt a Ja source - mais evidemment, 
ceux-la ne risquent pas d'ätre effrayesl Je crois, et c'est 
l'opinion de Ja Banque nationale cette fois, qu'un impöt·de 5 
pour cent ne sufflrait pas ä alarmer ces clients qui poursui
vent d'ailleurs d'autres objectifs en utilisant nos banques 
pour leurs operations fiduciaires. 
Du point de vue de l'equite fiscaie, l'entree en matiere 
s'impose absolument. Tels sont, en bref, les motifs pour 
lesquels notre groupe appuie Ja proposition de minorite 
Stich et la votera. 

Hofmann: Der Sprechende hat Ihnen den Standpunkt der 
SVP-Fraktion bekanntzugeben. 
Wir möchten dem Bundesrat zugute halten, dass er gemäss 
der vom Nationalrat und Ständerat im Dezember 1978 ange
nommenen Motion verpflichtet war, die Möglichkeit zu prü
fen, ob und wie die dem Bankengesetz unterstellten Ban
ken und Finanzgesellschaften zu zusätzlichen steuerlichen 
Leistungen an den Bund heranzuziehen sind. Auch das 
Manko im Bundesfinanzhaushalt zwingt, zur Deckung der 
Budgetdefizite nach Sondersteuern zu greifen. Die SVP
Fraktlon ist der Auffassung, dass wir den Bundesfinanz
haushalt nicht nur mit Sparmassnahmen ins Gleichgewicht 
bringen können, sondern dass wir auch auf Mehreinnahmen 
angewiesen sind. In diesem Sinne unterstützt die F·raktion 
die Einführung einer Schwerverkehrsabgabe, die Einfüh
rung einer Autobahnvignette, die Unterstellung der Energie 
unter die Warenumsatzsteuer und die Zweckerweiterung 
bei den Treibstoffzöllen. Ich betone das ausdrücklich, damit 
man uns nicht den Vorwurf machen kann, wir seien nicht für 
die Beschaffung von Mehreinnahmen und wollten den Bun
desrat bei der Beschaffung von Mehreinnahmen nicht 
unterstützen. 
Anderseits sind wir zur Überzeugung gelangt, dass eine 
Verrechnungssteuer auf Zinsen von Treuhandguthaben aus 
folgenden Gründen sehr fragwürdig und daher abzulehnen 
ist. Dabei haben wir uns diesen Entscheid nicht leicht 
gemacht, und ich möchte Kollege Kaufmann entgegenhal
ten, dass der Ständerat ein eingehendes Hearing durch
führte. Das Protokoll über dieses Hearing stand der natinal
rätlichen Kommission zur Verfügung; wir habeo es einge
hend studiert. Welches sind nun unsere Gründe, dass wir 
dafürhalten, wir sollten nicht eintreten? 
Einmal darf die Gefahr der Abwanderung von Treuhandge
schäften ins Ausland nicht übersehen werden. Zwar kann 
die Abwanderungsgefahr nicht einfach beziffert werden. Sie 
ist aber doch konkret. Die hauptsächlichsten Kunden für 
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Treuhandanlagen sind Ausländer, vor allem Grossanleger 
wie die OPEC-Staaten, transnationale Unternehmen und 
institutionelle Anleger. Diese Anleger sind erfahrungsge
mäss s.ehr kostenbewusst. Die Gefahr besteht deshalb, 
dass sie auf konkurrierende Finanzplätze ausweichen, wel
che ·die Anlagen zu denselben Zlnskonditlonen, aber 
steuerfrei anbieten können. Die schweizerischen Banken 
sind bestimmt geschäftstüchtig. Wenn es möglich wäre, auf, 
diesen Geschäften eine höhere Kommission oder höhere 
Abgaben als bisher abzuschöpfen, so hätten dies die Ban
ken unseres Erachtens höchstwahrscheinlich· seit langem 
getan. In Luxemburg und in England sind Publikationen dor
tiger Banken erschienen. wonach es ihnen sehr erwünscht 
wäre, wenn . die Schweiz diese Verrechnungssteuer ein
führte, da sie dann anstelle der Schweizer Banken geschäft
lich profitieren könnten. 
Nun kommt ein neues Moment dazu, das Sie der Presse in 
den letzten Tagen auch en~nehmen konnten. Wlr haben es 
schon in der Kommission aufgegriffen. Die USA haben bis
her diese Treuhandgeschäfte nur über ihre Off-shore
Geschäfte getätigt. Neuerdings wollen sie diese Treuhand
geschäfte auf dem Bankplatz New York einführen. Viele die
ser Geschäfte, die sich bisher über die SchweiZ abgewik
kelt haben, können sich somit künftfg über den Bankplatz 
New York abwickeln. 
Zu beachten ist auch: Die Banken liefern den Fisci bereits 
heute aus Kommissionseinnahmen für die Vermittlung von 
Treuhandgeschäften nicht zu vernachlässigende, beach
tenswerte Beträge ab. Für 1980 sind es schätzungsweise 
über 100 Millionen Franken. Die Abwanderung von Treu
handgeschäften würde eine Reduktion der Gewinne aus 
Treuhandanlagen zur Folge haben. Folglich würde auch 
eine Reduktion der darauf basierenden direkten Steuern 
der Banken an Gemeinden, Kantone und Bund eintreten. 
Die Vortage könnte also auch Steuerausfälle bei Gemeinden 
und Kantonen zur Folge haben. 
Die Abwanderung von Treuhandgeschäften könnte aber 
noch eine andere Sekundärwirkung auslösen. Vielfach wik
kelt der ausländische Kunde mit der Schweizer Bank nicht 
nur Treuhandgeschäfte, sondern noch weitere Transaktio
nen ab und übergibt ihr einen eigentlichen Vermögensver
waltungsauftrag. Wenn der Kunde seine. Gelder aus Ver
rechnungssteuergründen direkt bei einer ausländischen 
Bank investiert, besteht die Gefahr, dass ebenfalls andere 
Geschäfte ins Ausland abwandern. Auf alle Fälle besteht für 
die sehr aktive ausländische Konkurrenz - und die ausländi
sche Konkurrenz ist aktiv - ein Anhaltspunkt. der die 
Abwerbung weiterer Bankbeziehungen erleichtert. Daraus 
wären auch für unseren Fiskus weitere Einbussen zu erwar
ten. Wenn Bankgeschäfte einmal abgewandert sind, sind 
sie erfahrungsgemäss nur sehr schwer zurückZugewinnen. 
Man kann hter nicht experimentieren, wie zahlreiche Bei
spiele zeigen. 
Unseres Erachtens ist aber auch an die Erhaltung der 
Arbeitsplätze bei den schweizerischen Banken zu denken. 
Wir dürlen uns nicht nur von der gegenwärtigen Hochkon
junktur leiten lassen; wir müssen auch die Arbeitslosenzif
fern im Ausland betrachten. Die Abwicklung der Treuhand
geschäfte verlangt erstklassige Arbeitskräfte. Solche 
Dienstleistungen gewinnen für unser Land je länger, je 
mehr Bedeutung. Wlr haben kein Interesse, in diesem Sek
tor Arbeitsplätze zu vertieren. Wenn man die guten 
Geschäftsabschlüsse der Banken analysiert. so sieht man, 
dass sie nicht nur auf Zlnsmargengeschäfte, sondern zu 
einem grossen Teil auch auf Kommissionsgeschäfte 
zurückZuführen sind. Aus diesem Grunde sollten wir die 
Kommissionsgeschäfte möglichst erhalten. 
All das sind die Gründe, die bei uns zur Überzeugung führ
ten. dass eine Verrechnungssteuer auf Treuhandgeschäften 
ein Wagnis wäre und deshalb kein geeignetes Mittel zur 
Sanierung der Bundesfinanzen. 
Was die Stellung der Nationalbank- betrifft, ist hervorzuhe
ben, dass gemäss dem Protokoll über die Hearings des 
Ständerates vom 28. Oktober 1980 die Nationalbank nicht 
mehr dazu Stellung zu nehmen hatte, ob eine Bankkunden-
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steuer erhoben werden soll, sondern nur noch zum Wie. 
Zur Steuer von 5 Prozent auf Zlnsen von Treuhandgeldern 
erklärte sie, dass dies die am wenigsten schädlichste 
Lösung wäre. Gemäss Seite 11 des Protokolls über das 
Experten-Hearing der Kommission des Ständerates erklärt 
Herr Dr. Ehrsam als Vertreter der Nationalbank: «Die Natio
nalbank hatte die Aufgabe, die am wenigsten schädliche 
Steuer zu bezeichnen; sie hat lediglich darauf hingewiesen. 
dass die Besteuerung der Treuhandanlagen ein Ersatz für 
deren Konsolidierung darstelle und insofern von Vorteil 
sei.» Nun müssen wir zugeben. dass die Treuhandgeschäfte 
in den letzten Monaten und Wochen sehr stark zugenom
men haben. Es ist das aber erklärbar. einmal aus dem ver
mehrten Zufluss an Ölgeldern: das Volumen dieser Ölgelder 
nimmt ständig zu. Damit wächst aber auch die Bedeutung 
eines gesamtwirtschaftlich vernünftigen Recyclings. Dann 
ist die Zunahme dieser Treuhandgeschäfte auch darauf 
zurückZutühren, dass die Zlnssätze für kurzfristige Geldan
lagen im Vergleich zu den Kapitalmarktzinsen stark ange
stiegen sind. Die derzeitige Neigung zu kurzfristigen Anla
gen hat sich deshalb verstärkt. Das braucht aber nicht 
anzuhalten. Und letztlich ist die Zunahme auf den Dollarkurs 
zurückzuführen. Rund die Hälfte aller Treuhandgelder wird 
in Dollar angelegt. Die Kurssteigerung des Dollars bewirkte 
in den statistischen Angaben ein scheinbar erhöhtes Treu
handgeldvolumen. Der heutige Bestand der Treuhandgelder 
der SchweiZer Banken darf nicht für alle Zukunft als mass
gebend betrachtet werden. Änderungen im Zins- und Wäh
rungsgefüge können sehr schnell eine Abnahme dieser 
Treuhandgelder verursachen. 
Nun noch zur Steuerhinterziehung. Wenn behauptet wird, 
man begünstige die Steuerdefraudation. wenn man nicht zu 
einer Verrechnungssteuer auf Zinsen von Treuhandgutha
ben Hand biete, so stimmt das nicht. Aus der Botschaft des 
Bundesrates geht hervor, dass die Treuhandgeschäfte zu 
über 80 Prozent durch Anlege, aus dem Ausland getätigt 
werden. Diese sind aber in der Schweiz nicht steuerpflich
tig. Die Bankkundensteuer dient somit nicht zur Bekämp
fung der Steuerhinterziehung. Schweizerische Quellenab
gaben auf Betreffnissen, die ein ausländischer Schuldner 
bezahlt. entsprechen auch nicht den internationalen Gepflo
genheiten. Es stellt sich ferner die Frage, ob man eine 
Steuer von 35 Prozent auf den Zinsen der durch Inländer 
getätigten Treuhandanlagen einführen soll. Von mir aus 
wäre ich einer solchen Steuer geneigt gewesen. aber vom 
Vertreter der Nationalbank wurde anlässlich des Hearings 
der ständ•erätlichen Kommission erklärt, dass eine solche 

, Steuer ein Schlag ins Wasser wäre. sie brächte keinen nen
nenswerten Ertrag, jedoch viel Aufwand. Man kann also uns 
Pariamentariem nicht einen Vorwurf machen. wir wollten 
eine Steuerhinterziehung begünstigen. wenn die National
bank eine solche Steuer für Inländer ablehnt. 
Zum Risiko der Treuhandanlagen ist bereits gesprochen 
worden. Ich kann aus zeitlichen Gründen nicht näher darauf 
eintreten. Die Treuhandgeschäfte haben ein grosses Aus
mass angenommen. Falls das Ausmass zur Beunruhigung 
Anlass gibt, muss man dem entgegenhalten. dass sich der 
Markt immer wieder selbst reguliert. 
Zur Verfassungsmässigkeit möchte ich mich nicht näher 
äussern. Von zahlreichen Juristen wird geltend gemacht, 
die verfassungsmässige Grundlage für eine solche Steuer 
sei nicht eindeutig. Für uns waren vor allem die vorher 
erwähnten Überlegungen ausschlaggebend. 
Wlr haben seinerzeit bei der 2. Mehrwertsteuervorlage 
ebenfalls sehr gerungen, ob wir einer Bankenkundensteuer 
als Kompromiss zustimmen wollen oder nicht - weil es 
dannzumal darum ging, die Zustimmung aller Regierungs
parteien zur Mehrwertsteuervorlage zu erreichen. Für heute 
steht kein solcher politischer Kompromiss zur Diskussion. 
Interessant ist für uns. dass auch die österreichische 
Regierung darauf verzichtet; eine Verrechnungssteuer: aus 
Kapitalerträgen, ähnlich wie wir sie in der Schweiz haben, 
einzuführen. Dabei handelt es sich in Österreich nicht ein
mal um Treuhandgelder. Die Ankündigung einer bevor• 
stehenden Zinsbesteuerung hatte in Österreich bereits 
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einen Abfluss von Geldern zur Folge, der Anlass für-die 
österreichische Regierung war, auf die Einführung einer 
Verrechnungssteuer zu verzichten, und das in einem sozia
listisch regierten Land. 
Die SVP-Fraktion unterstützt also den Mehrheitsantrag der 
Kommission, auf die Einführung einer Verrechnungssteuer 
auf Treuhandanlagen nicht einzutreten. 

Feigenwinter: Ich spreche im Namen der CVP-Fraktion. 
Herr Kaufmann hat seiner Überraschung Ausdruck gege
ben, dass die vorberatende Kommission nicht auf diese 
Vorlage eingetreten ist. Diese Feststellung, die er hier 
gemacht hat, kommt für mich ebenso überraschend, und 
offenbar ist die Überraschung von Herrn Kaufmann auch 
überraschend spät gekommen, denn bis zum gestrigen Tag 
wusste von dieser Überraschung niemand etwas. Und er 
hat auch überraschend leichtfüssig sich ·mit - was man von 
ihm eigentlich gar nicht gewohnt ist, er ist ja ein gewiegter 
Debatter und ein sachkundiger Redner - gewissen Dingen 
auseinandergesetzt, die er als Behauptung erhoben hat. Ich 
verweise -hier beispielsweise auf seine Ausführungen 
bezüglich der Haftung der Banken. Ich glaube, Herr Kollege 
Kaufmann, in aller Freundschaft, so einfach kann man sich 
das doch nicht machen. Aber ich bin nicht hierhergekom
men, mich mit Herrn Kaufmann auseinanderzusetzen; wir 
werden das in camera caritatis erledigen. Es gibt wahr
scheinlich noch genügend Redner, die auf seine Erwägun
gen eintreten werden. 
Ich vertrete hier, wie gesagt, die Meinung der CVP-Fraktion, 
wie sie sich aufgrund eines demokratischen Auseinander
setzungsverfahrens gebildet hat. 
Ich glaube, wir müssen von der finanzpolitischen· Situation 
unseres Staatshaushaltes ausgehen; Wir sind jetzt in einer 
Zeit der finanzpolitischen Dürre, und der Ruf nach mehr 
Wasser auf die Mühlen des· Bundes ist zum Klagelied vieler 
Politiker geworden. Vielfach allerdings scheint dieses Weh
klagen nach bewährter Art so zu erfolgen, dass man darun
ter nicht leidet. Es besteht tatsächlich die Gefahr, dass das 
Klagen, ohne zu leiden, zur Devise der Finanzpolitik wird. 
Ich -möchte allerdings unseren Finanzminister ausdrücklich 
aus dem Kreise der Gleichgültigen ausschliessen, denn 
sein mahnend erhobener Zeigefinger ist ernst gemeint, 
selbst wenn man sich auch an ihn gewöhnen könnte. 
Unsere finanzpolitische Situation ist in der Tat nicht sehr 
komfortabel. Die CVP-Fraktion ist sich dieser Tatsache voll 
bewusst. Wir haben nach wie vor den Willen zum Ausgleich 
der Bundesrechnung. Allerdings - und hier müssen wir ein
fach Realisten bleiben - dürfte der Weg dazu etwas länger 
werden, als man sich urspr,ünglich vorgenommen hat. Wir 
meinen zwar, dass Sparen nach wie vor eine notwendige 
Staats- und Bürgertugend sei, aber wegsparen wollen_ wir 
diesen Staat nun einmal nicht. Es wird auch nach unserer 
Ansicht zusätzlicher Einnahmen bedürfen, um das Gleich
gewicht langfristig herzustellen. Das Ausmass der Lücke ist 
klar. Weniger kla_r ist angesichts der heutigen und vergan
gener Diskussionen schon, wie die Finanzlücke geschlos
sen werden kann. 
Finanzpolitisch diffizile Situationen hat es zu allen Zeiten 
gegeben. Die Staaten haben da zu allen Mitteln gegriffen, 
um Abhilfe zu schaffen. Wir haben ein Beispiel schon im 
alten Rom, wo Kaiser Vespasian auf die Besteuerung der 
Bedürfnisanstalten zurückgriff, um die leere Staatsschatulle 
zu füllen. Auf die wohl etwas zweifelhafte Herkunft dieser 
Steuern aufmerksam gemacht, antwortete er pragmatisch: 
«non olet», es stinkt nicht. Wir unterstellen dem Bundesrat 
nicht derart viel Pragmatismus, sonst hätte er sich 1978 
nicht gegen die gleiche Steuer gewandt, die er heute vor
schlägt. 
Wir möchten auch den Banken keineswegs unterstellen, 
dass es «anrüchige Gewinne» sind, die sie erwirtschaften;. 
aber die Tatsache bleibt bestehen, dass im Bankengeschäft 
nun einmal erhebliche Gewinne erzielt werden, die sich für 
eine saftige Besteuerung geradezu anbieten. -Ob der· Bun
desrat nur wegen der Motion der beiden Räte anderen Sin
nes geworde11 ist, darf füglich angezweifelt werden. Selbst 
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wenn er auf der Vergewaltigungsthese beharren sollte, 
mQsste man angesichts der möglichen Erträge dieser vor
geschlagenen $teuer doch davon ausgehen, dass der Bun
desrat bei der Ausarbeitung dieser Vorlage noch etwas 
Lust empfunden hat 
Mit Blick auf die leeren Bundeskassen ist ein Beitrag von· 
200 bis 400 Millionen sowohl für den Bundesrat wie auch für 
das Parlament sicher verlockend. Nach Auffassung der 
Fraktion der CVP wäre aber diese Übung allzu einäugig nur 
auf die finanzpolitische Situation ausgerichtet. Die Frage 
der Verfassungsmässigkeit, der wirtschaftlichen und politi
schen Opportunität und nicht zuletzt eben jene der realen 
Ergiebigkeit muss ebenso beantwortet werden, wenn man 
neue Steuern einzuführen gedenkt. 
In der Frage der Verfassungsmässigkeit liegen sich die 
Kronjuristen in den Haaren. Es gibt gute Gründe, diese 
sowohl zu bejahen wie sie zu verneinen. Zwar ist die Ver
rechnungssteuer ursprünglich eine reine Sicherungssteuer 
mit dem eindeutigen Ziel der Steuerdefraudationsbekämp
fung. Die Steuer würde ihr Ziel dann am besten erreichen, 
wenn sie nichts einbrächte. Sie macht aber .heute fast 10 
Prozent der Bundeseinnahmen aus. Wieviel davon auf nicht
rückforderbare Erträge und wieviel auf Defraudanten entfal
len, kann niemand sagen. Auf alle Fälle nimmt man schon 
beim heutigen System in Kauf, dass sie in vielen Fällen aur 
definitiven Ertrag ausgerichtet ist. 
Bei der vorgeschlagenen Verrechnungssteuer auf T.reu
handguthaben ist sowohl das Moment der Verrechenbarkeit 
wie dasjenige der definitiven Besteuerung gegeben. Es liegt 
somit die gleiche Komponente vor, wenn auch mit etwas 
anderem Gewicht. Wir neigen aber der Auffassung zu, dass 
die Konstitutionalität gegeben ist. Insofern trifft uns der Vor
wurf von Herrn Stich, die Verfassungsmässigkeit werde je 
nach Bedürfnis bejaht oder verneint, sicher nicht und muss 
an andere Adressen weitergeleitet werden. 
Wirtschaftliche und politische Opportunität dieser Steuer: 
Wir stellen die wirtschaftliche und politische Opportunität 
von Sondersteuern für das Bankgewerbe in Frage: Man darf 
nicht vergessen, dass im statu nascendi dieser Bankbe
steuerungsmotion von 1978 eine Mehrwertsteuervor!age 
unterwegs war, welche primär das Bankgewerbe nicht 
erfasste. Nun ist die geplante Erweiterung des Kreises der 
Mehrwertsteuerpflichtigen ·auch im Dienstleistungsgewerbe 
durch Volksverdikt abgelehnt worden; geblieben ist uns 
allerdings diese Motion. Man müsste doch endlich mit der 
Verteufelung der Banken und ihrer Gewinne aufhören. Ein
sichtige Leute aller Schattierungen - das hat die Debatte im 
Ständerat mit aller Deutlichkeit bewiesen - haben längst 
eingesehen, dass unser Land· auf sein Bankgewerbe ange
wiesen ist. Wer die Hälfte seiner Erzeugnisse im Ausland 
absetzt, ist auf ein gut funktionierendes Bankensystem mit 
potenten internationalen Verbindungen angewiesen. 
Zunehmend müssen wir ja immer stärker auch für die Finan
zierung unserer Lieferungen besorgt' sein. Banken mit wak
kelnden Beinen sind da wohl nicht die richtigen Handels
partner. 
Das Bankgewerbe gehört sodann zum Dienstleistungssek
tor, welcher in unserem Land und in unserer Gesellschaft 
immer mehr Bedeutung gewinnt. Vor allem im internationa
len Bereich liegen unsere Möglichkeiten sehr stark im 
Dienstleistungssektor, weil wir dort leistungsfähig sind, weil 
wir eine gute Ausbildung haben und - ich sage es mit etwas 
wenig Bescheidenheit - auch sprichwörtlich zuverlässig 
sind. Wir zweifeln daran, ob es sinnvoll ist, gerade diesem 
Sektor durch zusätzliche ·steuerliche Massnahmen 
Gewichte anzulegen, welche die Aktivität einschränken 
könnten. Es stehen hier doch gegen 75 000 Arbeitsplätze 
zur Diskussion, die zu einem guten Teil den zahlreichen 
weltweiten Aktivitäten unserer Schweizer Banken zuzu-
schreiben sind. · 
Gründe der Rechtsgleichheit verhindern nun eine direkte 
andersartige steuerliche Behandlung der Banken gegen
über gewöhnlichen Nichtbankfirmen. Aus diesem Grunde 
glaubt man, die internationale Kundschaft der Banken anvi
sieren zu müssen, um angeblich steuerfreien riesigen Geld-
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beträgen am internationalen Markt doch noch den Steuer
zehnten „abzwacken„ zu können. Man knüpft dabei in sehr 
problematischer Art und Weise an die Dienstleistung der 
schweizerischen Banken an, sind doch die an dem 
Geschäft beteiligten Parteien zu fast 90 Prozent Ausländer 
ausserhalb unserer Steuerhoheit. Es ist überflüssig, den 
Mechanismus des Treuhandgeschäftes und der internatio
nalen Geldmärkte darzulegen, das haben die Herren Refe
renten und andere Vorredner schon getan. Sicher ist soviel, 
dass die schweizerischen Bankiers nicht die einzigen zuver
lässigen Bankiers auf der Welt sind! Sicher ist aber auch, 
dass weit potentere Finanzmärkte wie London oder New 
York alles tun, um das internationale Anlagegeschäft von 
jeder nationalen Abgabe zu befreien. Die Gefahr der 
Abwanderung ist vor allem in Zeiten hoher Zinssätze - und 
wir stehen in einer solchen Zeit - sehr gross, weil auch eine 
auf Anhieb niedrig erscheinende Verrechnungssteuer von 5 
Prozent bis zu einer Verlünffachung der · Kommissionsab
gabe der treuhänderisch anlegenden Bank führen kann. 
Wer weiss. wi.e agil sich grosse Anleger schon wegen gerin
ger Zlnsvorteile zeigen können, wird nicht daran zweifeln, 
dass derartige Experimente zu massivster Abwanderung 
führen können. Im Grunde genommen muss ja nur die Tele
fonverbindung mit dem Schweizer Bankier unterbrochen 
und die direkte Linie- des Treuhandschuldners in Amster
dam oder London gewählt werden. Das hat nun nicht nur 
den Vertust der Verrechnungssteuer zur Folge, sondern 
bringt für die Schweizer Bank auch den. Vertust der Kom
missionserträge, eines Geschäftes also, das zinsindifferent 
ist und bei der heutigen Margenverengung besondere 
Bedeutung hat. Ich habe mir die Mühe gemacht, die gesam
ten Reingewinne der schweizerischen Banken im Statisti
schen Jahrbuch der Schweiz nachzublättem :· für das Jahr 
1978 beliefen sich diese auf rund 2,4 Milliarden Franken ins
gesamt. und die Ertäga aus Treuhandkommissionen unge
fähr auf 250 bis 300 Millionen Franken. Dies sind die Relatio
nen. Wenn man vom heutigen Volumen des Treuhandge
schäftes ausgeht, stehen gut und gern Bankerträge von 400 
Millionen Franken zur Diskussion, auf welchen ja ebenfalls 
Steuern bezahlt werden. Wenn es gutgeht, würden wir kurz
fristig ein Nullsummenspiel schaffen, das langfristig zum 
Schnitt ins eigene Fleisch führen könnte. 
Die CVP-Fraktlon ist deshalb mehrheitlich der Auffassung, 
dass die vorgeschlagene Verrechnungssteuer' auf Treu
handanlagen kein geeignetes Mittel zur Sanierung der 
angeschlagenen Bundesfinanzen darstellt und hat deshalb 
dem Nichteintretensantrag der Kommissionsmehrheit zuge
stimmt. 
Wenn eine Minderheit sich trotzdem für Eintreten ausspre
chen will, dann in erster ünie aus der Enttäuschung dar
über, dass der Bundesrat und die-Nationalbank sich im Ver
ein mit den Banken mit nicht restlos überzeugender Argu
mentation gegen die von unserer Seite vorgeschlagenen 35 
Prozent Verrechnungssteuern auf ausländischen Anleihen 
in Schweizerfranken, die im Besitz von Inländern sind, aus
gesprochen haben. 
Wenn irgendwo Steuerdefraudation in grossem Stil betrie
ben wird. dann sicher auf diesem Sektor. Die Verrech
nungssteuererträge von 1 bis 1,5 Milliarden stammen sicher 
nicht alle vom heimlichen Sparbüchlein der Grossmutter 
oder von Ausländern ohne Rückforderungsmöglichkeit. Die 
Banken haben in dieser Angelegenheit nach unserer Auf
fassung im Verhältnis zu ihrem sonstigen Geschäftsgeba
ren enttäuschend wenig Phantasie gezeigt. Mit übertriebe
ner Eile haben sie sich hinter den schützenden Rücken der 
Nationalbank gestellt. Diese macht ja währungspolitische 
Gründe für die Ablehnung geltend. Bis heute ist es der 
Nationalbank tatsächlich gelungen, Schweizertrankenanlei
hen an ausländischen Finanzplätzen zu verhindern. Das 
könnte sich von einem Tag auf den andern ändern, insbe
sondere mit Blick auf den ungeheuren Expansionsdrang 
europäischer und amerikanischer Finanzmärkte. Wir müs
sen uns jedenfalls vorbehalten, auf diese Angelegenheit 
zurückzukommen. Insgesamt beantragen wir Ihnen aus den 
dargelegten 'Gründen mehrheitlich Nichteintreten: 
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Hubacher: Die sozialdemokratische Fraktion, in deren 
Namen ich spreche, ist selbstverständlich für Eintraten auf 
die Vorlage. Am Anfang dieser Legislaturperiode haben wir 
uns das Ziel gesteckt, die Bundesfinanzen zu sanieren. Wir 
weisen heute schon einen beträchtlichen Rückstand auf die 
Marschtabelle auf. Aber wir dürfen deshalb das Rennen 
nicht etwa aufgeben. Die sozialdemokratische Fraktion ist 
nach wie vor bereit. ihren Teil der Führungsarbeit und der 
Schlepperdienste zu· reisten, damit wir gemeinsam das· 
angestrebte Ziel erreichen. Sie hält es mit Erich Fromm, der 
einmal sagte: ..Jeder Schritt ist von Bedeutung, wenn die 
Richtung stimmt.» 
Seit zehn Jahren - wir wissen es - schliesst die Rechnung 
des Bundes defizitär ab. Es darf doch nicht Gewohnheit 
werden, heutige Lasten- mit einer fortgesetzten Schulden
wirtschaft auf kommende Generationen abzuwälzen; denn 
nach allen Voraussagen erwartet uns in· Zukunft kein neuer 
Wachstumsboom. der uns die Finanzsorgen automatisch 
abnähme. Wenn es uns nicht gelingen sollte. die Bundesfi
nanzen ins Gleichgewicht zu bringen, dann stallt sich die 
Frage: Wer denn sonst? Es ist in diesem Zusammenhang 
viel die Rede von der Krise der Demokratie. Die beste Ant
wort und den besten Gegenbeweis liefert das Parlament 
dann, wenn es seinen Auftrag erfüllt. Und Aufgabe Num
mer 1 ist die Sanierung dieser Bundesfinanzen. Gelingt das 
nicht, marschieren wir mit Blei an den Füssen in die näch
sten Jahre. Auch mit dem freisinnigen Slogan «Weniger 
Staat und mehr Freiheit» wäre das nur noch ein mühsamer 
Gang mit dem Rücken gegen die Zukunft. Die Streitfrage. 
wieviel oder wiewenig Staat nötig und erwünscht ist, würde 
hinfällig angesichts des durch unsere politische Handlungs
unfähigkeit angerichteten Schadens an Land und Volk. Wir 
dürfen nicht die finanzpolitische Orientierung variieren, 
sonst landen wir mit diesem Schuldenberg auf dem politi
schen Schreckhorn. 
Um ans gesteckte Zlel zu gelangen, braucht es verschie
dene Etappen. und es sind Massnahmen auf den verschie
denen Ebenen nötig: Sparen, neue Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kantonen, Überprüfung des Transferbe
reichs und Erschliessung neuer Einnahmequellen. Steuer
politik - wir wissen es - ist Interessenpolitik. Da keine Par
tei die Mehrheit hat. kann auch keine ihre steuerpolitischen 
Idealvorstellungen durchsetzen. Die Lösung besteht in der 
Verständigung auf der Basis der berühmten Opfersymme
trie. Der Versuch, die Steuerlasten möglichst gerecht und 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu verteilen, ist 
unsere einzige Chance. Und wenn Kollege Carobbio unse
rer Fraktion den Vorwurf macht. wir ·seien kompromissbe
reit, dann muss ich ihm erklären: es gibt keine andere 
Lösung als die der Verständigung, und ich muss ihm ant
worten: es gibt auch rote Fahnen, die aus kleinkariertem 
Stoff gemacht sind. 
Die Verrechnungssteuer von 5 Prozent auf Treuhandge
schäften stellt für uns einen Sanierungsbeitrag dar. Weitere 
solche Beiträge werden nötig sein. Weil es den grossen 
Wurf, mit dem auf einen Schlag alle Probleme gelöst wer
den könnten, nicht gibt, bleiben nur noch kleinere Schritte 
übrig. Der Bundesrat schlägt uns einen solchen Schritt vor, 
weil er - gestützt auf einen Beschluss dieses Rates vom 
14. Dezember 1978 - dazu aufgefordert worden ist. Wir 
haben nämlich die Motion unseres Kommissionspräsiden
ten Cantteni damals einstimmig an den Bundesrat überwie
sen, mit dem Auftrag. abzuklären. mit der Nationalbank 
abzusprechen und den eidgenössischen Räten Bericht und 
Antrag zu stellen, ob und wie diese Verrechnungssteuer zu 
verwirklichen wäre. Genau das hat der Bundesrat getan. 
Nachdem er bereits in der Herbstsession 1978 diese Ver
rechnungssteuer von 5 Prozent auf Treuhandgeschäften 
grundsätzlich befürwortet hatte, gab es darüber am 
20. September 1978 auch in diesem Ratssaale eine erste 
Diskussion. Es wurden damals gewisse politische Wechsel 
ausgestellt. Ich kann nur dem Antragsteller Ramigius Kauf
mann nicht als Fraktionskollege helfen - wir sind ja·nicht in 
der gleichen Fraktion; er ist heute vom CVP-Fraktionspre
cher angeschossen worden. Ich möchte aber immerhin 
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daran erinnern, dass am 20. September 1978 der damalige 
Fraktionssprecher der CVP, Herr Leo Weber, wörtlich fol
gendes erklärte - und das stimmt völlig überein mit dem, 
was heute Herr Kaufmann gesagt hat: «Wir erklären aber 
unmissverständlich, dass wir einer zusätzlichen Belastung 
der Banken zustimmen werden, sofern sie vom Bundesrat 
im Einvernehmen mit der Nationalbank beantragt wird und 
per saldo einen Mehrertrag verspricht.» Die CVP müsste 
sich also über ihren innerfraktionellen Streit einig werden, 
ob die damalige Fraktionserklärung heute eingelöst werden 
soll oder nicht. Herr Kaufmann hat sie eingelöst. 
Eine gleiche Erklärung hat auch Herr Fritz. Hofmann am 
20. September 1978 abgegeben. Darf ich Sie daran erin
nern, Herr Fritz Hofmann, was Sie als Fraktionssprecher 
Ihrer Fraktion erklärten: «Wenn Bundesrat und National
bank eine solche Steuer als sinnvoll» - und zwar ist nur von 
der Verrechnungssteuer auf Treuhandgeschäften die Rede 
-, «als verantwortbar beurteilen, wird die Mehrheit der Frak
tion einer solchen Steuer zustimmen. Die Fraktion möchte 
also ihre Stellungnahme in dieser heiklen, für Aussenste
hende nicht einfach zu beurteilenden Frage von der Stel
lungna.Ame des Bundesrates und der Nationalbank und 
diesbezüglichen Anträgen abhängig machen.» Ich habe 
etwas Mühe, die Flexibilität von Herrn Hofmann zu ver
dauen. Es ist eine totale Kehrtwendung im Sinne eines 
Salto mortale, gestern für und heute; wenn es konkret wird, 
dagegen. Ich glaube, Herr Hofmann, Sie leisten beispiels
weise mit solchen Beiträgen keine gute Unterstützung für 
die Ihnen sehr nahestehende Landwirtschaft, die auch stark 
auf das Geld des Bundes angewiesen ist. 
Der Ordnung halber, das ist ja auch nicht .neu, sei gesagt, 
dass in dieser Debatte der freisinnige Fraktionssprecher 
schon damals das Nein vertrat. Ich nehme an, er wird die-
sem treu bleiben. · 
Halten wir fest: Der Bundesrat kam also nicht mit einem 
Blitzeinfall auf die Idee, die Verrechnungssteuer auf Treu
handgeschäften vorzuschlagen. Vielmehr ist der einstimmig 
gefasste Beschluss in mehreren Jahren erhärtet und per
fektioniert worden. Der Massanzug sitzt daher heute, nur 
passt er nicht allen. 
Die sozialdemokratische Fraktion geht davon aus, dass frü
her gemachte Zusicherungen doch nicht nur blinde Wahlm
unition gewesen sind, sondern echt gemeinte politische 
Beiträge. Sollten die Erwartungen und der nunmehrige 
Antrag des Bundesrates nicht ganz zusammenpassen, 
bleibt nur festzustellen: Es ist eben oft recht schwierig, 
dem Bundesrat zu folgen. Dafür haben wir Sozialdemokra
ten volles Verständnis. Sie begleiten ja unsere gelegentli
chen Versuche, aus der kollegialen Vlererkolonne auszu~ 
brechen, jedesmal mit ausgesprochen kritischen und mei
stens auch lehrreichen Bemerkungen. Nun sollten doch die, 
die uns jeweilen zur Raison rufen und uns kritisieren, nicht 
ausgerechnet jetzt - nachdem wir Sozialdemokraten uns 
bemühen, die guten Ratschläge der politischen Konkurrenz 
zu beherzigen und bundesratstreu zu sein - genau das tun, 
was sie sonst ablehnen. 
Unsere Fraktion ist der Meinung, dieser Antrag des Bun
desrates sei zu verantworten. Es ist eigentlich keine neue 
Steuer, sondern es ist der Abbau eines ausgesprochenen 
Steuerprivilegs. Das Schweizervolk ist bekannt als Weltmei
ster im Sparen. Wir haben mehr Sparbüchlein als Einwoh
ner. Jeder Sparbüchleinbesitzer, der 50 Franken und mehr 
Jahreszins einkassiert, muss sich 35 Prozent Verrech
nungssteuer automatisch abziehen lassen. Deklariert er sie 
als Einkommen in der Steuererklärung, wird sie ihm zurück
erstattet. So oder so bezahlt der Sparbüchleininhaber. 
Anders der Bankkunde mit Treuhandgeschäften. In diese 
Kundenklasse wird ja nur aufgenommen, wer mindestens 
100 000 Franken auf den Bankschalter legt. Sonst kommt er 
überhaupt nicht ins Geschäft, und es stellt sich für uns die 
Frage: Weshalb soll denn eigentlich dieser offensichtlich 
potente Kunde weiterhin steuerfrei bleiben? Wieso soll 
denn immer nur der kleine Sparbüchleinbesitzer sich die 
Verrechnurigssteuer, und zwar in siebenfachem Ausmass 
gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates, gefallen las-
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sen? Das wäre, wenn man «grob» sein wollte, eine klassi
sche doppelte Legalität. und die meisten erschaudern doch 
in diesem Hausa, wenn davon die Rede ist. 
Wir fragen uns auch, warum eigentlich dieser unverständ• 
lieh harte Widerstand gegen diese 5 Prozent; denn es kann 
doch nicht sein, dass im Ernst daran geglaubt wird, die 
Treuhandgeschäftskunden würden davon auch nur finan
ziell ernsthaft tangiert. Unsere Fraktion vermutet: Es ist 
weniger der Steuersatz von 5 Prozent, sondern es. ist die 
totale Steuerfreiheit, die man sich damit einkauft, diese 
Steuerfreiheit, die wir hier als Steuerhinterziehung bezeich
nen. Das ist im Grunde genommen die Legalisierung der 
Steuerhinterziehung für eine privilegierte Klasse mit hohen 
und sehr hohen Einkommen. Deshalb können wir mit dem 
Gutachten von Prof. Böckli - leider, möchte ich fast sagen, 
aus Basel - nicht viel anfangen. Es ist ein Gutachten, das 
von der Schweizerischen Bankiervereinigung in Auftrag 
gegeben worden ist. Jeder in diesem Hausa weiss, dass die 
Schweizerische Bankiervereinigung sicher keinen Gutach• 
ter gesucht hat, der ihr die Zustimmung zu dieser Verrech
nungssteuer nachweisen würde. Es ist also ein sogenann
tes Parteigutachten. Daher können wir darauf verzichten, 
diesen Böckli auch noch zum Gärtner machen zu wollen. 
Wir sind also der Meinung, man sollte Eintreten beschlies• 
sen. Dieses Ja stimmt praktisch mit allen Wahlprogrammen 
der in diesem Saal vertretenen Parteien überein. Oder dür
fen wir fragen, welche Partei eigentlich gegen· Steuerge
rechtigkeit ist? Diese Partei möchten wir auffordern, das bei 
den nächsten Wahlen doch bitte ganz deutlich zu deklarie
ren und dann die Wahlprogramme etwas abzuändern. 
Unsere Fraktion ist einstimmig für Eintreten auf den 
Beschluss des Bundesrates. 

M. Bonnard: L'impöt propose a pour but premier d'appor
ter a la Confederation des ressources supplementaires. Au 
vu de la situation financiere de la Confederation, ca but est 
legitime. La groupe liberal est, lui aussi, favorable, non seu
lement a une politique de stricte economie, mais · aussi a la 
recherche de recettes nouvelles. 
Cependant, a la difference des autres groupes representes 
aux Chambres federales, il considere qua ces recettes doi• 
vent provenir d'un reamenagement de l'impöt federal indi
rect et non pas d'impöts d'un type nouveau. 
En ca qui concerne l'impöt qui nous est propose, deux 
questions se posent, la constitutionnalite d'un.e part, 
l'opportunite de l'autre. Pour ca qui est de la constitution
nalite, le point central et determinant du debat est la ques
tion de la nature de l'impöt: s'agit-il principalement d'un 
impöt de garantie, destine a lutter. contre la fraude fiscale, 
ou s'agit-il d'un impöt de l'application duquel le constituant 
attend non seulement un effet de garantle, mais aussi des 
recettes fiscales interessantes. La lettre des textes consti
tutionnels ne permet pas de trancher la question de fac;:on 
süre. La systematique des textes ne fournit pas non plus 
d'arguments vraiment determinants. II an va autrement, 
croyons-nous, de l'histoire de l'impöt anticipe. A l'origine, 
et probablement jusque dans les annees 1970, l'impöt anti
cipe avait bei et bien pour but de lutter contre la fraude fis
cale, las recettes qui an decoulaient malgre tout inevitable• 
ment n'etaient pas le but premier de l'impöt. 
Depuis les annees 1975, la situation s'est modifiee. En 
1975, nous avons augmente le taux de l'ICHA de 30 a 35 
pour cent. A cette occasion, le Conseil federal a justifie sa 
proposition par la necessite d'apporter a la Confederation 
des recettes nouveUes. Las Chambres ont expressement 
admis ce but. Elles ont confirme leur• position en 1978. Dans 
las proces-verbaux des discussions du Conseil national et 
du Conseil des Etats, qua j'ai relus, je n'ai rien trouve sur le 
fait qu'il serait contraire a la constitution de demander des 
recettes supplementaires par le biais de l'impöt anticipe. 
L'histoire recente de l'impöt anticipe montre donc qua le 
contenu .et las buts de cet impöt tendent a se modifier. 
Apres ce qua nous avons clairement admis an 1975 et en 
1978, je ne vois guere comment nous pourrions, 
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aujourd'hui, sans nous dejuger, dire que l'impöt propose 
est contraire a la constitution. 
Sur le plan de l'opportunite, j'eprouve, an revanche, de 
serleux· doutes. Les recettes decoulant de l'impot seraient 
soumises a de grandes fluctuations. Les montants des 
avoirs fiduciaires peuvent varler - 55 millions, il y a trois ans, 
140 a 150 aujourd'hui. C'est donc une augmentation spec
taculaire, mais ca pourrait ätre aussi la chute. Le taux des 
interets varle. II s'ensuit que le rendement de' l'impot serait 
aJeatoire et un tel phenomene est certainement un handl
cap pour la c;;orporation publique qui doit pouvoir etablir son 
budget sur des moyens dont eile connait a peu pres 
l'ampleur. C'est un premier element. mais il y en a un· 
second, qui a deja ete abondamment cite. c'est le pheno
meme du transfert des operatlons hors de Suisse. M. Stich, 
tout a !'heure •. a conteste le phenomene du transfert a 
l'etranger. il a notamment declara-qu'«il n'y aurait pas d'ava
sion a J'etranger». Neanmoins, j'ai cru percevoir dans son 
argumentation une contradiction. II nous a dit qu'il n'y aura 
pas d'evasion fiscale mais, an meme temps, il a precise qu'il 
fallait introduire cet impot pour freiner l'augmentation des 
avoirs ffduciaires. II s'ensuit inevitablement qu'au fond, il 
partage bien avec nous l'idee qu'une.evasion ffscale se pro
duira. Le phenomene parait certain. Ce qui l'est moins, 
c'est son ampleur. Las banques avancent le chiffre de SO 
pour cent, le Conseil federal· pretend qu'il sera plus faible. 
En fait, personne ne peut le dire avec precision. En 
revanche, on peut afflrmer avec certitude qu'il y aura un 
certain transfert·des operations a l'atranger et qua ca trans
fert aura deux consequences directes. Tout d'abord. il na 
taut pas- oublier qua les clients qui chargent des banques 
suisses de garer leurs avoirs ffduciaires, leur confient egale
ment d'autres operations bancaires. Or, an perdant la ges
tion des avoirs fiduciaires, las banques suisses perdront 
aussi las autres operatlons et le proftt qu'efles an tirant. 
Ensuite, las impöts directs de la Confederation. des can
tons et des communes seraient diminues. En 1980. sur les 
seules commissions encaissees pour des placements fidu
ciaires. nos banques ont paye 131 millions d'impöts, pour 
130 mtlliards de placements. SI l'on admet une diminution 
de ces placements de !'ordre de 30 pour cant, le produit 
des impöts dlrects serait reduit d'environ une quarantaine 
de milllons de francs et ces pertes ne sont pas negligea
bles. Dans la mesure ou alles concement specialement les 
cantons et les communes, alles ne seraient pas compen
sees par la part qua les cantons peuvent prendre a l'impöt 
anticipe. En definitive. les cantons et les communes 
seraient perdants dans l'operation. Or ils ont deja accompli, 
sur l'autel des finances federales. un certain nombre de 
sacrifices; il n'y a donc pas de raison pour qu'ils aillent plus 
loin pour le moment. 
L'impöt est aussi discutable parce qu'il contribuerait ä. 
conferer des avantages certains a d'autres places finan
cieres qui n'attendent qua le moment propice pour supplan
ter la place financiere suisse. Ces avantages resulteraient 
tres simplement du fait que nous serions moins concurren
tiels. Nous favorlserions aJors le developpement d'autres 
places au detriment de la nötre et nous n'y avons avidem
ment pas interet. En decidant de prelever un impöt, nous 
donnerions a nos concurrents qui n' an per9oivent point. un 
argument commercial de poids. II n'est pas certain qua cet 
argument serait contrebalance par la pretendue securite ou 
la discretlon traditionnelles du systeme bancaire suisse. En 
effet, d'autres pays ont comprls les avantages que repre
sente cette securite et ils se sont mis en mesure de l'assu
rer d'une maniere aussi efficace qua la Suisse. 
Enfln, je voudrais encpre repondre sur un point ä. nos colle
gues sociallstes. Ceux-ci nous declarent souvent - et je ne 
suis pas insensible a cet argument - que leurs militants 
sont impressionnes par las beneflces tres importants reali
ses par les banques et par les sommes enormes qu'efles 
manipulent. Or leurs militants ne comprennent pas pour
quoi la Confederation ne pourrait pas prelever un impöt 
supplementaire sur ces beneffces, ca qui contribuerait a 
reduire l'impasse financiere dans laquelle se trouvent enga-
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gees les finances federales. A cette preoccupation, nous 
donnons trois reponses: tout d'abord, le secteur bancaire 

•paie, contrairement a l'opinion de M. Hubacher tout a 
!'heure, tous les impöts- qua le systeme ffscal suisse permet 
d"exiger des autres branches economiques. II ne jouit. 
d'aucun prlvilege et le principe de l'egalite de traitement' qui 
est essential en matiere fiscate est respecte. si l'on com
pare l'imposition des baAques a..celle d'autres secteurs de 
l'economie. Ensuite. le produit des recettes ftscales prove
nant de l'ensemble du secteur bancaire est extremement 
eleve. En 1979, il s'est monte, dans le seul domaine des 
impöts directs. a plus d'un milliard et demi. C'est un chiffre 
qui est souvent ignore mais qui marlte d'etre soullgne. 
Enfin,. au lieu de regarder avec regret. ou avec envie, les 
resultats financiers des banques, je pretends qua nous 
devons nous en rejouir. lls attestent l'existence d'une 
branche economique saine. ils assurent des rentrees fts
cales substantielles, et la Confederatlon a le plus grand 
interet a ca que ces resultats se poursuivent. Elle ne doit 
donc prendre aucune mesure qui serait propre a las infiuen
cer negatiVement. L'impöt qui nous est propose aujourd'hui 
pourrait avoir ce resultat et c'est pourquoi le groupe liberal 
vous demande de te refuser et, par consequent. de ne pas 

. entrer an matiere, 

M. Ouboule: Je m·exprime au nom du groupe radical-demo
cratique et je puis vous dire qu'apres examen compiet de 
cette affaire, nous nous prononc,ons contre I' entree an 
matiere. Ce n'est pas une surprise, c'est une evidenca! 
A fin 1978, las Chambres avaient affectivement demande· 
par voie de motion au Conseil federal d'examiner la possibi
lite de proceder a une imposition supplementaire du sec
teur bancaire. Nous ne sommes pas entres dans le detail 
car il appartenait au.Conseil federal d'examiner plus avant le 
sens et la portee de cette motion. Celui-ci a fait son travail, 
mais nous constatons aujourd'hui qua le resultat auquel il 
est arrive n'ast pas heureux et qua nous risquons fort 
d'obtenir exactement le contraire de ca que nous recher
chions. C'est pour cette raison que notre groupe ne peut 
pas suivre le Conseil federal. 

Oepuis quelques annees. aJors qua le deffc1t de Ia Contede
ration atteint un cniffre diff!cilement supportable -
aujourd'hui nous sommes tous d'accord sur ce point -
nous constatons que las autorites. Conseil federal et Parla
ment, las partis politlques, les milieux economiques cher
chent a redonner a notre pays des finances saines et equili
brees. On a realise des economies. on cherche a an realiser 
encore, on a envisage divers types d'impöts, mais vous 
savez qua pour l'instant on ne peut pas dire que ca seit un 
succes et on n'est pas certain de trouver un aval populaire 
pour chacun de ces nouveaux impöts, ca qui nous pennet 
d'ailleurs ae mesurer ici l'inconvenient que constitue le rejet 
par le peuple du projet de TVA no 2. 
II faut donc trouver de nouvelles recettes et il parait normal 
de songer au secteur bancaire. Sur ca point. je voudrais 
reprendre ici ca qui a ete releve tout a !'heure par M. Bon
nard: nous enregistrons une contribution extremement 
rejouissante de la part de l'economie bancaire sur le plan 
ftscal, au benefice de la Confederation, des cantons et des 
communes. Nous nous an rejouissons, d'autant plus qua ca 
secteur bancaire pourrait vraisemblablement faire encore 
davantage, nous le reconnaissons volontiers. Mais il y a la 
maniere de le faire, la maniere de trouver le chemin; or il se 
trouve que l'on s'est trampe de porte et que, malheureuse
ment. on s·est adresse, non pas aux banques alles-memes. 
mais aux clients de ces banques qui sont etrangers dans 
leur grande majorite. Un rapport foumi par !'Administration 
federale des contributions etabli a fin avril 1981, donc tout 
recemment, sur cas avoirs fiduciaires revele qua si teur 
montant atteint, a la fln decembre 1980, 130 milliards, ces 
fonds proviennent d'etrangers a raison de 81 pour cent, 
qua les placements sont effectues a l'atranger a raison de 
99 pour cent, et que le franc suisse n'est utilise qu'a raison 
de 13 pour cent. 
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Ce secteur bancaire doit donc. ä notre avis,' ätre considere 
differemment, et puisqu'on er:i parle cet apres-midi, je vou
drais relever tout de mäme ici une prestation assez excep
tionnelle de ces banques. Cela s'est passe hier ä Geneve, ä 
propos de la SSIH. Je ne sais pas si on en parlera tout ä 
l'heure, moi j'en parle car je trouve que c'est assez remar
quable, sui- le plan de l'economie liberale. Nous sommes 
vraisemblablement le seul pays au monde a pouvoir faire ce 
genre de gaste. Meme aux Etats-Unis, qui sont tout de 
mäme un pays capitaliste, lorsque la socil~te Chrysler s'est 
trouvee en difficulte, il y a plus d'une annee, et qu'elle avait 
besoin d'un milliard et demi de dollars, on ne s'est pas 
adresse· aux grandes banques americaines mais. bien au 
gouvemement Chez nous, il y a ce gaste des grandes ban
ques, 300 milllons. Bien entendu, dans les milieux de 
gauche on dira que leurs moyens leur permettent de le 
faire. Tant mieux, si elles ont ces moyensl II vaut mieux en 
effet que ces 300 milnons, qui permettent tout de meme de 
sauver las principales branches de l'industrie horlogere et 
quelques milliers d'emplois, proviennent de l'economie pri
vee plutöt que des poches publiques de M. Ritschard, 
conseiller federal. C'est rejouissant, et il faut ie mentionner. 

· Pour revenir au ~ujet qui nous interesse, nous devions en 
commission nous prononcer sur deux plans. En ce qui 
conceme le probleme de la constitutionnalite, j'avoue qua 
jene m'y etendrai guere, d'une part parce qu'on a constate 
en commission que le Conseil des Etats, lui, s'y etait beau
coup am~te et avait traite ce probleme de fa<;:on quasi 
exhaustive, d'autre part parce qua, je le reconnais volon
tiers, ce n'est pas. un argument de vouloir toujours faire du 
droit des. qu'il y a quelque chose d'important ä resoudre. 
Nous aurons peut-ätre demain l'occasion de reparier de 
ceci ä propos de la natlonalite de la femme mariee, ctomaine 
ou l'on veut absolument nous trouver une base constitu
tionnelle solide. 
Personnellement, je laisserai de cöte dans cette affaire le 
plan constitutionnel, la plupart de mes collegues radicaux 
estiment du raste qu'il' n'y a pas de base constitutionnelle; 
je dis quant ä moi qua le debat ne sert pas a grand--chose, 
car si vraiment on voulait que cet impöt se realise, on pour
rait trouver cette base constitutionnelle, on la fabriquerait; 
ce·serait un peu plus long mais ca serait possible. Le debat 
n'est donc pas tres important. 
Sur le plan de l'opportunite, en revanche, certains des inter
venants vous ont expose tout a l'heure tous las inconve
nients qui resulteraient de cette nouvelle imposition, puis 
qua l'on porterait prejudice au systame bancaire suisse. 
campte tenu de la concurrence extremement vive qui existe 
entre les places financiares internationales. On a parle du 
Luxembourg, de l'Angleterre; de New-York. Taute mesure 
flscale prise par la Suisse, dans ca sens, ne pourrait 
qu'encourager ces autres. pays a faire preuve de la plus 
grande generosite fiscale, notamment les pays europeens 
qui connaissent un regime socialiste. C'est le cas de 
l'Autriche. II y a quelque temps, a l'occasion d'une conf~
rence publique, M. Chevallaz, conseiller federal, a dit une 
chose· qua j'ai trouvee assez amusante. Parlant de la Suisse 
comme place financiere et des socialistes, il a eu cette bou
tade: «La Suisse, place financiere que contestent les socia
listes d'ici et que s'efforcent d'imiter les socialistes d'ail
leurs!» Cette formule est assez banne; je vous laisse le sein 
de reflechir a la substance qu'elle contient. 
Je pense qu'il est inutile de m'etendre davantage sur la pro
position qui nous est faite. On porterait atteinte aux etablis
sements financiers suisses qui, par le biais de ces place
ments fiduciaires, ont la possibilite d'etre presents sur les 
grands marches financiers internationaux. Si ce projet n'est 
pas adopte, on n'aura pas porte atteinte au principe de 
l'egalite devant la ioi. Nous savons qua les banques sont 
prätes a reprendre la discussion avec les pouvoirs publics 
· sur un mode d'imposition et sur les taux de cette imposi
tion. Une publlcation du Credlt Suisse, du mois dernier, le 
disaft. Cette question interesse au premier chef les cantons 
et les communes. Je le repete, je suis persuade qu'on pour
rait trouver tres facilement les quelques centaines de mil-
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llons qui font defaut, mais il faut se garder de recourir au 
moyen qui nous est propose. · 
Enfin deux mots au sujet de la proposition, tres habile, de 
M. Kaufmann, falte soit a titre principal soit a titre subsi
diaire. Vous proposez, Monsieur Kaufmann, que le Conseil 
federal puisse reduire, eventuellement supprimer l'impöt 
anticipe dans le cas ou un exode massif de fonds fidu
ciaires renorait cette mesure necessaire. Or l'impöt qu'on 
nous propose accuse deja un defaut: 'on n'est pas certain 
de la base constitutionnelle. Vous trouvez le moyen d'en 
ajouter un autre puisque vous faites dependre l'existence 
de cet impöt d'une condition suspensive relevant de 
l'appreciation du seul gouvernement. Autrement dit, on 
aurait institue sur une base constitutionnelle defaillante, un 
impöt qui n'existerait qua dans la mesure ou le Conseil fede
ral deciderait de son existence. La Parlament ne serait 
meme pas autorise a voter un tel impöt. C'est une aberra
tion ! Si cet impöt doit exister, il doit ätre le fait du Parla
ment; c'est le pouvoir legislatif qui decide d'un nouveau 
type d'impöt. 
J'en ai assez dit pour l'instant. Comme M. Hubacher, je 
trouve que le debat est excellent. Je me reserve donc de 
reprendre la parole si jamais des divergences de vues 
devaient surgir entre nous. (Hilarite) 

M. Melzoz: La secteur bancaire connait le confort des. 
situations acquises. II s'y installe et c'est bierr comprehensi
ble, sinon justifie. II affiche, au surplus, une sante de fer qui 
lui permet de franchir, sans dommage, toutes les tempetes. 
II an a ete ainsi notamment au lendemain du premier choc 
petrolier de 1973. Je m'en rejouis et souhaite qu'il puisse an 
ätre de meme ä l'avenir. La prosperite qu'il afftche si osten
siblement au travers de beneflces chaque annee plus abon
dants ne l'empeche pas de crier au loup lorsque le Conseil 
federaJ·presente son projet d'impöt anticipe. Je dis qu'il y a 
quelque impudeur a tirer ainsi la sonnette d'alarme lorsque 
l'on sait qua cette mesure fiscale ne frappera pas les ban
ques dans leur substance economique mais que seule leur 
clientele en fera les frais, dans une tres modeste mesure, il 
convient de le souligner. A M. Bonnard, je dirai que nous 
n'avons jamais pretendu que les banques beneficiaient de 
privileges fiscaux. Je le repete, en l'occurrence, ce sont 
leurs ctients qui jouissent d'un regime de faveur. Je vou
drais aussi rassurer M. Duboule, qui souligne la prestation 
des banques en faveur de la SSIH, en lui disant que las ban
ques continueront d'accumuler des benefices substantiels 
qui leur permettront, demain comme aujourd'hui, de venir 
en aide aux secteurs defaillants de notre economie. 
Je dis qu'il est abusif de pretendre qua les capitaux en 
quete de placements remunerateurs deserteraient la placa 
financiere suisse pour frequenter des filieres etrangeres 
dont las passeurs se~aient moins äpres au gain. Cet argu
ment qu:avancent les adversaires du projet n'est pas 
i;erieux. La Banque nationale suisse n'y attache d'ailleurs 
aucune valeur. L'anonymat et le secret bancaire que nous 
garantissons aux interesses jouent un röle bien plus decisif 
dans le choix de la place financiere que le prelevement d'un 
modeste impöt de 5 pour cent. D'autre part, on voit mal 
pourquoi il se justifierait de continuer a privilegier le transit 
de capitaux alors qua celui des autos, par exemple, · serait, 
lui, soumis au paiement d'une vignette. Je n'oublie pas. 
enfin, et je vous le rappelle, que d'enormes capitaux ont 
choisi, il y a quelques annees, la securite de nos coffres 
contre la mise en campte d'un interet negatif qui s'elevait, a 
certains moments, a plusieurs dizaines de ·pour-cent. Com
ment ferez-vous comprendre aux possesseurs de 
modestes livrets d'epargne qu'il est convenable et neces
saire de percevofr un impöt anticipe de 35 pour cent sur les 
minables revenus, inferieurs au taux d'inflation., qu'ils an 
retirent? Comment ferez-vous comprendre au peuple 
suisse qu'il doit accepter une augmentation de la fiscalite 
indirecte dans le cadre du nouveau regime financier? Com
ment ferez-vous comprendre aux citoyens de ce pays que 
le moment n'est pas encore venu de signifier aux grandes 
banques d'affaires les limites de leur pouvoir? Comment 



Loi sur l'impöt anticipe 

ferez-vous comprendre tout cala aux petits et moyens 
contribuables de notre pays. a !'heure ou l'on decide de 
mainteriir les privileges flscaux dont benencient non pas les 
banques, mais les detenteurs de gros capitaux, las specula
teurs interriationaux. les multinationales qui, vous vous an 
doutez; travaillent avec un art consomme sur le marche des 
placaments flduciaires? 
II y a une indecence a tenir un tel discours, quelques ris
ques politfques aussi a persister dans une attftude negative, 
car ca probleme est politique au premier chef. II s'insere 
dans le vaste ensemble, aux multiples facettes. qua consti
tue notre regime flnancier. Ce qui est an cause aujourd'hui, 
ca n'est pas tant le sort de ceux qui supporteront le poids 
du nouvel impöt qu'une certaine maniere de concevoir 
l'assainissement des flnances federaies. Et au-delä. ca qui 
est aussi an questlon, c'est la capacite de notre Etat federal 
a rempllr les täches essentielles qui sont les siennes. Dans 
cette perspective, et an depit des propos tenus par M. Fei
genwinter, je voudrais esperer qua les deputes du PDC, de 
qui depend an definitive la decision d'entree an mattere. 
retrouvent, a cette heure-cj. l'rnteret qu'ils avaient un ins
tant manifeste, il y a quelques mois, pour l'impositfon de 
certaines activites bancaires. 
II n'est pas trop tard pour rectifier le tir, pour ne pas obliger 
la Contederation a reduire encore ses prestatlons dans las 
domaines de la vie .sociaie, economique et culturelle, qui 
vous tiennent a cceur comme a nous. 
Je tarmine en rappelant qua les socialistes ont fait des 
concessions importantes lors de la d!scussion sur le nou
veau regime flnancier. Je constate, apres avoir entendu les 
porte-parofe des groupes, qua la portee politfque da ce 
gaste n'a pas ete pieinement mesuräe et appreciee. Je 
veux cependant esperer qu'il sa trouvara. dans catta salle. 
une majorita pourvoter ca pr.ojet qui n'est pas ceiui du Part! 
socialiste mais bien calui du Conseil federai. 

Meier Kaspar: Die Bundesversammlung hat wegen Fehlens 
der Verfassungsgerichtsbarkeit unter anderem auch die 
verantwortungsvolle Aufgabe, die Gesetze daraufhin zu 
prüfen, ob sie verfassungskonform sind. Was ich heute in 
dieser Beziehung gehört habe. betrübt mein juristisches 
Gewissen: Man könne• die Verfassungsmässigkeit- sowohl 
bejahen wie auch verneinen. So einfach ist das unter 
Rechtskundigen! Leider ist es in der kurzen Zeit von fünf 
Minuten nicht möglich, diese wichtige Rechtsfrage auch nur 
rudimentär zu behandeln. Offenbar nach dem Grundsatz 
«Oer Zweck heiligt die Mittel• scheint es, dass die Beftir
worter der Steuer auch deren Verfassungsmässigkeit beja
hen und die Gegner die Verfassungsmässigkeit verneinen. 
Diese Zweckjuristerei ist zu bedauern. Aber bis jetzt habe 
ich aus allen Voten festgestellt, dass sie hier vorherrscht. 
Persönlich habe ich die Meinung: Wenn die Steuer eine 
echte Verrechnungssteuer wäre, dann könnte ihre Verfas
sungsmässigkeit kaum bestritten werden. So wie sie uns 
aber vorgeschlagen und so wie sie sich auswirken wird und 
auch entsprechend dem Zweck, nämlich dem Bund mehr 
Mittel zu verschaffen, ist sie meines Erachtens eine Kapital
ertragssteuer und keine Verrechnungssteuer. Für eine 
Kapitalertragssteuer fehlt die varfassungsmässige Grund
lage. Diese wenigen Worte zur Vertassungsmässigkeit 
erachte ich als wichtiger als verschiedene Voten pro und 
contra. denn wir haben hier immerhin einen Eid auf die Ver
fassung geschworen und sollen auch sehen, dass die Ver
fassung eingehalten wird. 
Nun noch zur Frage dar Steuer selber: Ich habe mir die 
Frage gestellt. ob es sich eigentlich um eine Strafsteuer 
handelt. Der Zins, den der Kunde auf ausländischen Treu
handanlagen erhält. ist ein ausländischer Bankzins. Mit sei
ner Besteuerung würde eine international einmalige Situa
tion geschaffen. Die Steuer ist - international gesehen - ein 
Unikum: sie existiert nämlich nirgends und wird hoffentlich 
auch bei uns nicht zum Existieren kommen. Ich habe die 
Frage gestellt. ob es sich um eine Strafsteuer gegenüber 
den Banken handelt. Warum diese Frage? Weil es sich doch 
um eine typische Sondersteuer handelt. Man meint die Ban-
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ken und trifft die Kunden. Man schlägt den Sack und meint 
den Esel. 
Dies führt nun zur Frage, ob gegenüber den Banken über
haupt eine Sondersteuer gerechtfertigt ist. Ich möchte 
hierzu lediglich wieder einmal in Erinnerung rufen, was die 
Banken bereits heute an Steuern leisten. Sie leisten Steu
ern auf ihrem Vermögen, auf ihrem Einkommen: sie leisten 
Steuern durch ihre 70 000 Funktionäre, und sie leisten 
nochmals Steuern - in einer Art Doppelbesteuerung - auf 
den Erträgen, die die Aktionäre, also die Eigentümer der 
Banken, erhalten. 
Insgesamt machen diese Steuern 1,5 Miiliardan Franken pro 
Jahr aus, oder ungefähr einen Fünftel aller Steuern, die von 
juristischen Personen bezahlt werden. Die Banken haben 
uns dargelegt, dass mit dieser Steuer die grosse Gefahr der 
Abwanderung dar Treuhandgelder ins Ausland besteht. 
Wollen wir wirklich. dass diese gute Henne, die goldene Eier 
legt, nun geschlachtet oder wenigstens teilweise 
geschlachtet wird? Gemeinden und Kantone, aber auch der 
Bund sind doch froh, wenn die Banken in der Lage sind. 
weiterhin in gleichen Ausmass ihre Steuern zu entrichten. 
Noch ein Letztes. Es wurde hier und es wird bei dieser 
Bankensteuer immer dar Eindruck erweckt, es gehe einfach 
um ein paar Grossbanken, die betroffen werden. Nun 
möchte ich der Richtigkeit halber doch feststellen, dass 
auch die Kantonalbanken, die Privatbanken und sogar die 
Regionalbanken. Treuhandgelder vermitteln. Wenn wir diese 
Banken schädigen. dann treffen wir also auch die Kantone 
und die Gemeinden, dle weniger Steuereinnahmen haben 
werden. Ich glaube deshalb, Ihnen mit Überzeugung bean
tragen zu dürfen, dem Nichteintretensantrag der Kommis
sionsmehrheit zuzustimmen. 

La president: De tres nombreux cotlegues - ainsi qua les 
joumalistes - s'inquietent beaucoup et se demandent si 
nous alions votar a l'appel nominal ca soir. S'il n'y a. pas 
d'autres propositions, je vous suggere de passer a ca vote 
demain a 1 o heures. 
Cependant, si vous etes d'accord, nous alions terminer la 
discussion ca soir et entendre encore le representant du 
Conseil federal. 

Sundl: Vorerst darf ich daran erinnern. dass die Frage der 
Besteuerung von Treuhandgeldern erstmals im Januar 1978 
im Nationalrat erörtert wurde. und zwar aufgrund einer 
Motion der sozialdemokratischen Fraktion, die ich damals 
vertreten durfte; das Anliegen wurde als Postulat entgegen
genommen. Wie die Sache weiter verlief. ist bekannt. Eine 
Bankkundensteuer figuriert schliesslich sogar in den Regie
rungsrichtlinien des. Bundesrates. und diese Richtlir1ien 
wurden - mit Ausnahme der Liberalen - vom Parlament gut
geheissen. 
Wenn wir heute die Unterstellung der Treuhandsparte der 
Banken unter die Verrechnungssteuer mit aller Entschie
denheit fordern, so hat dies absolut nichts zu tun mit Ban
kenfeindlichkeit. Es hat aber etwas damit zu tun, dass die 
grössten Geldinstitute des Landes, denen es gut ging, als 
die Industrie unseres Landes in der Rezession steckte, und 
denen es heute sehr gut geht, einen zusätzlichen Obuius an 
unseren Staat entrichten, an den Staat, der die günstigen 
Rahmenbedingungen für ihr Gedeihen geschaffen hat, der 
sich aber heute in einer bedenklichen finanziellen Situation 
befindet. 
Die Treuhandgeschäfte der Schweizer Banken konnten sich 
bei uns dank der politischen Stabilität unseres Landes und 
dank unserem einzigartig gestalteten Bankgeheimnis so 
sehr entfalten. Sie kamen erst in den frühen sechziger Jah
ren auf. Noch 1966 verbuchten die Banken erst 8,5 Milliar
den Treuhandverbindlichkeiten, 1977 waren es 56 Milliar
den, und heute sind es - wie wir gehört haben - 157 Milliar
den. Sie machten 1978 16 Prozent, heute aber bald 30 Pro
zent der ordentlichen Bilanzsumme der Banken aus. 
Es ist nun noch nötig, ein paar Worte über den Charakter 
der Treuhandgeschäfte zu sagen. Hier lohnt sich ein Blick in 
die einschlägige Literatur. Robert Pfund sagt in seinem 
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umfassenden Werk über «Das Schweizerische Steuerwe
sen» dazu wörtlich, es sei bald offenkundig geworden, 
«dass mit Hilfe fiktiver oder sachwidriger Treuhandverhält
nisse Steuern umgangen werden sollten». In seiner Zürcher 
Dissertation über das «Treuhandverhältnis im Steuerrecht» 
stellte Thomas Brunner fest, dass der Fiduziant die Geheim
haltung seiner Person wünscht. «Die Verbergungsfunktion 
des Treuhandverhälnisses», wird hier aufgeführt, «kann den 
Fiduzianten in Versuchung bringen, in traudem legis zu 
handeln ... nach dem Erfolg der Umgehung unterscheidet 
man: erlaubte und uner:taubte, versuchte und erfolgreiche 
Gesetzesumgehungen. Gerade zur Steuerumgehung wird 
oft versucht, die Hilfe einer fiduziarischen Konstruktion in 
Anspruch zu nehmen.» 
Das sind klare Worte. Es ist offensichtlich, dass für die Kun
den das Geschäft aus Gründen der Steuerumgehung so 
attraktiv ist. Selbst ein Grossbankgeneraldirektor gestand 
solches ein, als er letztes Jahr in einem Interview in der 
«Bilanz» auf die Frage «Handelt es sich dabei um Fluchtgel
der?•• die etwas unsichere Antwort erteilte: «Sicher zu 
einem weit kleineren Teil, als landläufig angenommen wird.» 
Über die wahren Ausmasse von Kapitalflucht und Steuer
hinterziehung kann man leider bloss spekulieren. 
Wenn im übrigen selbst aus dem Munda eines anderen 
Fachmannes auf diesem Gebiet gesagt wurde, das Treu-

. handgeschäft sei so anonym, dass ein Kapital- und Steuer
flüchtling im Extremfall sich selbst unbekannterweise ein 
«gewaschenes» Darlehen gewähren könne, muss dieses 
wuchernde Treuhandgeschät einem aufrichtigen Parlamen
tarier ein Greuel sein! 
Tun wir jetzt nichts, so steigen die Kapitalien der Treuhand
sparte wohl rasant weiter an. Nicht allein die Grossbanken 
widmen sich nun diesem Geschäft, sondern auch ein 
ansehnlicher Kreis mittlerer Institute. Die Zuwanderung 
fremden Kapitals dürfte verstärkt vor sich gehen, nachdem 
vor kurzem England eine Bankgewinnsteuer eingeführt hat, 
die aus einer einmaligen Erhebung den Betrag von 1,6 Mil
liarden für den Staat einbringt. Ich will hier nicht weiter auf 
Steuern eingehen, die Österreich und England neuerdings 
eingeführt haben. Es stimmt nicht ganz, was einige Vorred
ner gesagt haben, dass in Österreich demnächst auch eine 
Verrechnungssteuer eingeführt werden soll. 
Eine Verrechnungssteuer von lediglich 5 Prozent auf Treu
handerträgen, wie es die Minderheit verlangt, ist zumutbar 
und führt keineswegs zu einem Zusammenbruch dieser 
Bankdienste. Ich bitte Sie sehr, der Minderheit zuzustim
men und damit auf die Vorlage einzutreten. 

Rüegg: Wir sind von der Verwaltung sehr eingehend doku
mentiert worden und haben uns vergewissern können, dass 
es sich der Ständerat mit seinem Entscheid nicht leicht 
gemacht hat, auf die Vorlage nicht einzutreten. 
Ich möchte mich im Rahmen dieser Debatte nur zu einem 
Thema äussern, das meines Erachtens aber für unseren 
Entscheid von ausschlaggebender Bedeutung ist, nämlich 
zur Konkurrenzierung der Schweiz durch ausländische 
Finanzplätze. Herr Duboule hat es schon etwas angedeutet, 
und ich möchte es noch verdeutlichen. Es ist sehr eigenar
tig und zugleich gefährlich, dass bei uns eine zu anderen 
westlichen Industrieländern geradezu gegenläufige Bewe
gung in Gang gekommen ist. 
Während wir im Begriffe sind, Massnahmen zu ergreifen, 
um die steuerliche Belastung der Banken zu verstärken und 
während mit der SP-Bankeninitiative versucht wird, den 
Banken weitere Hindernisse für ihre Geschäftstätigkeit in 
den Weg zu legen, sind ausländische Finanzplätze daran, 
steuerliche Hemmnisse abzubauen und auch den Geheim
nisschutz der Banken zu erweitern. So hat beispielsweise 
Luxemburg die seinerzeitige Quellensteuer auf Bankzinsen 
und die Mehrwertsteuer auf dem Goldhandel abgeschafft. 
Interessant mag auch der Hinweis sein, dass der «Vreneli
handel» heute wegen der Unterstellung des Goldhandels 
unter die Warenumsatzsteuer praktisch zum überwiegen
den· Teil in Luxemburg abgewickelt wird. 

In welcher Beziehung die diesbezüglichen Bemühungen 
laufen, wird auch dadurch illustriert, dass beispielsweise 
der luxemburgische Stahlkonzern Arbed sich ernsthaft mit 
dem Gedanken befasst, eine Goldraffinerie zu errichten. 
Auf dem Finanzplatz New York werden per 1. Oktober die 
sogenannten «International banking facilities» in Kraft tre
ten. Dabei handelt es sich um Erleichterungen in der 
Besteuerung der Erträge der Banken auf Auslandgeschäf
ten mit dem Ziel, Geschäfte von USA~Banken, die bisher 
über ausländische Finanzplätze abgewickelt wurden, wieder 
nach New York zurückzuholen. Damit wird illustriert, dass 
im internationalen Bankengeschäft der harte Wind der Kon
kurrenz weht und ausländische Finanzplätze noch so froh 
wären, von Fehlern der schweizerischen Steuergesetzge
bung zu profitieren. 
Man- müsste sich überhaupt fragen, ob es nicht besser 
wäre, gezielte Überlegungen darüber anzustellen, beste
hende steuerliche Hemmnisse abzubauen, um Geschäfte 
der Schweizer Banken, die sich heute aus steuerlichen 
Gründen im Ausland abwickeln, in die Schweiz zurückzuho
len. Letztendlich würde davon auch der Fiskus profitieren, 
während heute die entsprechenden Erträge in Luxemburg, 
London und New York anfallen und dort versteuert werden. 
Derzeit ist die Situation so, dass in steigendem Masse 
Gewinne des Schweizerfranken im Ausland erzielt werden 
und davon der ausländische Fiskus auch profitiert. Derar
tige Möglichkeiten zur Repatriierung von Geschäften der 
Schweizer Banken im Ausland bestünden beispielsweise im 
Sektor des sogenannten Geldmarktpapieres in Fremdwäh
rungen, sogenannten «Certificates of deposit» und so wei
ter, von denen wegen· des Umsatzstempels und der Ver
rechnungssteuer sich heute kein einziges solches Geschäft 
in der Schweiz abwickelt, während Milliardenbeträge auf 
den Finanzplätzen London und New York abgewickelt wer
den. 
Ich bin also der Meinung, dass wir uns das Experiment 
einer Verrechnungssteuer auf Treuhandguthaben nicht lei
sten können, sondern dass wir alles tun müssten, um die 
Ertragslage der Wirtschaft zu steigern, und zu dieser Wirt
schaft gehören auch unsere Banken. Man sollte einmal auf
hören, die Banken ständig zu verteufeln. Sie haben während 
der Rezession den Beweis erbracht, dass sie willens und 
fähig sind, der Exportindustrie tatkräftig unter die Arme zu 
greifen, und sie haben zudem bewiesen, dass sie willens 
sind, im Interesse der gesamten Volkswirtschaft Arbeits
plätze zu erhalten. · 
Aus diesem Grunde bitte ich, auf die Vortage nicht einzutre
ten, und ich möchte noch zwei, drei Bemerkungen zum 
Antrag von Herrn Kaufmann machen. 
In der grossen erweiterten Finanzkommission, die die 
2. Finanzvorlage zu behandeln hatte, lag die ganze Palette 
der Möglichkeiten für die B11nkenbesteuerung vor und von 
allen Möglichkeiten - Depotsteuer, Verrechnungssteuer auf 
Schweizerfranken, Anleihen ausländischer Schuldner - ist 
nur diese Verre.chnungssteuer auf Treuhandanlagen übrig
geblieben. Sie ist aber nicht als adäquate Steuer von der 
Nationalbank bezeichnet worden, sondern als am wenig
sten schlechte Steuer. Das geht aus den Protokollen des 
Ständerates ganz eindeutig hervor, und im übrigen hat dann 
die ständerätliche Kommission unter Kenntnis aller Fakten 
diese Steuern nochmals gründlich und eingehend geprüft 
und aufgrund dieser Prüfung diesen Nichteintretensbe
schluss gefasst. 
Was Sie nun wollen - Herr Kaufmann -, ist mehr eine Verzö
gerungs- oder Verunsicherungstaktik. 

de Capltani: Ich möchte in meinem Votum zu Ausführun
gen der Herren Hubacher und Kaufmann kurz Stellung neh
men. Herr Hub'acher hat sein Votum ausklingen lassen mit 
dem Appell, man solle diese Verrechnungssteuer auf den 
Treuhandanlagen einführen, damit man endlich den Defrau
danten das Handwerk legen könne. Es gelte diese Defrau
danten zu bekämpfen. Ich weiss nicht, ob Herr Hubacher 
den Bericht des Bundesrates vom 15. Oktober 1980 nicht 
mehr ganz präsent hat. In diesem Bericht wird ja unter-
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sucht, ob die Erfassung der inländischen Gläubiger, also 
der schweizerischen Gläubiger, der Gläubiger, die der 
schweizerischen ordentlichen Steuerpflicht unterstehen. ob 
die Beschränkung auf diese Gläubiger sinnvoll wäre. Und 
der Bundesrat kommt ausdrücklich zum Schluss, dass die 
Erfassungsmethoden ausserordentlich kompliziert wären 
und dass sogar beim Ansatz von 35 Prozent Verrechnungs
steuer - das sagt der Bundesrat wörtlich - der Steuerertrag 
bedeutungslos wäre. Ich weiss nicht, wie eigentlich Herr 
Hubacher nun sagen kann, man müsse diese Steuer trotz
dem einführen und dann plötzlich würden die Millionen flies
sen. Wenn man die Steuer auf schweizerischen, inländi
schen Steuerpflichtigen anvisiert, so ist nichts zu holen, 
weil die· weit überwiegende Zahl Ausländer oder ausländi
sche Gesellschaften sind, die der schweizerischen Steuer
hoheit nicht unterstehen; Dieses Argument. Herr Hubacher, 
zieht also nicht. 
Herr Kaufmann hat die Gefahr der Treuhandgeschäfte für 
das schweizerische Bankwesen sehr drastisch dargestellt. 
In der Kommission hat das auch Herr Stich getan. Heute 
war dies bei ihm weniger der Fall. Als man Herrn Kaufmann 
sprechen hörte-, konnte· man Visionen bekommen und 
Schrecken verspüren. Sie müssen uns aber doch zugeben: 
Wenn es sich so verhalten würde, wie Sie sagen, dann wäre 
es gewiss nicht Aufgabe des Bundesrates, mit einer Spro
zentigen Verrechnungssteuer zu versuchen, hier Einfluss 
zu nehmen, und uns dann gleichzeitig zu sagen, wie das 
Herr Bundesrat Ritschard wieder tun wird, es gäbe keine 
Abwanderung, d. h. die Geschäfte würden nicht gebremst. 
Dann wäre es Aufgabe der Bankenkommission und des 
Bundesrates, auf dem Verordnungswege zum Bankenge
setz allfälligen Missbräuchen einen Riegel zu schieben, und 
nicht die Aufgabe eines solchen Steuererlasses. Das 
möchte ich hier deutlich unterstreichen. 
Zur Abwanderungsgefahr: Mit vielen Gesten ist heute 
gesagt worden, die Ausländer, um die es hier geht. würden 
ihre Gelder nicht aus der Schweiz abziehen. Ich lege Ihnen 
aus der Praxis eine kleine Rechnung vor, die Sie übrigens 
selber auch anstellen können: Die Kosten für einen Anleger 
verdreifachen sich nach Einführung dieser Steuer bei einem 
Anlagezins von 10 Prozent, und sie vervierfachen sich, 
wenn der Zins der Treuhandanlage 15 Prozent beträgt. Das 
ist im Dollar heute ohne weiteres möglich. Da soll mir nie
mand behaupten, dass das keine Rotte spiele. Das steht 
übrigens· auch in den Protokollen der Kommission. Ich bin 
überzeugt, dass man dem schweizerischen Bankwesen und· 
der schweizerischen Volkswirtschaft mittel- und langfristig 
mit der Einführung dieser Steuer einen schlechten Dienst 
erweisen würde. Was wären wir in der Schweiz, wenn wir für 
unser Finanzwesen nur auf die Grundlagen eines Sechsmii
llonenvolkes angewiesen wären? Dann müssten Sie bald 
feststellen, wie unser Wohlstand und unsere Lebensqualität 
gewaltig sinken würden. Man muss klar sehen, dass unsere 
reichliche Kapitalversorgung, die sowohl der öffentlichen 
Hand wie der gesamten Wirtschaft und damit dem gesam
ten Volke dient. nur dank eines gut ausgebauten, gut funk
tionierenden und international gespiesenen Finanzplatzes 
Schweiz möglich ist. Ich bitte Sie, den Experimenten. die 
hier versucht werden, entgegenzutreten. Ich bitte Sie auch, 
pragmatisch zu denken, und beantrage Ihnen deshalb 
Zustimmung zum Nichteintretensantrag. 

Schmid: Wie ein roter Faden zieht sich durch die Voten der
jenigen, die für Nichteintreten sind, die Gefahr des Exodus 
der bisher in der Schweiz getätigten Treuhandanlagen. Herr 
de Capitani hat sich gerade jetzt in dieser Richtung geäus
sert. Ich bestreite nicht, Herr de Capitani, dass für einen 
Ausländer, der die Verrechnungssteuer nicht zurückfordern 
kann, dadurch die Kosten für diese Anlage steigen. Aber 
Sie müssen auch sagen. Herr de Capitani, was diesen 
Kosten gegenübersteht. Ich will jetzt gar nicht von den Zin
sen sprechen. Sie haben selbst einen Zinssatz genannt, dec 
weit über das schweizerische Ausmass hinausgeht. Was 
die Treuhandanlage in unserem Land so attraktiv macht, 
sind doch die Eigentümlichkeiten, die unser Land kenn-
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zeichnen, nämlich die Rechtssicherheit, die verfassungs
mässige Garantie des privaten Eigentums, die stabilen poli
tischen Verhältnisse. das gesetzlich fixierte Bankgeheimnis, 
das weiter geht als, in allen andern mir bekannten Staaten. 
aber auch der hohe Stand des angewandten Wissens und 
Könnens der 75 000 Arbeitskräfte im schweizerischen 
Bankensektor. Meines Erachtens· sollen auch jene, die kein 
Rückforderungsrecht haben, weil sie sich nicht auf ein ein
schlägiges Doppelbesteuerungsabkommen berufen kön
nen, einen minimalen Beitrag an die hier geschilderte Infra
struktur unseres Landes leisten. Bund und Kantone sind in 
hohem Masse für diese Infrastruktur verantwortlich, wes
halb auch Ausländer, die von dieser Infrastruktur profitie
ren. einen kleinen Kostenbeitrag daran leisten sollen. 
Nun gibt es die Schweizer und diejenigen Ausländer, die 
sich. auf ein Doppelbesteuerungsabkommen berufen kön
nen. Diese Leute haben von einer Verrechnungssteuer auf 
Treuhandguthaben überhaupt nichts zu befürchten. Wenn 
sie ehrlich deklarieren. dann können sie ja diese Verrech
nungssteuer zurückfordern, d. h. sie wird ihnen mit dem 
geschuldeten Steuerbetrag verrechnet. Es gibt auch 
Schweizer, die von diesen Treuhandanlagen profitieren. 
Herr Kommissionspräsident Cantleni hat in seinem ausge
zei.chneten Referat sehr eindrücklich dargetan. dass etwa 
29 Milliarden von Inländern als Treuhandanlagen gehalten 
werden. Jeder von Ihnen, der ein Einfamilienhaus hat. das 
hypothekarisch nicht altzu stark belastet ist. kann eine 
zusätzliche Hypothek in der Grössenordnung von 100 000 
Franken zu den in der Schweiz üblichen Hypothekarzinssät
zen - 5 bis 5.5 Prozent - aufnehmen. In der «Neuen Zürcher 
Zeitung» können Sie, auf der Seite, wo auch die Devisen
kurse angegeben sind, nachschauen, wie gross die Zins
sätze auf den Euromärkten sind. Sie werden dort je nach 
Währung ganz unterschiedliche Zinssätze finden. Wenn Sie 
kein Währungsrisiko eingehen wollen, können Sie das Geld 
als Treuhandanlage auf dem Euro-Schweizerfrankenmarkt 
anlegenlassen. Dort wurde bis vor kurzem für eine Einjah
resanlage ein Zinssatz von 1 0 Prozent gezahlt. Bei einer 
Zinsdifferenz von 4 Prozent auf 100 000 Franken verdienen 
Sie. ohne auch nur eine Viertelstunde zu arbeiten, in einem 
Jahr 4000 Franken. In der Steuererklärung können Sie diese 
Hypothekarschuld erst noch von Ihrem Vermögen abzählen, 
und das steuerbare Einkommen vermindert sich um die 
Hypothekarzinse. Es soll mir doch keiner sagen, dass man 
davon nicht profitieren kann. Aus diesem Grund werde ich 
für den Minderheitsantrag Stich stimmen. 

Stucky: Meine Zweifel an der vorgeschlagenen Steuer 
betreffen die Vertassungsmässigkeit, die Systemgerechtig
keit und ihr finanzielles Ergebnis. 
Zur Verfassungsmässigkeit möchte ich mich nicht gross 
äussern. Ich kann nur soviel sagen, dass ganz offensichtlich 
die Steuerverwaltung die Bedenken, die in der Kommission 
geäussert wurden; weder schriftlich noch mündlich ausräu
men konnte. Ich frage mich bei dieser Sachlage einer 
umstrittenen Vertassungsmässigkeit, ob man dann die Ver
fassungskompetenz nicht restriktiv auslegen müsste, ob 
nicht im Grunde genommen bei Steuerkompetenzen gilt. 
was im Strafrecht gilt: im Zweifel für den Steuerzahler! 
Zur Systemgerechtigkeit: Es ist von Herrn Hubacher falsch 
dargestellt worden - ich glaube, er war's -. die National
bank habe dieser Steuer Z\Jgestimmt. Die Nationalbank hat 
erklären lassen - Sie können das im Protokoll des Stände
rates nachlesen -, dass sie die Aufgabe hatte, die am 
wenigsten schädliche Steuer unter den verschiedenen 
Varianten auszulesen. Es ist keineswegs so, dass sie diese 
Steuer empfiehlt. Das ist aber auch leicht einzusehen, wenn 
wir einmal untersuchen, wie diese Steuer im Vergleich zum 
internationalen Rahmen in unser Steuersystem passt. Sie 
stellt ein Unikum dar. Eine solche Steuer gibt es nirgends! 
Der Anknüpfungspunkt liegt ja nicht an der Quelle. der 
Anknüpfungspunkt ist eine Dienstleistung! Daraus kann 
sich eine doppelte Steuerlast ergeben. Ich verweise zum 
Beispiel darauf, dass in den USA Anlagen im Nichtbanken
sektor an der Quelle einer Versteuerung von 5 Prozent 
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unterliegen. Der Anleger müsste in .der Schweiz noch ein
mal soviel Steuern zahlen, d. h. ein zweites Mal 5 Prozent. 
Es ist nämlich in der Regel nicht so, wie es Herr Schmid 
gerade behauptet hat, dass der Ausländer diese Steuer 
zurückfordern kann. Das ist nur gerade unter fünf Doppel
besteuerungsabkommen möglich, mehr nicht! Die Schweiz 
wird deshalb, weil es sich hier um eine Sondersteuer han
delt, die international unbekannt ist, Mühe haben, diese 
Steuer in die Doppelbesteuerungsabkommen hineinzubrin
gen, weil der ausländische Partner mit Recht sagen kann: 
wir sehen zwar vor, bei der Quellensteuer eine Doppelbe
steuerung möglichst aufzuheben, aber nicht bei einer sol
chen Sondersteuer, bei der es sich um eine Art Dienstlei
stungssteuer handelt. 
Zum Dritten, zum fiskalischen Ergebnis, das von dieser 
Steuer erwartet wird: Man muss sich darüber klar sein, 
dass die betreffenden Anleger zu 80 Prozent Ausländer 
sind, übrigens sind die Schweizer Anleger hauptsächlich 
Institutionen und transnationale Gesellschaften, keines
wegs etwa Privatpersonen, wie das immer wieder im Hin
blick auf den Kleinsparer gesagt wird. Das ist falsch! Bei 
den Ausländern ist die Abwanderung nicht nur eine Gefahr, 
sondern Realität. Ich kann Ihnen aus unserem Kanton zwei 
Fälle nennen, wo Firmen abgewandert sind, schon dann, als 
das Projekt dieser Steuer nur auf den Tisch kam. Eine Firma 
ist nach Luxemburg gezogen, weil sie dort steuerlich 
wesentlich besser behandelt wird. Im übrigen kann ich auch 
sagen, dass nicht nur Luxemburg, sondern auch andere 
Staaten aktiv Werbung betreiben; um solche Gesellschaften 
zu domizßieren. Wir müssen uns also darüber klar sein, 
dass hier eine Abwanderung auf uns zukommen- und dass 
es zu entsprechenden Ausfällen kommen wird. Dieser Aus
fall wird sich nicht nur in weniger Kommissionserträgen für 
die Bank auswirken, oft sind es Kopplungsgeschäfte, Anla
gen von Treuhandgeldern zusammen mit Vermögensverwal
tung oder Exportfinanzierungen, zum Teil auch für Schwei
zer Güter. Es ist also weit mehr, was uns verloren gehen 
könnte als nur gerade die Kommission aus der Anlage von 
Treuhandg·eldern. Das sollte man sehr gut im Auge behal
ten. Deshalb haben die Finanzdirektoren der Kantone, als 
sie diese Steuern besprachen, einstimmig beschlossen. 
hier ein Nein zu sagen, weil nämlich im Endeffekt weniger 
grosse Steuern auf den reduzierten Gewinnen der Banken 
erhoben werden können. Die Kantone werden darunter lei
den müssen, der Bund hätte vielleicht eine fragwürdige 
Mehreinnahme. Ich empfehle Ihnen deshalb, auf die Vorlage 
nicht einzutreten. 

Frau Uchtenhagen: Ganz kurz zu zwei Punkten: 
Zur sachlichen Richtigkeit: Die Vertreter der· Banken und 
der Wirtschaft sprechen wieder vom Huhn, das goldene 
Eier legt und das man umbringen will. Ich muss sagen, dass 
dlese.s vielzitierte Huhn ein hinduistisches Huhn sein muss. 
Seitdem ich in diesem Rat bin, wird es nämlich ständig 
umgebracht, wird dann wieder zum Leben erweckt und legt 
weiterhin goldene Eier. 
Es wurde verschiedentlich gesagt, dass die Nationalbank 
diese Steuer als die am wenigsten schlechte bezeichnet. Es 
wird Herr Ehrsam im. Ständerat zitiert. ich möchte Ihnen 
daher einen Brief vorlesen, der am 14. Juli 1978 von Herrn 
Leutwiler unterschrieben wurde. Wenn man privat mit Herrn 
Leutwiler spricht, sagt er es noch sehr viel deutlicher. In 
diesem Brief heisst es: «Es stellt sich deshalb die Frage, ob 
die wesentlich tiefere Belastung dieser Zinserträge» - wir 
verlangten damals 10 Prozent - «zum Beispiel mit 5 Pro
zent, die Gefahr der Abwanderung nicht wesentlich vermin
dern würde. Dies dürfte letzten Endes davon abhängen, 
wieviel einem Ausländer (fast 90 Prozent der den Banken 
zufllessenden Treuhandgeldern stammen von Ausländern)» 
- heute ist der Anteil kleiner geworden - «der Schutz des 
schweizerischen Bankgeheimnisses und der Schweizer 
Flagge wert ist. Diese Frage lässt sich nicht im vornherein 
zuverlässig beantworten. Fest steht lediglich, dass das 
Abwanderungsrisiko auch bei einem niedrigen Steuersatz 
nicht gänzlich beseitigt wäre, : .... 
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Das ist die Frage, die auch Herr Schmid erwähnt hat. Die 
Anonymität unseres Bankensystems, die Sicherheit unse
res Staates sind eben Vorteile für viele Investoren, die unter 
Umständen wirklich mit 5 Prozent Verrechnungssteuer 
ohne weiteres abgegolten werden. Diese Vorteile entstehen 
durch unseren Staat: die Sicherheit, die Stabilität, aber 
auch die Infrastruktur unseres Staates; ich bin überzeugt, 
dass deswegen nicht eine grosse Abwanderung befürchtet 
werden muss. Vielleicht wird das Wachstum abgebremst. 
Die Vertreter der Nationalbank wären aber froh, wenn die 
Treuhandgeschäfte nicht weiterhin derart stark expandieren 
würden, denn letztlich ist dies strukturpolitisch gefährlich. 
Man kann da nicht damit argumentieren, dass bei den Treu
handanlagen die Banken nicht haftbar seien. Unter Umstän
den wären sie es eben trotzdem; und es gibt auch sei etwas 
wie eine moralische Haftung. Bei· plötzlich auftretenden 
Schwierigkeiten können bei dem Volumen, das wir heute 
bei den Treuhandanlagen haben, für unser Land ernsthafte 
Schwierigkeiten entstehen. 
Zur Frage der politischen Opportunität: Wir haben mit der 
Finanzvortage das eine Ziel erreicht, die Verlängerung; aber 
es ist uns nicht gelungen, die Bundesfinanzen zu sanieren. 
Wir wissen, dass als Folge der Inflation die Schere zwi
schen Ausgaben und Einnahmen sich wieder vergrössern 
wird. Das Defizit wird das nächste Jahr wieder auf 1,6, even
tuell sogar auf 1,8 Milliarden ansteigen. Wir alle wissen 
auch, dass man diesen Staat nicht nur mit Sparmassnah
men sanieren kann; theoretisch sind zwar alle mit Sonder
steuern einverstanden. Aber Herr Hofmann, immer wenn es 
dann konkret wird, ist es nicht diese Steuer, die man will. 
Dann möchte man lieber eine andere Steuer haben. Bei die
sem Stil können wir natürlich die Bundesfinanzen nie sanie
ren. Wir könnten die 400 Millionen, die diese Vorlage 
brächte, nun weiss Gott gebrauchen. Länder mit konserva
tiveren Regierungen als unsere erheben Sondersteuern auf 
Ölgewinnen und auf Bankensteuern, wenn die betreffenden 
Wirtschaftszweige es vertragen. 
Als wir Sozialdemokraten während der Rezession das 
anstehende Defizit in Kauf nahmen und sagten, dass man 
jetzt nicht sparen soll, sondern mit Arbeitsbeschaffungs
massnahmen den Schrumpfungsprozess nicht über das 
Anpassungsniveau·- das zum Beispiel in der Bauindustrie 
notwendig sei - hinausgehen lassen sollte, da wurden wir 
von bürgerlichen Kreisen vehement angegriffen. Das Ziel 
des ausgeglichenen Staatshaushaltes wurde als oberste 
Maxime gepredigt, alles andere sei unseriös. Obwohl 
damals das Defizit kaum inflationäre Wirkungen hätte haben 
können - wir bauten damals ständig Arbeitsplätze ab, weil 
die Nachfrage, zum Beispiel im Bausektor, zu klein war -, 
malte man den Teufel der Inflation an die Wand: Heute 
haben wir riesige Defizite, die tatsächlich inflationär wirken. 
Genau die gleichen Kreise scheinen aber diese Defizite in 
Kauf zu nehmen. Es sind auch die gleichen, die trotzdem 
weiterhin Forderungen an unseren Staat stellen. Ich mache 
Sie darauf aufmerksam, dass gerade die Militärausgaben 
und die Landwirtschaftsausgaben (infolge der Teuerung) im 
nächsten Jahr beträchtlich steigen werden. Wir möchten, 
dass diese Kreise nun auch einmal etwas dazu beitragen, 
diesen Staat zu sanieren. 
Nachdem Herr Leutwiler nun verschiedentlich zitiert wurde, 
möchte ich dies noch einmal tun. An der letzten Bankrats
sitzung hat er den anwesenden Politikern so ziemlich die 
Leviten gelesen, weil mit der Defizitwirtschaft die Politik der 
Nationalbank unterlaufen und die Inflation angeheizt wür
den. Herr Leutwiler hat wörtlich gesagt, dass die Inflations, 
rate kleiner und die Zinssätze niedriger sein könnten, wenn 
es Regierung und Parlament gelänge, die Defizite zu verrin
gern und den Bundeshaushalt zu sanieren. Ich weiss nicht. 
wieso nun plötzlich die Inflation, obwohl sie heute ein ech
tes Problem ist, keine Rolle mehr spielt. Ich bitte Sie, auf 
diese Vorlage einzutreten. 

Mme Jaggl: Juste une remarque en forme de rappel d'une 
decision prise· recemment dans cette salle, en forme 
d'appel aussi a la coherence. 



Loi sur l'impöt anticipe 

Tout au debut de cette session, c'etait au cours de la pre
miere saance. nous avons parle de l'impositlon des socie
tes cooperatives dans le cadre de l'examen de !'Initiative 
parlementaire de notre collegue Schär11. II n'a pas ate donna 
suite a cette initiative. mais la commission qui a ate chargee 
de l'examiner a propose une motion. que la majorite du 
Conseil national a ac:capte de transmattre au Conseil fede
ral. 
Or, cetta motion tend notamment a ca que les prestations 
an especes qui sont versees aux membres des coopera
tives a but lucrattt et a des tiers soient imposables, notam
ment par l'lntroductlon d'un impöt antlcipe a titre compen
satoire. En clair, cefa veut dlre que les prestations a but cul
turef et soc:ial versees par les grandes cooparatives en leur 
quallte de mecenes de ce temps seront soumises a un 
impöt antlc:ipe prefeve a titre de compensation. Ainsi. des 
excedents d'axploitatlon utillses par axampfe pour l'abais
sement du prix de billets de concert ou d'autras manifasta
tions culturelles. ou pour l'organisation de cours. ou pour 
l'ancouragement de jeunes artistes. seront soumis a l'impot 
anticlpe mais non pas. an revanche, si la propositlon de la 
majorite de la commission est acceptee. les 160 milliards 
de placements flduciaires. 
Sommairement dit, la cufture est bonne a taxer et le rande
ment des pfacements fiduciairas doit raster franc d'impöt. 
Mesdames et Messieurs, vous ne pouvaz pas accepter ce 
paradoxe. Vous ne pouvez pas l'envisager non plus. J'en 
appelle a votre coherence. Vous de la mälorite qui avez vote 
la motlon concemant las cooperatives et qui refuse.z: 
aujourd'hui d'entrer an mattere sur l'impöt anttcipe sur les 
avoirs flduciaires. vous ne pouvez pas assumer ce para
doxe. Comment l'expllqueriez-vous aux millions de porteurs 
de parts sociales, aux millions de cooperateurs de ce pays 
qui ne trequentent certes pas tous les concerts et les cours 
amargeant au budget culturef des grandes cooperatives 

.mais dont aucun, ä. coup sur. ne peut allgner le minimum de 
100 000 francs necessaires pour aborder le marc:he des 
pfacements fiduciaires? Au nom de la coherence, je vous 
demande d'entrer en matiere. 

Robbfanf: Un intervento in italiano. siccome Chiasso e 
Lugano sono i principali sportelli bancari dei clienti stranieri. 
Mais avant tout une observation an franc,:ais: •On ne peut 

· pas affirmer des l'abord et da fa<;:on peremptoire que les 
capitaux saront transteres a l'etranger», Georges-Andre 
Chevalla.z: dlxit, et non pas Willy Aitschard. Und auf Deutsch 

: · gesagt - ohne Schwarzmalerei, Kollege Barchi: ~Die· Ban
ken sind oft zu pessimistisch in dar Einschätzung dar Wir
kungen. Das hat sich gezeigt. als der Goldhandel der WUST 
unterstellt worden ist. Die Banken haben eine Abwande
rung des Goldhandels ins Ausland befürchtet. Doch die von 
Einzelbanken eingegangenen Steuereinnahmen sind heute 
schon so hoch wie im gesamten letzten Jahr» (Rudolf Bierl. 
Interview in uFinanz und Wirtschaft„ vom 31. Mai). 
Monsieur Hofmann. les investisseurs etrangers ne placent 
p'as laur argent dans las banques suisses qua pour des 
motffs da rendamant. Deja actuellament, iis pourraient 
obtenir an Amerique, an Angleterra et an Allamagn& des 
condltions plus interessantes. 
Monsieur Feigenwinter, ce sont la discretion, le prestlge, 
las services aux cllents et da nombreux autres avantagas 
qui rendent attractive la place financiere suisse. 
L'imposta sugll averl fiduciari non e solo un'opera.z:ione 
flscale, e avantutto un intervento politico, ~1·opportunite 
pofitique .. , dl cui ha parlato il collega Barchi. Ma l'opportu
nita politica difesa qui dai coflega Kaufmann, e non quella 
invocata dal suo collega Feigenwinter. Un'opportunita poli
tlca, collega Bonnard, ehe esige un si o un no, e non un 
~oui, neanmoins». Pertanto, il metro dl valuta.z:ione non deve 
essere contabile di tecnica fiscale. costituzionale o giuridi
sta. 1 parametrl dl valuta.z:ione devono essare politici. Blso
gna chiamare alla cassa i privilegiati. Non si pu6 mantenare 
l'esenzione per i ciienti stranieri dalle banche e nel frat
tempo tassare alla fonte i lavoratori stranieri, con un calcolo 
annuale perfino per gli stagionali. L'imposta. nella versione 
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dal Consiglio fedarale, combattendo la frode fiscale contri
buisce. a ridare credibilita e affidabilita alla pia.z:.z:a finanziarla 
svizzara. Smitlzzato, il segreto bancario sacralizzato o 
damonizzato, ehe mitl.z:.z:ato, in sense negative o positive, 
pregiudica i reali interessi svizzerl e la giusti.z:ia flscafe piu 
dai discorsi def 1 ° dl agosto, crea la coesione na.z:ionale. E 
i'imposta sugli interessi degli averi fiduciari a un fattore di 
coasione govemativa. Ubarali, radicali. democristiani, 
Unione democratica dl Cantro e sociallstl sono obbligati a 
govemare assieme. Obbligati dall'ordlnamento istltu.z:ionala, 
obbllgati dai rapporti di forza. obbtigatf dalle contingenze 
finanziarie, aconomiche e politiche; II vero parttto ehe conta. 
a l'abbiamo visto domenica. il partito ehe ci concorren.z:ta. e 
quelle dai delusi, dagli assenti, dei qualunquisti, il partito di 
chi non creda piu in noi - poiche prometttamo e non mante
niamo -, ii partlto di chi non vuol pagare le tasse e si arroca 
nella cassaforte dai privilegi. Ed e contro costoro, contro i 
veri menostatlstl e gli distabiliz.z:atori ehe dobbiamo combat
tere uniti in un fronte comune. dimostrando rigore non solo 
coi deboli, ma ancha nei contronti dai potent! e dai privile
giatt. Anche queste. collega da Capitani, e pragmatismo 
potitico. Ecco parche vi invito a votare l'entrata in materia, 
allineandomi con il Consiglio fedarale, con la Banca na.z:io
nale, con la Commissione dalle banche, invitando alla 
coesione chi crada nelfa politica dalla concordanza. 

Eisenring: Ich. bin selber im Bankengewerbe tätig und habe 
daher zu den von Ihnen aufgeworfenen Fragen vielleicht ein 
etwas differenzierteres Verhältnis. Ich bitte Sie. weder in 
dieser noch in dar anderen Richtung die Situation zu dra
matisieren. Was wir hier zu treffen haben. ist entweder ein 
politischer Entscheid, dar - wie ich so werten möchte - auf 
Eintreten gehen könnte, oder einen sachlichen Entscheid. 
Der sachliche Entscheid muss nein lauten. 
Dia Meinungen sind weitgehend gemacht. Bemerkenswert 
scheint mir aus. dieser politfschan Konzeption heraus zu 
sein, das&. Sie versuchen. einen vollen Konsens ?Wischen 
Bundesrat und Nationalbank zu konstruieren und diesen 
dem Pariamant wie der Öffentlichkeit zu verkaufen. Dieser 
Konsens besteht aber nicht. Mir ist das Protokoll der stän
darätlichen Kommission zugeschickt worden. Darin steht. 
dass Herr Dr. Ehrsam erklärt hat: .. O1e Nationalbank hatte 
die Aufgabe, die am wenigsten schädliche Steuer zu 
bezeichnen.» Sie hatte also nicht mehr die Wahl zu fragen, 
ob ja oder nein, sondern es ging um «die am wenigsten 
schädliche Steuer». Und nun beginnt die Sachfrage. näm
lich was nützt dem Land auf die Länge und nicht nur in dar 
politischen Kurzsicht? 
Zu den Tatsachen: Ich bitte Sie auf.zuhören. mit diesen Mil
liarden zu operieren. Wenn wir morgen wieder einen Dollar: 
kurs haben. wie wir ihn vor Jahresfrist hatten. dann bewegt 
sich das Geschäft plötzlich wieder um die 100-Milliardan
Grenze: dieses Geschäft wird ja auf Dollarbasis abgewik
keft. deshalb spielen die Wechselkurse eine grosse Rolle. 
Tatsache ist sodann, dass die Banken - es geht hier zwar 
um eine Bankenkundenbesteuerung - bei den letzten eid
genössischen Finanzvorlagen Vorleistungen erbracht 
haben: bei der vorletzten war es die Revision des Stempel
steuergesetzes und bei der letzten die Verankerung der 
Verrechnungssteuer auf 35 Prozent. Man kann nicht sagen. 
die Banken hatten nichts galeistet. 
Was aber tun sie? Sie vermitteln u. a. Gelder, die im Aus:. 
land sind, in ein anderes Ausland. Der Zins soll versteuert 
werden. Es ist noch niemandem eingefallen, die Welthan
dels- und Transithandelsfirmen, weil sie Waren von Indien 
nach Amerika vermitteln, zu belasten und etwa eine 
Umsatzsteuer auf diesen Positionen einzuführen! Ich 
glaube, dieser Vergleich muss in Berücksichtigung gezogen 
werden. 
Herr Bundesrat. die Frage ist nie geprüft worden, warum -
und man spricht von einem Ballon der Treuhandgelder -
das Treuhandgeschäft überhaupt anstanden ist. Warum ist 
das Treuhandgeschäft eine schweizerische Spezialität? 
Ganz einfach darum, weil wir in dar Schweiz das Instrument 
der Geldmarktpapiere ·aus Steuergründen nicht kennen. Wir 
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kennen dieses Instrument nicht, weil Geldmarktpapiere so 
besteuert würden, dass die Leute gar nicht in die Schweiz 
kommen warden. 
Ich möchte aus praktischen Erfahrungen darauf hinweisen: 
Die Treuhandgelder, die in der Schweiz liegen, sind in der 
Regel Bestandteil eines ganzen Paketes von Geschäftsbe
ziehungen. Da liegen gleichzeitig Wertschriften, liegt Bar
geld und auch Gold usw. Unter allen nteln profitiert die 
Schweiz. Die Gefahr besteht nicht allein, dass die Treu
handgelder ins Ausland gehen, sondern dass aus der Ver
einfachung der Geschäftsverhältnisse heraus die ganzen 
Pakete ins Ausland abwandern. 
Man kann bei der Staatsrechnung nicht immer damit hau
sieren, wir hätten eine Milliarde aufzubringen allein für die 
Zinsen. Meine Frage lautet heute daher vielmehr: Was tun 
wir eigentlich, um unseren Geld- und Kapitalmarkt so lei
stungsfähig zu erhalten, dass wir nicht in nächster Zeit bei 
Zinssätzen von 8 oder 9 oder 10 Prozent landen? Ich 
möchte dann die sozialpolitischen Auswirkungen beim 
Hypothekarzinsfuss sehen! 
ich bitte Sie, einen Sachentscheid zu treffen und diese. Vor
lage, wie es der Ständerat getan hat, abzulehnen. 

Schüle: Zusätzliche Millionen wären dem Bundesfinanz
haushalt und dem Finanzminister sicher zu gönnen. Doch 
niemand kann uns einen substantiellen Mehrertrag aus die
ser Bankkundensteuer garantieren. Ebenso gross ist die 
Gefahr, dass sich dieser Fischzug als volkswirtschaftlicher 
Bumerang erweisen könnte. 
Was diesem Projekt vor allem fehlt, ist eine überzeugende 
Legitimation des Fiskus, um bei den Treuhandgeldern über
haupt zuzugreifen. Ich sage bewusst: Legitimation: denn 
die Frage der Verfassungsmässigkeit ist nicht nur umstrit
ten; sondern zu eng und zu juristisch. Verlockend ist sicher 
das grosse Volumen. Nur weil hier eine unglaubliche, aber 
auch unsichere Substanz zusammengekommen ist, besteht 
für den Staat jedoch noch keine Rechtfertigung zur fiskali
schen Erfassung. Über 80 Prozent dieser Gelder stammen 
aus dem Ausland, werden dort wieder angelegt und auch 
besteuert. 
Wohin dieser Weg führen müsste, wollte man allein aus der 
Inanspruchnahme unserer Volkswirtschaft - hier der Dien
ste des Bankgewerbes - eine Steuerpflicht ableiten, ist 
kaum abzusehen. Mit ebensolchem Grund, mit ebensolcher 
Phantasie könnte Frau Uchtenhagen zum Beispiel auf den 
Gedanken einer Steuer auf allen Exportgütern kommen, da 
die ausländischen Abnehmer unserer Produkte nicht weni
ger von der Stabilität und Solidarität der Schweiz und unse
rer Wirtschaft profitieren. Oder: Wie wäre es mit einer Touri
stiksteuer, die am Tatbestand anknüpft, dass der ausländi
sche Tourist ja direkt die Vorzüge unseres Landes konsu
miert? Im Falle der Verrechnungssteuer auf Treuhandgel
dem ist der Bezug zur Schweiz wesentlich geringer. Die 
Schweizer Banken stellen zwar ihren Know-how und ihre 
Beziehungen zur Verfügung, aber das Risiko wird defini
tionsgemäss nicht übernommen; es müsste schon Fahrläs
sigkeit nachgewiesen sein. 
1981 dürften die Schweizer Banken Kommissionen von 
wahrscheinlich über 500 Millionen Franken aus diesem 
Geschäft kassieren, die direkt in den steuerbaren Gewinn 
einfliessen. Auf diese Weise kommt der Fiskus heute schon 
zu seinem. Anteil, ohne dass unsere Umwelt oder Infrastruk
tur belastet würde. Es muss wieder einmal festgehalten 
werden, dass eine florierende Wirtschaft die beste Grund
lage abgibt für genügend fliessende Steuereinnahmen. Alle 
Finanzptanakrobatik nützt nämlich gar nichts, wenn das 
Fundament, eine möglichst intakte und ertragskräftige Wirt
schaft, nicht gegeben ist. 
Ich bitte Sie darum, der Kommissionsmehrheit zu folgen, 
um eben nicht mit dem Rücken gegen die Zukunft zu 
gehen. 
Der Antrag Kaufmann ist sicher gut gemeint und kommt -
jedenfalls für mich - auch nicht überraschend. Doch bein
haltet er eine allzu grosse Portion Optimismus. Wenn eine 
starke Abwanderung der Treuhandgelder eintreten sollte, 
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will Herr Kaufmann die Steuer reduzieren oder aufheben. 
Dann aber ist es zu spät. 1958 hatten wlr im Kanton Schaff
hausen, auch unter der Flagge von angeblich mehr Steuer
gerechtigkeit, das sogenannte Holding-Privileg abgeschafft. 
Wenige Jahre später sind die Schaffhauser zurückgekrebst 
und haben die alte Regelung wieder eingeführt. Doch Herr 
Stucky und sein Kanton sind uns heute noch dankbar für 
das Steuersubstrat, das wir ihnen damals definitiv zugeführt 
haben. Eine Abwanderung in den Kanton Zug mag zu ver
schmerzen sein. Die Abwanderung ins Ausland mit einem 
solchen Experiment aber zu provozieren, käme einem 
volkswirtschaftlichen Unfug gleich. 

Gerwlg: ich blende zurück: Am 14. Dezember 1978 waren 
sich in der Annahme der Motion Cantieni alle einig. Herr 
Eisenring: Herr Ehrsam ist nicht Herr Leutwiler. Es waren 
sich einig die Freisinnigen dort hinten, Herr Hofmann dort 
rechts, der Bundesrat, die Nationalbank, die Bankenkom
mission und fast nicht zu vergessen ganz rechts auch Herr 
Feigenwinter, der mit dem ihm eigenen Charme nicht nur 
Herrn Kaufmann und seine Fraktion klassierte, sondern 
auch ,hier sprach, als wäre er Präsident des Gönnerklubs 
der Steuerhinterzieher,. Fritz Hofmann sein Vizepräsident 
und wir seine Vereinsmitglieder. Dabei hat sich seit 1978 
überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, die Schulden des 
Bundes haben trotz Sparen zugenommen, und die Treu
handgelder haben sich gigantisch verdreifacht. Aber der 
14. Dezember 1978 war eben vor den Wahlen, und damals 
war nichts konkret, und heute hat man Angst. 
Es geht - und ich wehre mich dagegen, wenn solches 
gesagt wird - auch nicht um die Erhaltung der 
70 000 Arbeitsplätze, Herr Hofmann; auch nicht um die Ver
teufelung der Banken und auch nicht um die Abwanderung 
des Geldes in das Ausland - Herr Kaufmann hat hier ja 
einen Riegel gestossen; das hätten die Herren Rüegg, 
Schüfe, de Capitani und Stucky auch merken müssen -. 
sondern doch einfach um gar nichts anderes, als dass es in 
diesem Rat vielleicht am Schluss dieses Abends eine Mehr
heit gibt - und das erfüllt mich mit Sorge -, denen Gross
bank-Grossklienten, die nicht versteuern, die hinterziehen, 
wichtiger sind als Bundesfinanzen, wichtiger und schüt
zenswerter als Steuergerechtigkeit, die - Herr Hubacher 
hat es gesagt, aber man muss es wiederholen - für die 
totale Steuerfreiheit einiger weniger sich einsetzen zu 
Lasten aller Kleinen, die siebenfach belastet werden. 
in diesem Saal musste ich mich für meinen Vorwurf ent
schuldigen, fast alle hier stünden massiv unter dem Druck 
der Banken. Sie erinnern sich, Herr Auer. So dumm bin ich 
heute nicht, diesen Vorwurf zu wiederholen. Aber ich hoffe, 
dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes spüren, 
was heute Schlimmes in diesem Saal passieren könnte; 
dass sie spüren, wer hier regiert, und - was noch schlim
mer ist - wie mir Herr Auer versichert hat, sogar noch ohne 
Druck. Noch in diesem Jahr wird unser totales Volksein
kommen kleiner sein als das Total der Treuhandgelder. 
Viele unserer Volksvertreter zittern, dieses ungesunde Ver
hältnis könnte zu Recht etwas korrigiert werden. Ist das 
Verteufelung der Grossbanken - Herr Rüegg, der Sie hier 
zweifellos in einem ehrenwerten Dilemma zwischen dem 
Verwaltungsrat der Bankgesellschaft und dem Volksvertre
ter kämpfen -, ist das Verteufelung, wenn wir Sozialdemo
kraten und andere uns dagegen wehren, wenn wir minde
stens verlangen, dass Steuerhinterzieher - das sind nicht 
die Banken - gerecht bezahlen, was recht ist? 
Unser Land ist zu einem Treuhandland geworden. Wir sind 
im Begriff, einfach auf diese 500 Millionen Franken leichthin 
zu verzichten. Was bedeutet das? Wir mussten sparen in 
den letzten Jahren, bitter sparen, sowohl im Bereich der 
Forschung, wie bei der Erziehung und der Kultur. Wir haben 
die Beiträge an die Krankenkassen eingefroren (zu Lasten 
der Kranken); jene dort hinten haben die 9. AHV-Revision 
bekämpft, also gegen die Alten gespart; wir mussten bitter 
sparen bei allem, was das Leben lebenswert macht und 
noch innovativ ist für unsere Zukunft. Heute treten diese 
«Sparapostel von rechts» zu Lasten .aller anderen für jene 
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ein, die von den 5 Prozent kaum betroffen sind. treten ein 
für die armen Transnationalen. für jene «Armen .. , die über 
100 000 Franken einsetzen können. 
Unsere Grossbanken sind hier bedauert worden. weil sie 
normale Steuern bezahlen müssen. Ich stelle lediglich fest. 
dass die drei Grossbanken in diesem Lande nicht mehr 
Steuern bezahlen als Nestle allein; wenn man noch ihre 
Angestellten dazu rechnet. würden die PTT und SBB auch 
sehr viele .Steuern bezahlen. Bedauern wir die Banken 
nicht. auch nicht ihre Kunden wegen dieser 5 Prozent, aber 
bedauern wir ein Parlament. in welchem so viele Politiker 
der Rechten sich für so wenige einsetzen, die das weder 
nötig haben. nqch verdienen. 

Jaeger: Ich möchte mich zu drei Punkten äussern: Zur 
Frage der Abwanderung von Treuhandgeschäften ins Aus
land, zur volkswirtschaftlichen Opportunität einer solchen 
Abwanderung und zum Zusammenhang mit der Steuervor~ 
lage. über die wir noch in diesem Herbst abzustimmen 
haben werden. 
Herr Eisenring sagte, wir hätten hier einen Sachentscheid 
zu fällen. Auch verschiedene andere Votanten wiesen dar
auf hin. es gehe um volkSWirtschaftllche Probleme. Ich bin 
aber erstaunt, wie viele an dieses Pult getreten sind, um im 

• Brustton der Überzeugung Behauptungen in die Welt hin
auszuposaunen. als ob das alles beweisbar wäre, was sie 
verkünden. Ich behaupte nicht, dass keine Treuhandge
schäfte ins Ausland abtllessen werden. ebensowenig aber 
behaupte ich das Gegenteil. Jene, die diese Hypothese auf
gestellt haben, müssten sich doch klar sein, dass jener, der 
in der Schweiz eine Treuhandanlage aufgibt, auch Alternati
ven der Direktanlage hat. zum Beispiel auf dem Euromarkt, 
wo e,: Anlagen mit 15 bis 20 Prozent Verzinsung tätigen 
kann. Wenn er also trotz des Währungsrisikos. des Kurs
und Delkredere-Alsikos solche Anlagen nicht tätigt, son
dern Treuhandanlagen yia Schweiz wählt. hat er das aus 
guten Gründen getan und - Herr Hofmann - nicht einfach 
aus Kostenüberflfgungen. sondern aus ganz anderen Grün
den, beispielsweise aus Überlegungen der Sicherheit. des 
Stabilitätsvertrauens. 
Es mögen aber auch Überlegungen im Zusammenhang mit 
dem Dlskretionsschutz mitspielen. Es geht doch schlicht 
und einfach darum. dass via Treuhandgeschäfte Gelder von 
Lauten angelegt werden, die Hemmungen haben, mit dem 
eigenen Namen dafür hinzustehen und die froh sind, wenn 
das Geschäft dl!!"Ch gewisse Stellvertreter getätigt wird. 
Darum geht es. Es kann sich nicht darum handeln, dass 
diese Anlagen dann plötzlich nicht mehr getätigt werden, 
weil eine 5-Prozent-Steuer eingeführt worden wäre. Man 
würde dann - wie uns gesagt wurde - nach Wien, New York 
oder Luxemburg ausweichen. Bedenken Sie hier doch die 
treuhänderische Tradition der SchweiZ. die Verbindungen, 
die sie nun während Jahrzehnten aufgebaut hat! Da ist es 
doch nicht möglich, dass man derart unter Konkurrenz
druck gerät, nur weil eine solche Steuer eingeführt werden 
soll. 
Ich behaupte trotzdem nicht, dass es nicht eine gewisse 
Sensibilisierung der Kapitaltransfers bzw. dieser Anlage
ströme gebe. Aber wenn es diese Sensibilisierung schon 
gibt (wie Herr Hofmann und andere erklärten), ist das ein 
Widerspruch zum anderen Argument: Wenn sich die Treu
handgeschäfte ins Ausland vertagert hätten, sei es zu spät. 
Das kann nicht sein: irgendwie stimmt die Argumentation 
nicht. · 
Noch kurz zu den beiden anderen Problempunkten. Wir 
haben gehört. dass von Ende Februar bis Ende April dieses 
Jahres die Treuhandanlagen von Schweizern über Schwei
zer Banken im Ausland um 3 Milliarden zugenommen 
haben. Diese 3 Milliarden fehlen auf unserem Kapitalmarkt 
und in unserem Hypothekargeschäft. Wenn heute die Zin
sen eine derartige Entwicklung genommen haben. dann 
nicht zuletzt eben aufgrund dieser Mechanismen. Wenn 
man schon mit volkswirtschaftlichen Argumenten antritt, 
sollte man objektiverweise auch diese Überlegungen einbe
ziehen und nicht immer nur das erzählen, was die Banken 
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vielleicht an Gewinnprozenten verdienen könnten. Da geht 
es nämlich um betriebswirtschaftliche Überlegungen, nicht 
um volkswirtschaftliche. 
Zum Schluss: Sie erwarten von unserer Fraktion. dass wir 
Verständnis aufbringen für die Weiterführung der Finanz
ordnung mit erhöhten Steuersätzen und unter Verzicht auf 
den Ausgleich der kalten Progression. Aber diese positive 
Einstellung gewinnen Sie nicht dadurch, dass Sie solche 
Vortagen ablehnen. bei denen es darum geht. eine gewisse 
Symmetrie in der Steuergerechtigkeit herbeizuführen, näm
lich mit einem Verzicht° auf die Schwerverkehrsabgabe oder 
eine Verwirklichung dieser Steuer auf Treuhandgeldern. Ich 
bin überzeugt: Es wird schwierig sein, sich in der politi
schen Auseinandersetzung für die Weiterführung der 
Finanzordnung einzusetzen, wenn an diesen beiden Hebeln 
nichts unternommen wird. Ich bitte Sie daher sehr, sich 
auch an Ihre Versprechungen und Äusserungen im Wahl
kampf vor zwei Jahren zu erinnern und jetzt geradezuste
hen und nicht wieder einen Slalomlauf zu absolvieren. Ich 
danke Herrn Kaufmann, der das deutlich gesagt hat. Ich bin 
überrascht, dass Herr Feigenwinter ihn zu einem Slalomtauf 
aufgefordert hat. 

Weber Leo: Nachdem der Professor der Volkswirtschaft 
gesprochen· hat, möchte ich einige ganz wenige, einfache 
Überlegungen anstellen. Herr Hubacher hat mich daran 
erinnert, was ich früher gesagt habe; ich möchte ihn daran 
erinnern, von was die SP ausgegangen ist. Im Jahre 1978 
hat die SP ein Programm entwickelt und darin erklärt. dass 
die Schweiz ein Schlupfloch für 180 Milliarden unversteuer
ten Vermögens darstelle. Sie hat daraus gefolgert. dass der 
Bund, wenn er diese Vermögen besteuere. neue Steuern 
eintreiben könne. von 1580 Millionen im Minimum und 
2550 Millionen im Maximum. Wir haben nun vier Jahre über 
dieser Frage gebrütet und diese Schlupflöcher näher aus
gelotet. Heute liegt ein Projekt vor uns. das uns im besten 
Falle 150 bis vielleicht 250 Millionen Franken bringt, also 
knappe 10 Prozent von dem. was man seinerzeit erwartet 
und als Erwartung und Hoffnung auch in das Volk hinausge
streut hat. Man kann also sagen. dass eine kleine Maus 
geboren worden ist. Nun, das ginge noch. 
Damit komme ich zum zweiten Punkt. Diese Maus wird 
zusehends abmagern und zusehends weniger Speck 
haben. Die OPEC-Staaten werden nicht ewig im heutigen 
Ausmass diese Treuhandanlagen tätigen. Eines Tages wer
den sie sie umbuchen: sie brauchen vielleicht das Geld: 
vielleicht hätten wir schon beim Inkraftsetzen dieses Geset
zes eine völlig andere Lage. Ich will damit einfach sagen, 
dass Sie mit dieser Besteuerung der Treuhandgelder kei
nen Dauerbeitrag zur Sanierung der Bundesfinanzen lei
sten. Das ist eine Fiktion. Das ist vielleicht ein vorüberge
hender Beitrag, aber nie ein Dauerbeitrag. Dauernd ist hin
gegen, dass.die Schweiz einen fragwürdigen Ruf als Finanz
platz erhält durch diese sehr singuläre Massnahme, die sie 
mit der Besteuerung der Treuhandgelder erreichen würde. 
Sie wäre das einzige Land, das so etwas machen würde. 
Und klar ist auch, dass sich der Finanzplatz Schweiz redl
mensionieren würde. Wir können nicht sagen, so viele Poli
tiker, wie das Herr Gerwig getan hat, sind für etwas, und so 
wenige setzen sich eigentlich für die Volkswohlfahrt ein. Wir 
haben das ganze im. Auge, und wir wissen auch und haben 
das immer gefordert, dass nur eine gesamtheitliche 
Betrachtung, die alle Verumständungen, die für die Wohl
fahrt unseres Volkes und unseres Staates eine Rolle spie
len, betrachtet werden müssen und man hier nicht mit Ein
zelmassnahmen vorgreifen kann. 
Ich nenne einen dritten Punkt: Wir haben meines Erachtens 
eine völlig neue Lage seit 1978. In der Zwischenzeit ist die 
Bankeninitiative der SP eingereicht worden. Dort wird ohne 
jeden Zweifel die Rolle der Banken unter jedem Gesichts
punkt voll zur Diskussion stehen. Herr Gerwig hat das vor
hin ganz klar gesagt. Ich in persönlich nicht bereit, heute 
eine Vorieistung auf diese Bankeninitiative zu erbringen, die 
dann später in Vergessenheit gerät und nicht mehr hono
riert wird. Für mich gibt es in diesem Punkt nur einen Han-
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del Zug um Zug. Wenn wir heute Nichteintreten beschlies
sen, was ich beantrage, wird kein endgültiger Entscheid 
gefallen sein. Wir werden so oder so in dieser Frage uns 
bald wieder sehen. · • 

Oehen: Gestatten Sie mir, dass ich vorerst ein Kompliment 
an meinen unmittelbaren Vorredner formuliere. Er ist offen
bar ein sehr guter Taktiker und weiss, dass der Angriff die 
beste Verteidigung ist. Damit konnte er es sich leisten, auf 
den recht klaren Angriff von Herrn Hubacher in Form eines 
Zitats. überhaupt nicht einzutreten. Wir haben jahrelang 
unserer tiefen Sorge über die sich andauernd verschlech
ternde Finanzlage des Bundes Ausdruck gegeben. Bei ver
schiedenen Gelegenheiten forderten wir die Regierungs
parteien auf, die notwendigen politischen Grundsatzbe
schlüsse zu fassen, um aus der unseligen Entwicklung her
auszukommen. Bis heute waren wir jedoch Zeuge einer 
gelegentlich sogar unterhaltsamen Tragik-Komödie unter 
dem Titel «Sanierung der Bundesfinanzen». Im Akt, der 
gegenwärtig gespielt wird, vermögen wir nun allerdings 
überhaupt keine guten Szenen mehr zu erkennen. Man hat 
den Eindruck, dass sich vor allem die bürgerlichen Spieler 
wie Marionetten von grossen, unsichtbaren Banden bewe
gen lassen. 
In aller Härte und unbekümmerter Klarheit frage ich die 
Gegner der vorgeschlagenen Steuer: «Wollen Sie wirklich 
das Spiel der sehr Wohlhabenden, ja der Hochfinanz spie
len?». Ist es denn nicht so, dass die riesigen Summen, 
deren Erträge unter die 5-Prozent-Steuer fallen würden, nur 
zu einem geringem Teil in einem für den gewöhnlichen Bür
ger vergleichbaren Rahmen bewertet werden? Def grösste 
Teil der mittleren Einkommen in unserem Lande wird zu 
rund 30 Prozent abgeschöpft. Bei den Erträgnissen der 
rund 160 Milliarden. Treuhandguthaben sollen 5 Prozent 
unerträglich sein? Sind Sie wirklich willens, der Steuerunge
rechtigkeit weiterhin den· Lauf zu lassen? Ist es wirklich 
wahr, dass die Treuhandgeldar wegen einer Belastung von 
5 Prozent abwandern würden? Abgesehen davon, dass 
eine massive Bremsung der Zunahme höchst erwünscht 
wäre, ist doch wohl die politische Stabilität für die örtliche 
Wahl des Treuhänders viel wichtiger als eine so beschei
dene Belastung, wie dies ein Zwanzigstel des Ertrages dar
stellt. Herr Kollega Eisenring hat im übrigen auf Faktoren 
hingewiesen, die für die Entwicklung des Treuhandgeschäf
fes entscheidend sind. Bei 160 Milliarden Treuhandgeldern 
wird von :aen -B&inken ohne jegliche Legitimation für die 
Schweiz ein Tanz auf dem hohen Seil ausgeführt, der eines 
Tages uns allen sehr schwer aufliegen könnte, weil wir ja 
letztendlich doch die Garantie als Staat tragen müssen. Ist 
denn die Behauptung, dass mit dieser Steuer die Arbeits
plätze von 75 000 Angestellten gefährdet würden, nicht 
eine reine Behauptung, durch nichts beweisbar? Ich 
möchte sie sogar als lächerlich bezeichnen. 
Wir haben in den vergangenen Jahren eine massive 
Zunahme des Dienstleistungssektors erlebt, wobei die Ban
ken in der Entwicklung der Arbeitsplätze stets an der Spitze 
waren. ihre Abschlüsse in den letzten Jahren, ihre Lohnan~ 
gebote, ihre Fähigkeit, Reserven zu bilden, beweis.an, dass, 
auch wenn das Treuhandgeschäft etwas zurückgehen 
würde, sie noch lange nicht In Not geraten würden. Es 
wurde hier gesagt, internationale Bankkunden seien nicht 
steuerpflichtig. Ja wieso machen wir sie nicht steuerpflich
tig? Diese Kunden profitieren doch schliesslich vom 
schweizerischen Staat mit seiner Stabilität und der unaus
gesprochenen, aber de facto Staatsgarantie für die Treu
handgelder. Es ware also nichts anderes als eine gerechte 
Prämie für die indirekte Dienstleistung des Staates 
Schweiz. 
Es ist eine Tatsache, dass die Gesamtbesteuerung der mitt
leren und höheren Einkommen unserer Bevölkerung hoch, 
zu hoch geworden ist. Es ist aber ebenso eine Tatsache, 
dass Sie während Jahren Beschlüsse mit finanziellen Kon
sequenzen fassten, die sich jetzt in einer unerträglichen 
Verschuldung des Staates niederschlagen. Lösungen müs
sen nun einfach gefunden werden. Es ist hier tatsächlich 
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primär ein politischer und kein Sachentscheid zu fällen, Herr 
Eisenring; denn die politisch begründeten Schwierigkeiten 
unserer Staatsfinanzen müssen mit einem politischen Ent
scheid gelöst werden. 
Nach den Trauerspielen der letzten Jahre· unter dem Titel 
«Sanierung der Bundesfinanzen» frage ich mich allen Ern
stes zweierlei: Haben jene, die den Wohlfahrtsstaat auf ein 
tragbares Mass zurückführen-wollen, tatsächlich nicht den 
Mut, ihren Willen offen zu deklarieren, und haben sie es 
deshalb nötig, den Umweg der Politik der leeren Kassen zu 
beschreiten? 
Zweitens: Wollen eigentlich die Regierungsparteien unse
ren Staat in einen finanziellen und damit politischen Ruin 
führen? In einem verschuldeten Staat kann man bekanntlich 

. nicht mehr regieren. sondern bloss noch reagieren. Jene, 
die sich heute für die angeblich erwünschteren Stauern wie 
Autobahnvignette, Schwerverkehrssteuer usw. stark 
machen, warden zum gegebenen Zeitpunkt - wie wir das 
schon erlebt haben - auch dann wieder nach Kräften klem
men. Ich appelliere an Ihren guten Willen für unseren Staat 
und unser Volk, wenn ich Sie auffordere: Stimmen Sie im 
Interesse dar Sanierung unserer Bundesfinanzen für Eintra
ten auf die Vorlage. 

Cantlenl, Berichterstatter: Ich möchte mich ganz. kurz zur 
ausgiebigen Debatte äussarn, die jetzt stattgefunden hat, , 
die jedoch nach meinem Dafürhalten nicht viel· neue, 
wesentliche Momente erbracht hat und .sie auch nicht er
bringen konnte, nachdem immerhin festgestellt worden ist 
- das muss wiederholt werden-, dass· dar Ständerat die 
Vorlage seinerseits sehr eingehend beraten hat - ich erin
nere Sie nochmals an die durchgeführten Hearings - und 
auch unsere Kommission über sämtliche Unterlagen wie die 
Protokolle dar ständerätlichen Finanzkommission und des 
Ständerates verfügt hat. 
Gestatten Sie mir, nochmals kurz auf die Situation von 1978 
zurückzublenden, weil dies auch in der heutigen Debatte 
wiederholt getan worden ist. Es scheint mir im· Interesse 
der Klarstellung des tatsächlichen Sachverhaltes hier noch 
einiges fällig zu sein. 
Im Oktober 1978 beantragte der Bundesrat der erweiterten 
Finanzkommission des Ständerates eine Verrechnungs
steuer ·auf Treuhandanlagen. Ausgangspunkt zu diesem 
Antrag des Bundesrates war nicht zuletzt . ein· Postulat 
Weber. Ich möchte hier aus dem «Stenographischen Bulle
tin„ des Ständerates von der Herbstsession 1978, Seite 
558, zitieren, wo der damalige Fraktionssprecher, Herr Hof
mann, folgendes ausgeführt hat: «Es darf nicht einfach 
etwas- geschehen, weil es populär erscheint, sondern es 
muss auch in der Auswirkung richtig sein. Nach diesem 
Postulat des Nationalrates - zu dem wir übrigens nicht wei
ter Stellung zu nehmen haben - haben der Bundesrat und 
die Verwaltung weiterhin gründlich zu prüfen, was gesche
hen kann, und wir gewärtigen Vorschläge. In der Kommis
sion wurde zum Beispiel geltend gemacht, es müsste 
erneut geprüft werden, ob eventuell einzelne Dienstleistun
gen der Banken, die aber wiederum die Kunden zu bezah
len hätten, der Mehrwertsteuer unterstellt werden könnten. 
Nötigenfalls müsste - ich erinnere daran, dass in diesem 
Postulat des Nationalrates die Frist sehr kurz ist - diese 
Frist verlängert werden. Aber wir haben darüber nicht zu 
befinden. Nochmals soll gründlich und unvoreingenommen 
die Situation geprüft werden.» 
Was ich mit meiner Motion und was die Finanzkommission 
mit dieser Motion wollten, war deshalb nichts anderes als 
die folgerichtige Fortschreibung dieses Postulates. Es kam 
also sowohl seitens des Ständerates wie auch aus unserem 

. Rat der eindeutige Ruf nach einer sorgfältigen, unvoreinge
nommenen, gründlichen Abklärung der Möglichkeiten. Ich 
habe in meinem Eintretensreferat festgehalten, dass auch 
nach Auffassung unserer Kommission der Bundesrat die
sem klaren Auftrag ebenso eindeutig nachgekommen ist. 
Nun haben wir heute dazu Stellung zu nehmen. 
Zur Stellungnahme beschränke ich mich auf einige kurze 
Ausführungen, und es scheint mir doch wesentlich zu sein, 
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was auch von einem Teil der Votanten gesagt wurde, dass 
wir diese Vortage und den Antrag des Bundesrates unter 
dem sozialpolitischen Aspekt würdigen. (Hier denken wir 
insbesondere auch an die soziale Verpflichtung des Kapi
tals. Wenn das auch nicht ausgesprochen wurde, so ist es 
mindestens da und dort in einigen Voten durchgesickert.) 
Ebenso notwendig scheint es mir, hier festzuhalten, dass 
die Leistungen der Banken sehr erheblich sind. Was mich in 
der Diskussion etwas enttäuscht hat. ist, dass man wenig 
oder überhaupt nicht von einer Partnerschaft zwischen 
Staat und Banken gesprochen hat. Es will mir doch schei
nen, dass es möglich sein sollte, ein Problem von dieser 
Dimension auch noch im Geiste einer Partnerschaft anzu
gehen und zu lösen, ohne dass man immer und zwingend 
den Weg der Konfrontation beschreitet. in diesem Punkt 
kann ich meine persönliche Enttäuschung nicht verbergen. 
Das Problem der Verfassungsmässigkeit und die Gefahr der 
Abwanderung wurden von verschiedenen Votanten aufge
griffen. Ich wiederhole: Es haben sich hier keine neuen 
Aspekte ergeben. In bezug auf die Verfassungsmässigkeit 
kann man geteilter Meinung sein, und was das Problem der 
Abwanderung angeht, ist es ausserordenttlch schwierig, 
diese zu quantifizieren. Grundsätzlich glaubt jeder an diese 
Gefahr. Aber die Grössenordnung hier beziffern zu wollen. 
dürfte ein gefährliches Unterfangen sein. Es wurde von 
einem Votanten darauf hingewiesen, man sollte eine andere 
Sondersteuer vorziehen, und zwar konkret die Schwerver
kehrssteuer. Dem möchte ich immerhin entgegenhalten, 
dass auch zu dieser Sondersteuer der Ständerat Prioritäts
rat war und dass damit eigentlich der Ständerat zu beiden 
Sondersteuervorlagen, die wir bis heute behandelt haben 
oder jetzt noch· behandeln, die Priorität und damit auch die 
Möglichkeit hatte. die Weichen zu stellen. Von dieser Fest
stellung müssen wir hier doch auch Kenntnis nehmen, was 
nicht ausschliesst, dass natürlich der Nationalrat dann 
etwas anderes entscheidet. Ich denke hier an die Kommis
sion Nebiker. 
Ich komme· zum Schluss und möchte nochmals im Hinblick 
auf die Anträge von Herrn Kaufmann den Standpunkt der 
Kommission in bezug auf das Vorgehen darlegen. Es 
erscheint mir auch nach der Abklärung durch das General
sekretariat folgendes Vorgehen eindeutig zu sein. Eine 
erste Abstimmung wird stattfinden müssen über das Eintre
ten: Ja oder Nein. 
Wenn der Rat Nichteintreten beschliesst, dann besteht 
Übereinstimmung mit dem Ständerat. Die Vorlage wird dann 
abgeschrieben. Sollte der Nationalrat Eintreten be~chlies
sen, dann muss. er nachher formell beschliessen über die 
Rückweisung an die Kommission, und zwar lediglich über 
Rückweisung: Ja oder Nein. Und das würde bedeuten, dass 
die Kommission dann eine Detailberatung durchführen 
müsste. 
Die Anträge Kaufmann betrachte ich als separate Anträge, 
über die .man auch separat abstimmen müsste, weil sie 
neue Komponenten enthalten in bezug auf die Durchfüh
rung der Detailberatung in der Kommission. Es sind in die
sem Sinne eigentliche Ergänzungsanträge zu dem Antrag 
der Kommissionsminderheit. So sehe ich das Verfahren, 
und wir haben 'uns auch in der Kommission in diesem Sinne 
darüber ausgesprochen. 

M. Barchl, rapporteur: Cette salle est a moitie vide du fait. 
j'imagine, que le match Suis.se-Norvege susclte davantage 
d'interet que cette dlscussion, que plusieurs orateurs ont 
pourtant qualiflee de tres importante pour !es destinees de 
la Suisse. On pourrait eventuellement frapper las postes de 
television d'un impöt, cela resoudrait peut-etre nos pro
blemes l Permettez-moi tout de meme, en tant que rappor-. 
teur de langue francaJse, de faire que1ques remarques en 
conclusion. 
Premierement je prends acte, comme l'a fait M. Je president 
de la commission, nihil novi sub sole, que pratiquement 
aucun fait nouveau n'est ressorti de cette discussion. Peut
etre cartaines Interventions ont porte sur quelques aspects 
non pas nouveaux. mais qui n'ont pas ete pris en conside-
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ration dans las seances de notre commission, j'y reviendrai. 
Je ne veux evidemment pas repondre a toutes las Interven
tions, je regrouperai quelques arguments et je prendrai 
position. Tout d'abord. quelques mots a M. Kaufmann. Ce 
demier nous a dit - j'en ai ete etonne, tout comme M. Fei
genwinter - qua selon ses calculs, une augmentation des 
recattes de 500 miliions avait ete calculee compte tenu 
d'une haus.se des interets. J'aimerais dire simpiement a M. 
Kaufmann qu'il faudrait encore tenir compte des Suisses 
qui ont la possibiiite de recuperer l'lmpöt anticipe, ainsi que 
des etrangers qui, gräce a la convention de double imposi
tlon, auraient aussi catte possibiiite. Cela a ete oublie dans 
toute cette discussion. Mais, ce qui m'a le plus trappe, c'est 
que M. Kaufmann voudrait aussi introduire cet impöt de 5 
pour cent comme un Instrument de polltique structurelle. 
Pourquoi faire? Pour freiner les investlssements. pour mai
triser cette augmentatton constante des placements fidu
ciaires. II nous a rappele qu'il existait une responsabilite 
juridique. et en tout cas une morale des banques, si jamais 
1-e Credit Suisse ou la Societe de Sanque Suisse traitai.t 
avec des cllents etrangers qui n'etaient pas solvables, etc. II 
a mäme ajouta qua M. Leutwiler avait dit une fois que i'Etat 
devrait cauttonner les banques. Une banque pourrait faire 
failiite si l'on continuait sur le chemin de cette expansion 
des avoirs fiduciaires et qua ce serait l'Etat. dans ca cas. 
qui devrait payer. · Un tel exemple est arrive en Allemagne, 
mais j'espere qua dans notre pays. dont l'economie est fon
dee sur le principa du libra marchä, cela n'arrivera jamais. 
Les conseillars federaux qui nous proposeraient paraiile 
chose meriteraient cartainement d'ätra mis sous tutellel Je 
dls cala simplement pour vous faire comprendre que tout 
ca qu'a dit M. Kaufmann n'est que de Ja pure fantaisie. Ca 
n'est pas avec un impöt de 5 pour cent que nous aurons la 
possibilite de taire du dirigisme en matiere de placaments ' 
fiduciaires a l'etranger et nous n'avons d'ailleurs aucun inte
rät a !es freiner, et cela- certainement pas dans I'optlque 
d'une responsabiiite des banques. 
J'en arrive aux propositions de M. Kaufmann. Je crois pou
voir dlre que, si nous sommes corrects. ni sa premiere ni sa 
deuxieme proposition ne devraient ätre soumises a une 
votatlon et je vais vof::ls dire pourquoi. 
En ca qui concerne sa premiere proposition. si l'on devait 
accapter l'entree an matiere, seien la propositlon Stich, on 
deciderait aussi le renvoi a la commission. En vertu de 
quelle disposition, je vous le demande. le Conseil national 
pourrait-il donner un ordre quelconque a Ja commission qui 
devrait se pencher sur !es differents points du projet dans 
la dlscussion de detaii? Le Conseil national, dans catte 
phase intermediaire, n'a aucune pos.sibilite d'obliger sa 
commis.sion a se soumettre a ses directives, il peut seule
ment imposer l'entree en mattere. Quant a la deuxieme pro
position, elle ne peut non plus ätre faite d'une fa~on cor
recte, parce qua nous ne pouvons pas deja decider d'un 
artlcle qui devra ätre reetudie en commission et revenir 
devant le plenum. Du point de vue juridique, las deux pro
positlons Kaufmann sont improposables et ne devraient pas 
ätre soumises a votatlon. 
Je reprendrai encore les arguments de M. Carobbio. II a 
reproche aux partis bourgeois d'invoquer le pretexte de 
I' exode des avoirs fiduciaires. Ptusieurs orateurs vous ont 
repondu. Monsieur Carobbio. II ne s'agit pas seulement de 
l'exode des avoirs fiduciaires comme tels. mais il y a toute 
une serie d'autres affaires qui pourraient prendre le chemin 
de l'etranger. Mais ca qui m'a surtout etonne, c'est qua plu
sieurs orateurs, partisans de ce projet, ont voulu attribuer 
beaucoup de merites au systeme bancaire suisse: l'anony
mat, le secret bancaire, le fait - mentionne par M. Stich -
qu'en Suisse ii n'y aurait pas de restrictions, par exemple. 
concemant !es avoirs iraniens ators qu'il y en a aux Etats
Unis. Or ces orateurs, generalement, combattent le sys
teme bancaire actuel. Cela m'amene a dire qua si ces ora
teurs-la apprecient deja ces elements, ils devraient aussi 
apprecier le demier, a savoir qu'il n'y a pas d'impöt anticipe 
sur !es avoirs fiduciaires etrangers. On veut frapper las 
creanciers etrangers. Permettez-moi de dire quelques mots 
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a ce sujet. Si l'on considere res pratiques internationales, il 
n'est pas du tout normal de soumettre a un impöt des ope
rations qui n'ont finalement m.il rapport avec la Suisse. II 
n'existe en effet pas de titres mobiliers·deposes dans notre 
pays; le circuit de cet argent ne passe pas par la Suisse. Vu 
sous !'angle de la fiscalite internationale, cet impöt serait 
quelque chose de tout a fait extraordinaire, meme s'il est 
juridiquement possible. Cela n'a pas ete dit ici. MM. Huba
cher et consorts ont voulu jouer la carte de l'emotion en se 
demandant quelles explications on pourrait donner au petit 
Suisse possedant un livret d'epargne, et qui doit prelever 35 
pour cent sur ses interets. II faudrait alors logiquement 
introduire un impöt antlcipe qui frappe las creanciers 
suisses au taux de 35 pour cent et renoncer a l'impöt anti
cipe pour les etrangers. Telle serait la logique. 
J'ai deja abuse de votre patience. Je renonce a refuter 
d'autres arguments, notamment ceux de MM. Gerwig et 
Jaeger. Au demeurant, je fais miennes les conclusions du 
president de votre commission. Encore un·point: M. Eisen
ring a ete tres clair. II a parfaitement explique ce qu'.etaient 
les avoirs fiduciaires. II vous a donne les raisons vraiment 
objectives pour lesquelles ce projet ne devrait pas ätre 
accepte. 

Bundesrat Rltschard: Es ist eigentlich alles gesagt worden. 
Ich werde Sie nicht sehr lange aufhalten. Ich hoffe nur -
Herr Jaeger und einige andere Herren haben das angedeu
tet -, dass man nicht versucht, zwischen dieser Vorlage 
und der Verlängerung der Finanzordnung ein Junktim· her
zustellen. Wenn wir mit diesem Stil beginnen, in unserem 
lande mit dieser Referendumsdemokratie, dann werden wir 
bis zuletzt in finanzpolitischen Fragen völlig immobilisiert 
und auch unglaubwürdig. 
Ich nehme zu drei Punkten Steilung. Da wird die National
bank gegen uns, den Bundesrat, zitiert, vor allem Herr Ehr
sam, der damals am Hearing in der Kommission des Stän
derates teilgenommen hat. Herr Ehrsam ist von gewiegten 
Parlamentariern damals etwas in die Enge getrieben wor
den; er hat dann wirklich das gesagt, was hier verschiedent
lich zitiert worden ist. 
Aber ich muss Ihnen das doch noch einmal vorlesen, was 
uns die Nationalbank geschrieben hat. Herr Ehrsam hat das 
verfasst, unterschrieben hat natürlich auch Herr Leutwyler. 
Der Brief stammt vom 18. Februar 1980: «Wir betrachten 
den Bericht der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 
30. Oktober und 3. Dezember 1979 -zur .Bankenbesteue
rung .. - übrigens gab es damals noch keinen Finanzminister 
Ritschard, es ist also nicht mein legitimes Kind - «sowie die 
zusätzliche Notiz derselben Amtsstelle vom 21. Dezember 
1979 als eine sehr sorgfältige Untersuchung, der wir uns im 
allgemeinen anschllessen.» Das ist ein Punkt. 
Und dann hat speziell zu dieser Verrechnungssteuer die 
Nationalbank geschrieben: «Wenn das kontinuierliche 
Wachstum der Treuhandgeschäfte . . . gestoppt wird, ist 
das für den Finanzplatz Schweiz auf längere Sicht eher von 
Vorteil: die amerikanischen Behörden wünschen seit länge
rer Zeit eine Kontrolle des Euromarktes; es schwebt ihnen 
dabei eine (kaum praktikable) Erhebung von Mindestreser
ven auf Euromarktguthaben vor; die bisherigen Gespräche 
im Rahmen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
legen aber nahe, die Lösung in einer von der Eidgenössi
schen Bankenkommission bereits verlangten Konsolidie
rung der Bankbilanzen zu suchen, die das Wachstum des 
Euromarktes bremsen wird ( erhöhte Eigenmittelanforderun
gen). Nun aber entgehen die Treuhandgeschäfte der Kon
solidierung, weil sie nicht in · der Bilanz erscheinen. Wenn 
eine mässige Quellensteuer auf den Treuhandgeschäften 
eingeführt wird, so ergänzt diese Massnahme in der 
gewünschten_ Richtung die Konsolidierungsvorschriften. 
Aus diesen Überlegungen schliessen wir uns dem Vor
schlag der Eidgenössischen Steuerverwaltung vom 
21. Dezember 1979 an. Wir halten lediglich fest, dass je 
höher die Belastung mit der Quellensteuer, desto grösser 
die Gefahr der Abwanderung ist. Ein Satz von 5 Prozent 
sollte daher keineswegs überschritten werden.» Dieser 
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Brief ist unterschrieben vom Präsidenten der Nationalbank 
und von Herrn Ehrsam, und diese Herren sind nicht wort
brüchig geworden! 
Dann das Problem der Rechtmässigkeit, dieses alte Pro
blem der Juristengutachten. Prof. Böckll ist ohne Zweifel 
ein ehrenwerter Mann. Er ist angestellt worden von den 
Banken, und er sagt nein zu dieser Rechtmässigkeit. Herr 
Ständerat Aubert, Professor und weiss Gott ein anerkannter 
Staatsrechtler, hat aus völlig freien Stücken und von keiner 
Seite aufgefordert, in der Kommission des Ständerates und 
auch im Ständerat selber eindeutig die Rechtmässigkeit 
dieser Vorlage bejaht. Ich bin überzeugt davon und Sie alle 
auch - Sie kennen Herrn Ständerat Aubert -, dass er diese. 
Sache seriös studiert hat. Neben ihm haben auch die Juri
sten der Verwaltung, zum Teil solche, die am Gesetz über 
die Verrechnungssteuer noch mitgearbeitet haben, diese 
Rechtmässigkeit bejaht. Die Juristen der Justizabteilung, 
die weiss Gott in allen diesen Fragen ausserordentlich 
str:eng, sehr objektiv und sehr juristisch zu urteilen versu
chen und es auch tun, hatten keine Einwände gegen diese, 
Vorlage. Es gibt auch Juristen im Bundesrat! Wir hatten 
weder im Mitberichtsverfahren noch in den Diskussionen im 
Bundesrat je einmal Differenzen wegen der Rechtmässig
keit dieser Vorlage. 
Ich frage Sie, ist das wirklich nichts gegen ein Gutachten, 
das bestellt wurde und das einen Standpunkt vertritt, den 
man auch respektieren, aber nicht als alleinseligmachend 
ansehen soll? Ich bin nicht Jurist. Ich zitiere nur die betref
fende Verfassungsbestimmung: «Der Bund ist befugt, fol
gende Steuern zu erheben: ... b. eine Verrechnungssteuer 
auf dem Ertrag beweglichen Kapitalvermögens, auf Lotterie
gewinnen und Versicherungsleistungen ... Jeder, den Sie da 
auf dem Bundesplatz fragen, ob man, gestützt auf diese 
Verfassungsbestimmung, eine 5prozentige Verrechnungs
steuer auf Zinsen von Treuhandguthaben erheben dürfe, 
wird Ihnen sagen: «Ja, um das zu wissen, brauche ich kei
nen Juristen!» Und wer da etwas anderes daraus macht, will 
eben die Verfassung in seinem Sinne auslegen, wie man 
das ja immer tut, wenn man sich anders nicht mehr weiter 
zu helfen weiss. 
Herr Oester hat Angst, man dürfe die Ausländer nicht mit 
dieser Steuer belasten. Ich kann Ihnen hier einen für ihn 
wahrscheinlich völlig unverdächtigen Zeugen zitieren, näm
lich Herrn Prof. Böckli, der in der Kommission folgendes 
gesagt hat (Sie können es im Protokoll auf Seite 21 nachle
sen): «Aus den historischen Unterlagen geht eindeutig her
vor, dass die Möglichkeit, auch ausländische Quellen zu 
besteuern, stets als zulässig betrachtet wurde. Wenn in der 
Vergangenheit darauf verzichtet wurde, diese Möglichkeit 
auszuschöpfen, geschah dies aus Gründen der Praktikabili
tät oder Opportunität, nicht aber wegen verfassungsrechtli
chen Bedenken... Das sagt Prof. Böckli, der diese Sache 
doch kritisch beurteilt hat. 
Ich will mich zur politischen Seite jetzt gar nicht äussern. 
Ganz sicher haben wir gute, zuverlässige und potente Ban
ken; nichts,gegen unsere Banken, ich bin gegen ihre Ver
teuflung. Aber unsere guten Banken sind wirklich nicht der 
einzige Grund, weshalb wir heute 160 Milliarden Franken 
Treuhandanlagen in diesem Lande haben. Dazu gehört auch 
ein Land mit einem wohlbehüteten ,Bankgeheimnis, mit 
einer wirtschaftlichen Stabilität, einem Arbeitsfrieden und 
auch mit einer gewissen politischen Zuverlässigkeit. Und 
die Frage, die darf man wirklich stellen: Sind es die Banken, 
die unserem lande diese Qualitäten verleihen? Ganz sicher 
nicht. Und dann darf man auch die Frage stellen: Ist das 
eigentlich kein Entgelt wert? Ist das wirklich keine Legitima
tion - Herr Schüle -, diese Steuer zu erheben? Ich stelle 
nur die Frage. 
Denken Sie auch - Herr Oehen hat das vorhin zuletzt getan 
- an unsere Finanzlage. Sie kennen die Situation: Milliar
dendefizite; steigende Teuerung; Frankenkurs; gewaltige 
Belastungen von Hunderten von Millionen Franken, die 
nicht einmal durch die 320 Millionen Franken, die die Verlän
gerung der Finanzordnung bringt, gedeckt werden. Sie wer
den das im Voranschlag sehen. Ich stelle nur die Frage: Wie 
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wollen. wir wieder 8inmal zu geordneten Verhältnissen irf 
diesen Bundesfinanzen kommen? Wann können wir das 
tun, wenn nicht jetzt? Es ist zurecht gesagt worden, dass 
Bundesdefizit& in dieser Höhe· in ihrer Tendenz inflationär 
wirken. Und ich stelle hier auch die Frage: Sollten nicht 
auch die Banken ein Interesse daran haben, im Dienste der 
Bekämptung der Inflation diesen Beitrag - nicht sie müssen 
ihn ja bezahlea - an die Sanierung der Bundesfinanzen zu 
leisten? Ich stelle auch nur die Frage. 
Und zuletzt die Frage der Gerechtigkeit. Ich bitte Sie, doch 
auch dles zu beachten. Wir haben zwei Sparhefte pro Ein
wohner - wenn ich mich nicht in der Statistik irre -; wir 
hab~ den ein1achen Mann, der Obligationen kauft oder 
Bundesanleihen zeichnet; wir haDen Dividenden, die auf 
Aktien beZahlt werden; überall werden hier 35 Prozent Ver
rechnungssteuer abgezogen. Gut, man kann das wieder 
zurückverlangen; aber Sie wissen, wieviel uns bleibt. Und 
hier, bei diesen Treuhandanlagen, lassen wir gegenwärtig 
etwa 9 bis 10 Milliarden Franken Zinsen ohne jede Bela
stung. Ich empfinde das als ungerecht, und ich bin sicher, 
dass der grösste Teil des Volkes - eines Volkes, das in die
sen Fragen doch auch kritisch, aber gerecht denkt - diese 
meine Bedenken teilt. Ich glaube also, dass eigentlich alles 
- oder mindestens vieles, ich will nicht alles als ungültig 
erklären - für diese Vortage spricht und dass wir hier der 
Eidgenossenschaft und ihrem Ansehen vor allem bezüglich 
der Finanzen einen guten Dienst leisten würden, wenn wir 
dieser Vorlage zustimmen. (StiJtker Beifall) 

Hier wird die Beratung dieses Geschäftes unterbrochen 
Le debat sur r::st ob/et est interrompu 

La presldent: Conforrnement a !'ordre du jour, je vous pro
pose d'lnterrompre ici nos debats concemant le compte 
d'Etat et d'aborder le vote sur l'entree en matiere de la loi 
sur l'impöt anticipe. A la demande de trente deputes at 
conforrnement a l'article n du Reglement du Conseil natio
nal ce vote se fera a l'~pel nominaJ. Avant de passer au 
vot~. je tiens a vous faire remarquer que si l'entree en 
mattere devait ätre decidee. le projet de loi serait renvoye a 
la commission qui, conforrnement a ce qu'ont declare les 
rapporteurs. traitera ägaiement la proposition de renvoi 
Kaufmann. La commission devra traiter l'objet et aborder la 
dlscussion de detail ou nous faire eventueUement une pro
positlon de transmlssion du dossier au Conseil des Etats, 
qui a la priorite en la matiere. Pour le vote, je propose que· 
ceux qui sont favorables a l'entree en inatre·ra avec la pro
position de minorite Stich, repondent oui. Ceux qui retusent 
l'entree en mattere. contormement a la prot=)ositlon de la 
majorite de la commission, repondront non. Je donne la 
parole au secretaire generai pour procader a l'~pel nomi
natif. 

Namentliche Abstimmung - Vote par appel nominal · 
Für den Antrag der Mehrheit stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
·votent la proposition de la majorite: 
Alder, AUenspach, • Ammann-Bam, Aregger, Aubry, Auer, 
Augsburger, Bacciarini. Barchl, Basler, Blocher; Bonnard, 
Breml, Bürer-Walenstadt, de Capitani, Cavadlni, Cevey, de 
Chastonay, Cottl, Coutau, Delamuraz, Duboule, Eisenring, 
Eng, Eppenberger-Nesslau, Feigenwinter, Fischer-Weinfe!
den. Fischer-Bam, Fischer-Hägglingen, Flubacher, Fret
Romanshom, Frey-Neuchätel, Friedrich, Früh. Füeg, Gau
tier, Gehler, Geissbühler, Graf, Harl, Hofmann, Hösll, Hou
mard, Hunziker, Jeanneret, Jost, Junod, Kohler Raoul, Kol
ler Arnold, Kopp, Kunz, Künzi, Landolt, Linder, Loretan, 
Lüchinger, Martin, Massy, Meier Fritz, Meier Kaspar, Mes~
mer, Muff, Müller-Balsthal, Nebiker, Nef, Oester, Og1, 
Pedrazzini, Räz, Reichling, Ribi, Roth, Röthtin, Rüegg, 
Rutishauser, Scherer, Schnyder-Bem, Schüfe, Schwarz, 
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Spreng, Steinegger, Stucky, Teuscher, Thevoz, Vetsch, 
Weber-Schwyz. Weber Leo, Wyss (88) 

Der Stimme enthalten sich die folgenden Ratsmitglieder: 
S'abstiennent: 
Bühler-Tschappina (1) 

Abwesend sind die folgenden Ratsmitglieder: 
Sont absents: 
Baechtold, Brelaz, Dirren, Euler, Jelmini, Jung, Martignonl, 
Müller-Schamachtal. Müller-Luzern (9) 

Für den Antrag der Minderheit stimmen die folgenden Rats
mitglieder: 
Votent la proposition de la minorite: 
Affolter, Akeret. Ammann-St. Gallen, Barras, Bäumtin, 
Blderbost, Siel, Blrcher, Blunschy, Borel, Bratschi, Braun~ 
schweig, Bundl. Cantieni, Carobbio, Chopard, Christinat. 
Columberg, Couchepin, Crevoisier, Dafflon, Darbellay, 
Deneys. Dupont. Dürr, Duvoisin, Eggenberg-Thun, Eggil, 
Forel, Ganz. Gerwig. Girard. Gloor, Grobet, Günter, 
Herczog, Hubacher, Huggenberger, Humbel. lten, Jaeger, 
Jaggi, Kaufmann, Keller, Kloter, Kühne, Lang, Leuenberger, 
Loetscher, Magnin, Mascarin. Mauch, Meier Josi, Meier 
Werner, Meizoz. Merz. Moral, Morf, Muheim. Müller-Aargau. 
Müller-Sem. Nauer, Neukomm, Nussbaumer, Oehen, Oeh
ler, Ott, Petitpierre, Plni. Reimann, Reiniger, Renschler, Rle
sen-Frlbourg, Rlsi-Schwyz, Robbiani, Rothen, Roy, Rubi, 
Rüttimann, Schalcher, Schär, Schärll, Schmid, Schnider
Luzem. Segmüller, Soldinl, Spiess; Stich, Tochon, Uchten
hagen, Vannay, Wagner, Weber-Arben, Wellauer, Widmer, 
WIiheim, Zbinden, Zehnder, Z!egler-Geneve, Zlegler-Solo
thum, Zwygart (101) 

Präsident Sutty stimmt nicht 
M. Butty, president. ne vote pas 

An die Kommission - Retoume a Ja commission 




